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1 EINLEITUNG 

Die diesjährige Umfrage des Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) 
befragt wie auch in den vergangenen Jahren bundesweit Fachkräfte, die in unterschiedlichen Be-
reichen mit jungen Geflüchteten arbeiten, zu ihrer Einschätzung der aktuellen Situation der jungen 
Menschen. Der Fokus liegt auf der Situation unbegleiteter Minderjähriger und unbegleiteter junger 
Erwachsener. Erstmals wird jedoch auch nach begleiteten Minderjährigen, die mit ihren Familien 
in Deutschland leben, gefragt. Dies resultiert aus den Erfahrungen des BumF, dass sich das Tätig-
keitsfeld der befragten Fachkräfte in den vergangenen Jahren verändert hat. 
 
Die Unterscheidungen zwischen „begleitet“ oder „unbegleitet“ bzw. „minderjährig“ oder „volljährig“ 
greifen immer häufiger zu kurz, ist doch der Großteil der Fachkräfte längst mit all diesen jungen 
Geflüchteten befasst. Unbegleitete Minderjährige, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, 
werden schrittweise volljährig oder stehen kurz davor, viele Unbegleitete leben in Asylunterkünften 
und erhalten keine Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe, weil sie etwa von Onkel oder 
Tante „begleitet“ werden. Sie alle sind rechtlich unbegleitet, werden in der Praxis aber als „beglei-
tet“ behandelt. Familiennachzüge machen aus unbegleiteten Minderjährigen Begleitete. Nichts-
destotrotz besteht gerade hier häufig weiterhin Jugendhilfebedarf. Darüber hinaus wird die Situa-
tion der von Eltern begleiteten Minderjährigen immer prekärer, denn sie teilen das Schicksal ihrer 
Eltern. Kinderrechte oder kinderspezifische Besonderheiten werden kaum berücksichtigt. Die Ver-
sorgungssysteme für Minderjährige – alleine oder mit Familienangehörigen nach Deutschland ein-
gereist – greifen immer mehr ineinander. Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe öffnen sich 
der Versorgung begleiteter Minderjähriger, die Zugang zu Leistungen des SGB VIII erhalten, sowie 
im Kontext von stattfindendem Familiennachzug von unbegleiteten Minderjährigen zu begleiteten 
Minderjährigen werden.  
 
Darüber hinaus ist sowohl die Situation von unbegleiteten geflüchteten Mädchen und jungen 
Frauen als auch die von jungen Geflüchteten, die von körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-
derung betroffen sind, in der Fachöffentlichkeit zu wenig sichtbar. Ihre Situation muss transparent 
gemacht, ihre Bedarfe formuliert und ihre Bedürfnisse bekannt gemacht werden. Dieser Umstand 
wurde insbesondere durch die Ergebnisse der Umfrage des Vorjahres bestätigt.  
 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe müssen sich einem breiteren Adressat*innenkreis öff-
nen. Sozialarbeiter*innen in Gemeinschaftsunterkünften und Beratungsstellen müssen Maßnah-
men der Kinder- und Jugendhilfe stärker in ihr Angebot integrieren. Und es entstehen neue Misch- 
und Übergangsformen der Hilfe und Unterstützung. Trotz dieser wachsenden Herausforderungen 
erleben wir aber einen partiellen Rückgang von bundesweit agierenden Unterstützungsstrukturen. 
Dementsprechend wurden in der diesjährigen Umfrage einige Veränderungen und Erweiterungen 
im Fragebogen vorgenommen. 
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2 RECHTLICHER RAHMEN UND ZEITLICHE EINORDNUNG 

Im Jahr 2019 ist die Zahl der Asylerstanträge unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) in 
Deutschland weiter gesunken. Im ersten Halbjahr wurden 1.511 Erstanträge gestellt, was vermu-
ten lässt, dass die Zahl der Asylerstanträge für das Gesamtjahr 2019 unter der Zahl für das Jahr 
2018 liegen wird. Die umF-Einreisezahlen weichen jedoch von dieser Erhebung ab, da Asylanträge 
für Minderjährige zum Teil nicht oder erst verzögert gestellt werden.  
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 (1. Halbjahr) 

Asylerstanträge von unbegleite-
ten Minderjährigen 

22.255 35.939 9.084 4.087 1.511 

 
Abb. 1: Eigene Darstellung basierend auf einer Abfrage beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
 
 
In der ersten Jahreshälfte waren die Hauptherkunftsländer Guinea (20,9% der Asylerstanträge), 
Afghanistan (14,3%), Syrien (11,4%), Irak (9,9%) und Somalia (9,8%). 75 Prozent der Antragstel-
lenden im ersten Halbjahr 2019 waren 16 oder 17 Jahre alt (Vorjahr: ca. 77%). Der Anteil von 
Mädchen hat weiter zugenommen und ist im ersten Halbjahr 2019 (aktueller Zahlen zur Geschlech-
terverteilung liegen noch nicht vor) auf 22 Prozent gestiegen (2018: 20%, 2017: 14%, 2016: 9%).  
 
Besorgniserregend ist insbesondere das weitere Sinken der bereinigten Schutzquote (formelle Ver-
fahrenserledigungen, z.B. Rücknahmen von Asylanträgen herausgerechnet). Im ersten Halbjahr 
2019 betrug diese nur noch 52,9 Prozent, im Gesamtjahr 2015 wurde noch bei 93,2 Prozent aller 
inhaltlich entschiedenen Fälle von umF ein Schutzstatus erteilt (2018: 61,5%, 2017: 81,3%, 2016: 
94,5). 
Maßgeblich hierfür sind zwei Faktoren. (1.) Die Zusammensetzung der Herkunftsländer spielt in 
diesem Kontext nach wie vor eine entscheidende Rolle. In 2015 und 2016 wurden zahlreiche Sy-
rien-Fälle mit hohen Schutzquoten entschieden (2016: 56,5% der Entscheidungen, 2015: 43%), in 
2018 machten diese nur noch 10,4 Prozent der Entscheidungen aus. Auch im ersten Halbjahr 
2019 stellen die Syrien-Fälle lediglich 11,9 Prozent aller Entscheidungen dar. (2.) In der ersten 
Jahreshälfte 2019 war Guinea mit 20,9 Prozent das Land, aus dem die meisten Asylerstanträge 
von unbegleiteten Minderjährigen gestellt wurden. Die bereinigte Schutzquote für Guinea ist von 
jeher niedrig und lag in diesem Zeitraum bei 29,9 Prozent. Darüber hinaus ist die bereinigte 
Schutzquote bei den Hauptherkunftsländern Afghanistan und Somalia weiterhin erheblich gesun-
ken, von 93 Prozent in 2015 auf 63,1 Prozent im 1. Halbjahr 2019 bei minderjährigen Afghan*in-
nen und von 96 Prozent auf 54,8 Prozent bei Somalier*innen. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 (1. Halbjahr) 

Bereinigte Gesamtschutzquote: 
Entscheidungen über Asylan-
träge von unbegleiteten Minder-
jährigen 

93,2% 94,5% 81,3% 61,5% 52,9% 

 
Abb. 2: Eigene Darstellung basierend auf Abfragen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
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Die Zahl junger Geflüchteter, die im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe betreut und untergebracht 
wurden, ist bis zum 7. November 2019 auf 31.184 Personen gesunken, das sind 11.885 Personen 
weniger als noch im Herbst 2018 (8. November 2018: 43.069 Personen). Besonders deutlich sank 
die Zahl junger Geflüchteter in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit im Saarland (-48,7%), Sachsen-
Anhalt (-44,1%), Sachsen (-37,8%), Thüringen (-37,4%), Mecklenburg-Vorpommern (-36,9%) und 
Bremen (-34,8%). Die meisten jungen Geflüchteten befanden sich im Herbst 2019, wie auch schon 
im Herbst 2018, in Nordrhein-Westfalen (6.981), Baden-Württemberg (4.288) und Bayern (4.042) 
in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit. 
 
Dabei handelt es sich jedoch nur noch zu einem Teil um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 
Nahezu zwei Drittel der Personen sind junge Volljährige (62,8%), die großteils als umF eingereist 
sind und im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige durch die Jugendhilfe weiterbetreut werden. 
Ihr Anteil ist auch im Verlauf des Jahres 2019 weiter gestiegen (Anteil junger Volljähriger am 
08.11.2018: 57,6%) und wird angesichts der gesunkenen Einreisezahlen auch zukünftig steigen. 
Damit bleibt die Schwerpunktsetzung des letzten Jahres in der Jugendhilfe bestehen. Standen in 
den Jahren 2015 und 2016 vor allem die Inobhutnahme, Verteilung, Clearingverfahren, Asylan-
tragsstellung, Strukturaufbau und das Finden von Anschlussmaßnahmen im Vordergrund, sind 
spätestens seit dem Jahr 2017 die Themen Rückbau von Kapazitäten, Übergang in die Volljährig-
keit und Selbstständigkeit, Familiennachzug, Klageverfahren und Ausbildung weiterhin dominant.  
 
 

 Gesamtzahl 
am 08.11.2018 

Gesamtzahl 
am 07.11.2019 

Veränderung Davon junge 
Volljährige am 
08.11.2018 

Davon junge 
Volljährige am 
07.11.2019 

BW 5.767 4.288 -25,6% 69,2% 76,3% 
BY 5.802 4.042 -30,3% 60,2% 64,7% 
BE 2.188 2.038 -06,9% 52,8% 58,4% 
BB 1.090 807 -26,0% 59,5% 64,6% 
HB 1.457 950 -34,8% 76,0% 74,4% 
HH 1.482 1.125 -24,1% 80,2% 79,4% 
HE 4.478 3.192 -28,7% 65,5% 72,0% 
MV 609 384 -36,9% 46,8% 53,4% 
NI 3.715 2.727 -26,6% 58,3% 63,6% 
NRW 9.508 6.981 -26,6% 46,7% 52,2% 
RP 2.239 1.647 -26,4% 61,8% 67,1% 
SL 398 204 -48,7% 65,6% 70,6% 
SN 1.398 870 -37,8% 35,2% 41,1% 
ST 764 427 -44,1% 34,7% 34,4% 
SH 1.331 974 -26,8% 53,2% 61,2% 
TH 843 528 -37,4% 36,7% 41,5% 
Summe aller 
Zuständigkei-
ten 

43.069 31.184 -27,6% 57,6% 62,8% 

 
Abb. 3: Unbegleitete Minderjährige und junge Volljährige in jugendhilferechtlicher Zuständigkeit. Eigene Darstellung basierend auf der 
unveröffentlichten UMA-Bundesliste des Bundesverwaltungsamtes vom 08.11.2018 und 07.11.2019. 
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3 METHODIK UND DURCHFÜHRUNG DER UMFRAGE UND AUSWERTUNG 

Der BumF führte vom 16. September bis zum 1. Oktober 2019 eine bundesweite, anonyme Online-
Befragung unter Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe durch. Es wurden vornehmlich geschlos-
sene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien formuliert, wobei zu jedem Themenkomplex 
auch die subjektive Einschätzung der Befragten in Form eines Freitextes möglich war.1 Für die Ver-
breitung wurde die umfassende, bundesweite Vernetzung des BumF mit den Fachkräften der Kin-
der- und Jugendhilfe genutzt (Mitgliedsorganisationen, Newsletter, Homepage, Facebook, Mailing-
listen etc.). 
 
Eine Online-Umfrage kann grundsätzlich nicht repräsentativ sein, da u.a. ausgewählte Verbrei-
tungskanäle, die Voraussetzung der Internetnutzung sowie Selbstselektionen unter den erreichten 
Fachkräften die Teilnahme beschränken. Obwohl keine repräsentative Zufallsstichprobe unter den 
Fachkräften gezogen wurde, kann jedoch aufgrund der großen Zahl der Teilnehmenden davon aus-
gegangen werden, dass die Ergebnisse eine hohe Aussagekraft besitzen. 
 
Insgesamt beteiligten sich 1098 Personen an der Umfrage. 695 Personen füllten den Fragebogen 
vollständig aus.2 Grundlage der Auswertung sind die vollständig ausgefüllten Fragebögen. Aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen und um statistisch belastbare Ergebnisse zu erhalten, wurde darauf 
geachtet, dass keine Anteilswerte ausgegeben werden, bei denen die Einschätzungen auf weniger 
als drei Personen basieren.  Aufgrund zu geringer Fallzahlen sowie zur besseren Lesbarkeit der 
einzelnen Grafiken wurden Kategorien, die im Rahmen der Umfrage einzeln abrufbar waren, im 
Nachhinein zusammengefasst (Bsp. „sehr gut“ und „gut“ = „(sehr) gut“). „Weiß nicht“-Angaben 
schließen die „Nicht zutreffend“-Angaben mit ein und wurden – sofern nicht anders deklariert– 
nicht berücksichtigt. Die Prozentwerte beziehen sich dementsprechend nur auf diejenigen Anga-
ben, bei denen keine Ausweichoptionen gewählt wurden. Bei einigen Fragen wurde in zum Teil 
hohen Prozentsätzen die jeweilige Ausweichoption angegeben. Dies lässt sich u.a. auf die Funktio-
nen bzw. die Tätigkeitsbereiche der Teilnehmenden zurückführen, da keine Einschätzung zu ein-
zelnen Themen möglich ist, wenn diese in dem jeweiligen Tätigkeitsbereich keine Relevanz haben. 
Es wird im Kontext der einzelnen Fragen und Abbildungen darauf hingewiesen. 
 
Um besser auf die teilweise großen Unterschiede in den Tätigkeitsbereichen der Teilnehmenden 
einzugehen, wurden in der diesjährigen Umfrage erstmalig Filterfragen verwendet. Den einzelnen 
Fragekapiteln vorangestellt, lenkten die Filterfragen Teilnehmende gezielt um einzelne Bereiche 
herum, zu denen diese aus ihrer Tätigkeit heraus keine Angaben machen konnten. So wurden bei-
spielsweise alle Personen, die angaben, ausschließlich mit begleiteten Minderjährigen zu arbeiten, 
direkt zum Fragenkapitel zu den begleiteten jungen Menschen geleitet. 

 
 
1 Der Fragebogen wurde vom 29.08. bis 05.09.2019 in einem Pretest durch 17 Personen aus unterschiedlichen Bundesländern und 
mit unterschiedlichen Professionen getestet und anschließend überarbeitet. Die Ergebnisse aus dem Pretest sind nicht in die Auswer-
tung eingeflossen. 
2 Es wurden keine Anreize für ein Erreichen der Schlussfrage gesetzt. 
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4 ANGABEN ZUR PERSON, QUALIFIZIERUNG UND ARBEITSSITUATION 

Den inhaltlichen Aspekten wurde der diesjährigen Umfrage die Frage des Arbeitsfeldes vorange-
stellt. Um zu erfahren in welchen Arbeitsbereichen die Teilnehmenden schwerpunktmäßig behei-
matet sind, wurden sie vorab dazu befragt, ob sich ihre beruflichen Erfahrungen auf unbegleitete 
Minderjährige beschränken oder auch Erfahrungen im Bereich der begleiteten minderjährigen Ge-
flüchteten vorliegen. Hierzu gaben 64,6 Prozent der Befragten an, dass sie ausschließlich mit un-
begleiteten Minderjährigen und 9,1 Prozent ausschließlich mit begleiteten Minderjährigen arbeiten 
würden. 26,3 Prozent der Teilnehmenden arbeiten mit beiden Gruppen. (Abb. 4) 
 

Abb. 4: Ich arbeite mit: unbegleiteten minderjährigen bzw. unbegleiteten jungen Erwachsenen und/oder Minderjährigen, die mit ihren 
Eltern eingereist sind. 
 
 
Die meisten Teilnehmenden der Umfrage kommen in diesem Jahr aus den Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen. Zieht man die Bevölke-
rungszahlen der einzelnen Bundesländer heran, verteilen sich die Teilnehmenden weitgehend 
gleichmäßig auf das gesamte Bundesgebiet. (Abb. 5) 
 
Mit lediglich acht Teilnehmenden aus Schleswig-Holstein und sieben aus Sachsen-Anhalt ist die 
Aussagekraft zu diesen Bundesländern eingeschränkt. Aus Mecklenburg-Vorpommern und dem 
Saarland haben sich lediglich jeweils zwei Personen an der Umfrage beteiligt, weshalb diese beiden 
Bundesländer zwar in der untenstehenden Abbildung erscheinen, aber in allen weiteren Grafiken 
nicht abgebildet sind. 
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Abb. 5: In welchem Bundesland arbeiten Sie hauptsächlich mit jungen Flüchtlingen? 
 
 
Zu einem Viertel nahmen Mitarbeitende des Allgemeinen Sozialen Dienstes der Jugendämter an 
der Online-Umfrage teil, sie stellen einen Anteil von 25,3 Prozent dar. Hinzu kamen Betreuer*innen 
aus den Jugendhilfeeinrichtungen (19,7%), Vormund*innen (14,4%), Fachkräfte der Leitungs-
ebene (12,4%), Mitarbeitende der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (8,9%) und Berater*innen (8,2%). 
Weitere Teilnehmende waren Ehrenamtliche (2,4%), und zu kleineren Teilen Mitarbeitende aus 
dem Bildungsbereich, Pflege-/Gastfamilien und Mitarbeitende aus dem Gesundheitsbereich. (Abb. 
6) Damit haben erstmalig mehr Mitarbeitende der Allgemeinen Sozialen Dienste als Betreuer*in-
nen aus den Jugendhilfeeinrichtungen an der Umfrage teilgenommen. Während der Anteil der Mit-
arbeitenden der Allgemeinen Sozialen Dienste sich mehr als verdoppelte (2018: 10,8%), halbierte 
sich der der Betreuer*innen aus der Jugendhilfe (2018: 38,9%). Auch bei den Mitarbeitenden der 
Wirtschaftlichen Jugendhilfe (2018: 0,7%), den Vormund*innen (2018: 11,9%) und den Bera-
ter*innen (2018: 5,0%) sind teils deutliche Anstiege zu verzeichnen, wohingegen der Anteil der 
Fachkräfte der Leitungsebene (2018: 15,9%), der Ehrenamtlichen (2018: 3,7%) und der Pflege-
/Gastfamilien (2018: 3,0%) sank. 
 
Personen, die in keine der vorgegebenen Kategorien fallen, konnten im Freitext ihre Funktion unter 
„Sonstiges“ eintragen, ihr Anteil fiel von 7,9 im Vorjahr auf 5,9 Prozent. Da erstmalig die Kategorien 
Mitarbeitende aus dem Gesundheitsbereich und Mitarbeitende aus dem Bildungsbereich abge-
fragt wurden, konnten sich Umfrageteilnehmende dort zuordnen, die im Vorjahr noch die Kategorie 
„Sonstiges“ gewählt hatten. Darüber hinaus wurden in der Kategorie „Sonstiges“ besonders häufig 
Flüchtlingssozialarbeiter*innen, Mitarbeitende der Jugendmigrationsdienste und Schulsozialarbei-
ter*innen angegeben. 
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Abb. 6: In welcher Funktion arbeiten Sie hauptsächlich mit jungen Flüchtlingen? 
 
 

Abb. 8: Seit wann arbeiten Sie persönlich mit unbegleiteten Minderjährigen bzw. unbegleiteten jungen Erwachsenen? 
 
 
Der Anteil der berufserfahrenen Umfrage-Teilnehmenden nahm gegenüber 2018 erneut zu. So ar-
beiten 60,8 Prozent seit 3 bis 5 Jahren mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (2018: 
51,7%) und nur noch 12,8 Prozent seit 1 bis 2 Jahren (2018: 23,8%) in diesem Bereich (Abb. 8). 
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Der BumF begrüßt, dass trotz sinkender Einreisezahlen und dem damit verbundenen Rückbau von 
Kapazitäten in der Jugendhilfelandschaft, der Arbeit mit jungen Geflüchteten offenbar viele Mitar-
beitende erhalten bleiben, die sich in den vergangenen Jahren Wissen und Erfahrung angeeignet 
haben. 
 
Im Rahmen der Umfrage wurde auch das persönliche Empfinden bezüglich der eigenen Arbeitssi-
tuation und der Qualifizierung erfragt. Die Arbeitszufriedenheit ist demnach gegenüber dem Vorjahr 
erneut leicht gestiegen: 67,9 Prozent geben an zufrieden oder sehr zufrieden zu sein (2018: 
65,7%), während nur noch 13,2 Prozent angeben, unzufrieden oder sehr unzufrieden zu sein 
(2018: 17,2%). (Abb. 9)  
 

Abb. 9: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Arbeitssituation? 
 

Der Vergleich zeigt, dass die bundesweiten Unterschiede im Kontext der Arbeitszufriedenheit ab-
nehmen. Die höchste Arbeitszufriedenheit geben Befragte aus Schleswig-Holstein (85,7% (sehr) 
zufrieden), Sachsen-Anhalt (83,3%), Niedersachsen (81,4%), Hamburg (74,0%), Baden-Württem-
berg (70,5%) und Bayern (69,4%) an. Der Anteil der Personen, die sich als (sehr) unzufrieden äu-
ßerten, ist in Hessen (18,8%), Rheinland-Pfalz (16,0%), Berlin (15,0%) und Brandenburg (14,3%) 
am höchsten. (Abb. 10) 
 
Die Teilnehmenden fühlen sich leicht weniger gut qualifiziert als noch im Vorjahr. Bundesweit füh-
len sich 55,7 Prozent der Befragten sehr gut bzw. gut qualifiziert (2018: 57,0%), 37,2 Prozent zu-
friedenstellend (2018: 33,9%) und 7,1 Prozent schlecht bzw. sehr schlecht qualifiziert (2018: 
9,1%). Die dabei bestehenden Unterschiede beschränken sich auf nur wenige Bundesländer. In 
Bremen (72,7%), Hessen (70,8%) und Berlin (67,5%) fühlen sich die Teilnehmenden besonders oft 
sehr gut und gut qualifiziert, während dieser Umstand in Sachsen-Anhalt (33,3%), Rheinland-Pfalz 
(40,0%) und Nordrhein-Westfalen (45,5%) weniger häufig der Fall ist. Schlecht und sehr schlecht 
qualifiziert fühlen sich insbesondere Befragte aus Berlin (17,5%), Thüringen (12,5%) und Nord-
rhein-Westfalen (10,3%). (Abb. 11) 
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Abb. 10: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer persönlichen Arbeitssituation? (Vergleich Bundesländer) 
 
 

Abb. 11: Wie gut fühlen Sie sich im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen in der Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen bzw. 
unbegleiteten jungen Erwachsenen qualifiziert? (Vergleich Bundesländer) 
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Darüber hinaus wurde erfragt, in welchen Bereichen die Fachkräfte ihre persönlichen Qualifizie-
rungsbedarfe sehen bzw. sich Fort- und Weiterbildungen wünschen. Hierbei waren Mehrfachnen-
nungen möglich. Besonders hoch sind die Bedarfe mit 69,1 Prozent im Asyl- und Aufenthaltsrecht 
(2018: 62,5%), 46,5 Prozent im Bereich Gesundheit und Trauma (2018: 50,8%) sowie 38,1 Pro-
zent im Bereich Bildung und Arbeit (2018: 41,6%). Geringerer Qualifizierungsbedarf besteht laut 
den Teilnehmenden beim Umgang mit Rassismus und Diskriminierung (24,2%, erstmalig abge-
fragt), Sozialrecht (24,1%, im Vorjahr: 19,9%), Kinder- und Jugendhilferecht (22,9%, im Vorjahr: 
14,1%), Strafrecht (14,2%, im Vorjahr: 11,1%) und bei pädagogischen Themen (6,8%, im Vorjahr: 
27,1%). (Abb. 12) 
 
Damit besteht ein in Teilen leicht gesunkener aber weiterhin erheblicher Qualifizierungsbedarf, der 
sich nach Themen und Regionen stark unterscheidet. Daraus folgend sollte ein besonderer Fokus 
auf den komplexen und stetig im Wandel begriffenen Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts, den 
psychosozialen Bereich sowie auf den Bildungsbereich gelegt werden. 
 

Abb. 12: In welchen Bereichen Ihrer Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen bzw. unbegleiteten jungen Erwachsenen sehen Sie Qua-
lifizierungsbedarf bzw. wünschen Sie sich Fort- und Weiterbildungsangebote? 
 
 
3,5 Prozent der Teilnehmenden nutzten die Möglichkeit, sonstige Angaben bzgl. des Qualifizie-
rungsbedarfs zu machen. Hierbei wurde besonders der Wunsch nach Qualifizierung zu pädagogi-
scher Arbeit in interkulturellen Settings deutlich. Auch der Wunsch nach Wissen bezüglich kulturel-
ler und religiöser Hintergründe wurde mehrfach geäußert. Der zweite große Bereich, in dem Quali-
fizierungsbedarf besteht, betrifft den Bereich der Sexualpädagogik. Häufig genannt wurde des Wei-
teren der Umgang mit Suchtmittelkonsum und damit einhergehend die Verbesserung der Koope-
rationen mit Psychiatrien. 
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Um Auskunft darüber zu erhalten, ob die Teilnehmenden die Personalausstattung in ihren Einrich-
tungen für ausreichend halten, um die Kinder und Jugendlichen angemessen zu betreuen, wurden 
diese nach ihrer Zufriedenheit mit den jeweiligen Personal- und Betreuungsschlüsseln befragt. 
 
Hierbei zeigt sich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, ein sehr diverses Bild sowohl inner-
halb der einzelnen Bundesländer als auch im Vergleich miteinander. Während Teilnehmende aus 
Sachsen-Anhalt (83,3%), Baden-Württemberg (63,6%) und Bayern (61,0%) sich besonders oft als 
sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Personal- bzw. Betreuungsschlüssel äußerten, ist dies in 
Berlin (45,0%), Schleswig-Holstein (42,9%) und Rheinland-Pfalz (40,0%) besonders selten der Fall. 
Schlecht und sehr schlecht bewerten insbesondere Befragte aus Brandenburg (35,7%), Berlin 
(35,0%), Sachsen (33,3%), Rheinland-Pfalz (32,0%) und Hamburg (29,6%) die Situation. (Abb. 13) 
 
 

Abb. 13: Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl von Fachkräften pro zu betreuendem unbegleiteten Minderjährigen bzw. unbegleiteten 
jungen Erwachsenen bei Ihnen vor Ort (Personal- bzw. Betreuungsschlüssel)? (Vergleich Bundesländer) 
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5 SITUATION DER JUGENDLICHEN 

„Eine halbwegs gesicherte Aufenthaltsperspektive scheint für viele der Grundstein zu 
sein, um überhaupt anzukommen und sich zuhause zu fühlen. Danach können die zahl-
reichen anderen Probleme angegangen werden. Außerdem scheint den jungen Men-
schen eine gute Wohngruppe gut zu tun, die Tiefphasen auffangen kann und ein vertrau-
tes Setting schaffen kann.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Hessen zu der Frage „Was stärkt die Jugendlichen im alltäglichen Leben aus Ihrer 
Sicht am meisten?“ 

 
 
Die Ergebnisse der Umfragen der vergangenen Jahre dokumentierten eine erhebliche Belastungs-
situation der Jugendlichen durch das Erleben von Gewalt und Missbrauch im Herkunftsland sowie 
während der Flucht. Um diese Ergebnisse noch weiter zu differenzieren und besser einordnen zu 
können, haben wir die Umfrageteilnehmenden in diesem Jahr erstmalig befragt, wie häufig Jugend-
liche von allgemeinen Gewalterfahrungen, Erfahrungen mit Menschenhandel und Erfahrungen mit 
sexualisierter Gewalt berichten. Zudem haben wir in diesem Kontext explizit zwischen männlichen, 
weiblichen und inter- und transsexuellen/diversen jungen Menschen unterschieden.  
 
Zu diesem Fragenkomplex übergeordnet muss vorab erwähnt werden, dass die meisten Teilneh-
menden der Umfrage zunächst Auskunft zu männlichen und erst an zweiter Stelle zu weiblichen 
jungen Menschen geben konnten. Dieser Umstand lässt sich leicht mit dem Geschlechterverhältnis 
der zu Betreuenden im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen begründen. Es kann jedoch fest-
gestellt werden, dass eine große Zahl der Teilnehmenden auch Auskunft zu inter- und transsexuel-
len/diversen jungen Menschen geben konnten. Die Gruppe der inter- und transsexuellen/diversen 
jungen Menschen werden unter den unbegleiteten Minderjährigen durchaus wahrgenommen. Ihre 
Bedarfe müssen bei der Erstellung von Angeboten explizit mitgedacht werden. 
 
Nach Angaben der befragten Fachkräfte berichten 69,5 Prozent der männlichen jungen Menschen, 
62,7 Prozent der weiblichen jungen Menschen und 53,7 Prozent der inter- und transsexuellen/di-
versen jungen Menschen oft und immer von Gewalterfahrungen im Heimatland bzw. auf der Flucht.  
In den vergangenen beiden Jahren stellten wir die Fragen nach Gewalterfahrungen im Heimatland 
bzw. auf der Flucht, ohne dabei zwischen den Geschlechtern zu unterscheiden. Im Jahr 2017 wuss-
ten 57,7 Prozent und im Jahr 2018 57,9 Prozent der befragten Fachkräfte von Gewalterfahrungen 
der Jugendlichen zu berichten. Hieraus wird deutlich, dass es im Jahr 2019 noch einmal weniger 
junge Menschen gibt, die nicht von Gewalterfahrungen im Heimatland bzw. auf der Flucht betroffen 
sind. (Abb. 14) 3 
 
Setzt man die Aussagen der Fachkräfte zur Frage der Häufigkeit von Gewalterfahrungen in Bezug 
auf die Geschlechterverteilung in Verhältnis zueinander, gelangt man zu folgender Übersichtsdar-
stellung: 
 

 
 
3 Da es sich bei Abbildung 14 um eine Vergleichsgrafik handelt, weichen die dort genannten Prozentangaben von denen im Text ab. 
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Abb. 14: Wie häufig berichten männliche, weibliche, inter- und transsexuelle/diverse, unbegleitete Minderjährige bzw. unbegleitete 
junge Erwachsene bei Ihnen vor Ort von Gewalterfahrungen im Heimatland bzw. auf der Flucht? 
 
In Bezug auf Menschenhandelserfahrungen geben die Umfrageteilnehmenden an, dass 44,7 Pro-
zent der männlichen Jugendlichen, 47,7 Prozent der weiblichen Jugendlichen und 38,9 Prozent der 
inter- und transsexuellen/diversen Jugendlichen oft und immer von Ausbeutungs- und Menschen-
handelserfahrungen im Heimatland bzw. auf der Flucht berichten. (Abb. 15)4 
 
Setzt man die Einschätzungen der Fachkräfte im Kontext der Menschenhandelserfahrung der Ju-
gendlichen in Bezug auf die Geschlechterverteilung in Verhältnis zueinander, zeigt sich erneut, 
dass die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit männlichen Jugendlichen das Bild dominieren. 
Darüber hinaus wird deutlich, dass laut Einschätzung der Fachkräfte, weibliche junge Geflüchtete 
am häufigsten von Menschenhandel betroffen sind. 
 
Explizit haben wir in diesem Jahr auch nach Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gefragt. Hierzu 
geben die Fachkräfte an, dass 16,3 Prozent der männlichen jungen Menschen, 51,5 Prozent der 
weiblichen jungen Menschen und 35,7 Prozent der inter- und transsexuellen/diversen jungen Men-
schen oft und immer von sexualisierter Gewalt im Heimatland bzw. auf der Flucht berichten. Dass 
junge Frauen am häufigsten von sexualisierter Gewalt berichten – und vermutlich auch am häu-
figsten davon betroffen sind – scheint nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass erfahrungsgemäß 
besonders männliche Jugendliche solcherlei Erfahrungen aus Scham vermehrt verschweigen, nicht 
verwunderlich. 5 (Abb. 16)   
 
Mehr als besorgniserregend sind diese Zahlen insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Kin-
der und Jugendliche oft erst nach erfolgter Stabilisierung und Vertrauensbildung in der Lage sind, 
von belastenden und traumatisierenden Erfahrungen zu erzählen. 
 
 
4 Da es sich bei Abbildung 15 um eine Vergleichsgrafik handelt, weichen die dort genannten Prozentangaben von denen im Text ab. 
5 Da es sich bei Abbildung 15 um eine Vergleichsgrafik handelt, weichen die dort genannten Prozentangaben von denen im Text ab. 
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Abb. 15: Wie häufig berichten männliche, weibliche, inter- und transsexuelle/diverse, unbegleitete Minderjährige bzw. unbegleitete 
junge Erwachsene bei Ihnen vor Ort von Ausbeutungs- und Menschenhandelserfahrungen im Heimatland bzw. auf der Flucht? 
 
 

 
Abb. 16: Wie häufig berichten männliche, weibliche, inter- und transsexuelle/diverse, unbegleitete Minderjährige bzw. unbegleitete 
junge Erwachsene bei Ihnen vor Ort von sexualisierter Gewalt im Heimatland bzw. auf der Flucht? 
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Die Auswahl der abgefragten Umstände, die die Jugendlichen in ihrem alltäglichen Leben beein-
trächtigen (Abb. 17-25), basiert auf Erkenntnissen der Vorjahresumfrage sowie des Pretests unter 
erfahrenen Fachkräften aus den Mitgliedsorganisationen des BumF, die im Vorfeld der Online-Er-
hebung zu konzeptionellen Überlegungen einbezogen wurden. Die Situation der Jugendlichen ist 
selbstverständlich durch sehr viele weitere Faktoren geprägt.  
 
An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Online-Umfrage die Einschätzungen 
von Fachkräften und eben nicht die der Jugendlichen selbst erhebt und verarbeitet. Nach den Er-
fahrungen des BumF aus anderen Untersuchungen sowie aus der direkten Zusammenarbeit mit 
jungen Geflüchteten zeigt sich, dass zu den hier abgefragten Themenbereichen nicht immer die 
Bereitschaft der Jugendlichen besteht, sich Betreuer*innen oder anderen Bezugspersonen anzu-
vertrauen. 6 
 
 

 
 

 
 
Abb. 17-20: Bitte schätzen Sie ein, wie häufig die unbegleiteten Minderjährigen bzw. unbegleiteten jungen Erwachsenen durch die 
folgenden Umstände in ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigt sind: Trennung von Familie; aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten; 
Erfahrung mit Rassismus; Konflikte innerhalb der Jugendhilfeeinrichtungen; Folgen der Flucht und der Situation im Herkunftsland; 
Angst vor der Zukunft; Anforderungen in Schule und/oder Ausbildung; fehlende soziale Kontakte, Erkrankungen und psychische Be-
lastungen.  

 
 
6 Diese Erkenntnis resultiert aus den Erhebungen im Rahmen des Projektes „Auf eigenen Füßen stehen. Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge zwischen Jugendhilfe und Selbstständigkeit“. Die Ergebnisse sind in einem 2017 erstellten Leitfaden für Fachkräfte doku-
mentiert: https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2017/12/BumF-Leitfaden__Junge_Gefl%C3%BCchtete_-05_2017.pdf 
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Abb. 21-25: Bitte schätzen Sie ein, wie häufig die unbegleiteten Minderjährigen bzw. unbegleiteten jungen Erwachsenen durch die 
folgenden Umstände in ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigt sind: Trennung von Familie; aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten; 
Erfahrung mit Rassismus; Konflikte innerhalb der Jugendhilfeeinrichtungen; Folgen der Flucht und der Situation im Herkunftsland; 
Angst vor der Zukunft; Anforderungen in Schule und/oder Ausbildung; fehlende soziale Kontakte, Erkrankungen und psychische Be-
lastungen. 
 
 
Die Trennung von der Familie stellt nach Angaben von 92,4 Prozent der Befragten eine alltagsrele-
vante Belastung für die Jugendlichen dar, durch die sie (sehr) oft eine Beeinträchtigung erfahren. 
Dieser Wert ist seit der ersten Umfrage im Jahr 2017 nur leicht aber kontinuierlich angestiegen 
(2018: 90,6%, 2017: 90,5%). 
 
Die Situation der Familie bzw. die allgemeine Situation im Herkunftsland sowie die Folgen der 
Flucht sind Themen, die laut 74,5 Prozent der Befragten eine alltagsrelevante Beeinträchtigung für 
die Jugendlichen bedeuten. Schaut man auf die Zahl des vergangenen Jahres stellen die Situation 
im Herkunftsland und die Folgen der Flucht einen gleichbleibend starken Belastungsfaktor für die 
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jungen Menschen dar (2018: 74,6%). Insbesondere in den offenen Antwortoptionen zu Umvertei-
lung und vorläufiger Inobhutnahme aber auch zu dem Themenbereich der Familienzusammenfüh-
rung wird deutlich, dass nicht gelingende Familienzusammenführungen aus dem Ausland sowie 
auch nicht stattfindende Verteilungen zu Verwandten im Inland die Jugendlichen sehr stark belas-
ten. 
 
Aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten beeinträchtigen nach Angaben der Befragten noch stärker 
das Alltagsleben der jungen Geflüchteten als familien- oder herkunftslandbezogene Aspekte: 94,8 
Prozent aller Befragten gaben eine (sehr) häufige Beeinträchtigung durch die aufenthaltsrechtliche 
Situation an. Dieser Wert hat sich in den vergangen zwei Jahren nahezu auf gleichem Niveau be-
wegt (2018: 95,4%, 2017: 95,0%). Die Angst vor der Zukunft stellt laut rund 85,4 Prozent der Be-
fragten eine (sehr) häufige Sorge der Jugendlichen dar. Diese Prozentangabe deckt sich annähernd 
mit der des Vorjahres (2018: 84,3%).  
 
Im Rahmen der freien Antwortoption zu den Themenbereichen Asylverfahren und Klageverfahren 
aber auch zu Gesundheitsversorgung wird, wie auch im in der Vorjahresumfrage durch die Fach-
kräfte, sehr häufig angegeben, dass Negativbescheidungen im Asylverfahren oder die Angst vor 
solchen zu Destabilisierungen der Jugendlichen führten und die gesundheitliche Situation der Ju-
gendlichen beeinträchtige. Insbesondere die Verfahrensdauer von Asylverfahren und Klageverfah-
ren führe für die Jugendlichen zu einem belastenden Schwebezustand, welcher Bildungsbiogra-
phien und Perspektivaufbau erschwere und eine stabilisierende pädagogische Arbeit vor große 
Herausforderungen stelle, so berichten die befragten Fachkräfte. 
 
Hohe schulische Anforderungen sind laut 71,7 Prozent der Befragten im Alltag eine häufige Beein-
trächtigung für die Jugendlichen. Nach einem Anstieg um knapp 10 Prozent vom Jahr 2017 zum 
Jahr 2018 ist der Wert in diesem Jahr nahezu konstant geblieben (2018: 72,0%).  
 
Im Rahmen des Freitextes zu den Themenbereichen Sprache und Bildung schildern die befragten 
Fachkräfte häufig, dass die Jugendlichen beim Übergang in Regel- und Berufsschulklassen über-
fordert seien. Dies sei vor allem auf mangelnde vorherige Beschulung zum Erwerb von Deutsch-
kenntnissen zurückzuführen. Die Anforderungen seien insbesondere in Ausbildungen in der Folge 
sehr hoch.  Zusätzlicher Spracherwerb in Berufsschulen werde zu selten ermöglicht. Die befragten 
Fachkräfte schildern zudem häufig, dass psychische Probleme hier zu wenig Berücksichtigung fän-
den: Psychische Belastungssituationen und Traumata bewirkten Lern- und Konzentrationsschwie-
rigkeiten, hierfür bestünde aber seitens des Lehrpersonals oft zu wenig Zeit, Sensibilität oder ent-
sprechende Qualifizierung. Dies wirke sich negativ auf den Schulbesuch aus. 
 
Erkrankungen und psychische Belastungen stellen nach Angabe von 59,8 Prozent der Befragten 
oft bzw. sehr oft eine Beeinträchtigung im Alltag der jungen Menschen dar. Dieser Wert ist im Ver-
gleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben (2018: 59,6%). Aus der offenen Antwortoption zum 
Bereich Gesundheitsversorgung geht deutlich hervor, dass eine hohe psychische Belastung bei ei-
ner Vielzahl von Jugendlichen besteht und zugleich die vorhandene Versorgungssituation unzu-
reichend ist. 
 
Konflikte, die innerhalb der Jugendhilfeeinrichtung entstehen, stellen für 53,4 Prozent der Befrag-
ten manchmal eine das Alltagsleben der Jugendlichen belastende Komponente dar (2018: 49,4%). 
Laut 21,5 Prozent der Befragten ist dies (sehr) oft der Fall (2018: 17,8%), während 25,0 Prozent 
von einer eher (sehr) seltenen alltagsrelevanten Beeinträchtigung durch einrichtungsinterne Kon-
flikte ausgehen (2018: 32,8%). In den Freitexten zu den Themenbereichen Vormundschaft, Asyl- 
und Klageverfahren, Alterseinschätzung sowie zur Situation junger Volljähriger werden verschie-
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dene Konfliktsituationen benannt, die im Zusammenleben der Jugendlichen oder zwischen Jugend-
lichen und Betreuenden in Jugendhilfeeinrichtungen zum Tragen kommen. Besonderes Engage-
ment durch ehrenamtliche Vormund*innen etwa wecke bei denjenigen Jugendlichen, die durch 
Amtsvormund*innen vertreten werden und hiermit unzufrieden seien, den Wunsch, ebenfalls mehr 
Kontakt, Nähe und Unterstützung zu erfahren. Der Familiennachzug aus dem Ausland, aber auch 
die Zusammenführung mit in Deutschland lebenden Verwandten sei Gegenstand von Konflikten, 
da die Dysfunktionalität der behördlichen und rechtlichen Verfahren den Jugendlichen schwer zu 
vermitteln sei. Die in ihrer Unterschiedlichkeit oft nicht nachvollziehbare Gewährungspraxis von 
Jugendhilfe, gerade von Hilfen für junge Volljährige, führe unter den Jugendlichen häufig zu Unge-
rechtigkeitsempfinden oder Missgunst und rufe Konflikte hervor. Insbesondere die unterschiedli-
chen Ergebnisse oder als unterschiedlich wahrgenommenen Maßstäbe im Kontext von Altersein-
schätzungsverfahren und Asylverfahren brächten sehr häufig Konflikte hervor, die sich auf das All-
tagsleben der jungen Menschen und die pädagogische Arbeit auswirkten. Die genannten Ungleich-
behandlungen stelle die Jugendhilfe vor große Herausforderungen. Darüber hinaus werden finan-
zielle Nöte, das Regelwerk der Jugendhilfe und die Bildungssituation wie auch im Vorjahr häufig als 
Konfliktthemen beschrieben. 
 
Fehlende Sozialkontakte bilden nach Einschätzung von 28,8 Prozent der befragten Fachkräfte eine 
(sehr) oft auftretende Problemlage im Alltag junger unbegleiteter Geflüchteter (2018: 26,6%), rund 
39,9 Prozent geben an, dass dies manchmal problematisch sei (2018: 39,9%). Damit haben sich 
die Werte gegenüber 2018 erneut leicht verschlechtert, was insbesondere angesichts der längeren 
Aufenthaltsdauer der Jugendlichen diverse Fragen aufwirft. Die Schwierigkeiten, die in den Freitex-
ten zur Familienzusammenführung sowie zur vorläufigen Inobhutnahme und Umverteilung benannt 
werden, machen zumindest deutlich, dass das massive Defizit, die Zusammenführung mit in 
Deutschland lebenden Verwandten sicherzustellen, negative Auswirkungen auf das Wohl der be-
troffenen Jugendlichen sowie auf ihre Unterstützung durch die Jugendhilfe hat. 
 
Dass Jugendliche (sehr) oft durch Erfahrungen mit Rassismus belastet werden, wird von den be-
fragten Fachkräften mit 34,0 Prozent angegeben und bewegt sich somit auf dem gleichen Niveau 
wie im Vorjahr (2018: 33,4%). Im Zuge einer durch den BumF durchgeführten Befragung von Ju-
gendlichen7 wurde deutlich, dass die Fachkräfte regelmäßig dann nicht durch die Jugendlichen ins 
Vertrauen gezogen werden, wenn es um Erfahrungen von Diskriminierung und Rassismus geht. Die 
tatsächliche Beeinträchtigungssituation könnte dementsprechend durchaus höher liegen, als 
durch die Befragten angenommen. Dies erscheint umso bedenklicher angesichts der Tatsache, 
dass in vielen der freien Antwortoptionen, nämlich zu den Themenbereichen Unterbringung, Ge-
sundheitsversorgung, zu Asylverfahren und zum Verteilverfahren, Erfahrungen von Rassismus be-
nannt werden. So wird von Rassismus auf dem Wohnungsmarkt berichtet. Auch im Kontext von 
Gesundheitsversorgung werden häufig diskriminierende und vorurteilsbelastete Umgangsweisen 
durch medizinisches Personal benannt. Im Rahmen von Asylanhörungen zeigten sich bestehende 
Machtverhältnisse zwischen Jugendlichen und Behördenmitarbeiter*innen zum Teil durch rassis-
tische, einschüchternde und Fluchtursachen relativierende Bemerkungen. Im Kontext des jugend-
hilferechtlichen Verteilverfahrens, so wird wie auch in der Vorjahresumfrage berichtet, bestünden 
Ängste von Jugendlichen vor Orten oder Bundesländern, in denen rassistische Strukturen als be-
sonders ausgeprägt vermutet würden. Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen sind in den 
unterschiedlichen Lebensbereichen der Jugendlichen sehr präsent und beeinträchtigen psychoso-
ziale Stabilisierungsprozesse, Lernerfolge und den pädagogischen Alltag. 

 
 
7 Die Befragungen fanden statt im Rahmen des Projektes „Auf eigenen Füßen stehen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zwischen 
Jugendhilfe und Selbstständigkeit“. Ein Großteil der Ergebnisse ist in folgendem Leitfaden dokumentiert: https://b-umf.de/src/wp-con-
tent/uploads/2017/12/BumF-Leitfaden__Junge_Gefl%C3%BCchtete_-05_2017.pdf 
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Zudem bestehen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Besonders häufig geben Fachkräfte 
aus Berlin (56,4%), Hamburg (50,0%), Brandenburg (50,0%), Bremen (45,5%), Sachsen (40,7%) 
und Sachsen-Anhalt (40,0%) an, dass die jungen Menschen (sehr) oft durch Erfahrungen mit Ras-
sismus in ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigt sind (Bundesdurchschnitt: 34,0%). (Abb. 26) 
 

 
Abb. 26: Bitte schätzen Sie ein, wie häufig unbegleitete Minderjährige bzw. unbegleitete junge Erwachsene durch Erfahrung mit Ras-
sismus in ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigt sind. (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Die Situation der Jugendlichen wurde wie oben dargestellt hinsichtlich der häufigsten alltäglichen 
Belastungsfaktoren untersucht. Die Befragten wurden darüber hinaus aufgefordert, in einem Frei-
text zu der Frage „Was stärkt die Jugendlichen im alltäglichen Leben aus Ihrer Sicht am meisten?“ 
Stellung zu beziehen. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Die Befragten gaben hier sehr häufig an, dass feste Strukturen, Beständigkeit und Kontinuität hin-
sichtlich des sozialen Umfelds als auch des Wohnumfeldes die Jugendlichen im Alltag stärken. Die 
Verfügbarkeit von Vertrauenspersonen  aus dem professionellen, freundschaftlichen wie familiären 
Umfeld sei Voraussetzung, in ratsuchenden Situation stabil zu bleiben. Eine geregelte Tagesstruk-
tur sei dabei ebenso maßgeblich, wie Selbstwirksamkeitserfahrungen.  
 
Wichtigster Aspekt neben der Kontinuität des sozialen Umfeldes ist laut der befragten Fachkräfte 
die Perspektive auf Arbeit und Ausbildung, eine positive Zukunftsperspektive allgemein und die 
Perspektive, bleiben zu können. Eine schnelle Klärung der aufenthaltsrechtlichen Situation würde 
die große Belastung durch Perspektivunsicherheit nehmen. Häufig wurden Spracherwerb, Bil-
dungszugang und –erfolge als Faktor für die alltägliche Stabilität der Jugendlichen benannt. Auch 
therapeutische und Angebote der Freizeitgestaltung finden Erwähnung. Die Jugendlichen benöti-
gen Anerkennung und Wertschätzung, sowie das Gefühl ernst genommen zu werden. Klare und 
erreichbare Zielevereinbarungen, die sich an den tatsächlichen Ressourcen und Interessen der 
Jugendlichen orientierten, seien hierfür im Rahmen des Hilfeplanverfahrens notwendig.   
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6 ALTERSEINSCHÄTZUNG 

„Die erste Alterseinschätzung findet durch das zuständige Jugendamt (zwei Sachbearbei-
ter*innen) in Form einer Inaugenscheinnahme statt. Die Ergebnisse sind subjektiv stark 
eingefärbt. Wir als Einrichtung/pädagogisch Begleitende haben kaum Einfluss auf die 
Entscheidung, auch wenn deutlich ist, dass die*der Jugendliche im Alltag sehr hilfebe-
dürftig ist und vieles für Minderjährigkeit spricht. Bei einzelnen Jugendlichen findet dann 
nach Entscheidung des Familiengerichts eine medizinische Altersfestsetzung statt (auch 
hier wieder sehr subjektiv, je nach Richter*in). Dann sind die zuvor minderjährig einge-
schätzten Jugendlichen bereits ca. 3 Monate in der Inobhutnahme gewesen und werden 
dann ggf. von einem Tag auf den anderen "erwachsen". Die Aufklärung über Wider-
spruchsverfahren kann dann kaum mehr geleistet werden, da die Maßnahme unmittelbar 
beendet wird.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten 
bestehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
 
Um Zugang zu besonderen Schutzmaßnahmen zu erhalten, müssen unbegleitete Minderjährige   
als solche identifiziert werden, was in Deutschland Aufgabe der Jugendämter ist. Primär maßgeb-
lich sind Ausweispapiere, aus denen das Alter eindeutig hervorgeht. Liegen solche nicht vor und 
bestehen Zweifel an der Selbstauskunft, dann führt das Jugendamt eine sog. qualifizierte Inaugen-
scheinnahme durch. Erst wenn danach Zweifel fortbestehen, ist eine medizinische Alterseinschät-
zung von Amts wegen zu veranlassen.8 
 
Die Debatte um medizinische Alterseinschätzungen prägte auch im Jahr 2019 den öffentlichen 
Diskurs zu unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Die Forderungen zum verstärkten Einsatz 
medizinischer Methoden schlagen sich auch in der Praxis nieder. So geben 8,9 Prozent der Teil-
nehmenden an, dass es oft oder immer zu medizinischen Alterseinschätzungen kommt, 2018 wa-
ren es noch 8,7 Prozent und 2017 lediglich 3,3 Prozent. Dass diese nie angewendet werden, geben 
nur noch 36,2 Prozent an (2018: 45,3%). (Abb. 27) 
 
Es gibt auch weiterhin keine Methode, mit der sich das konkrete Alter einer Person feststellen lässt. 
Dennoch gelten medizinische Alterseinschätzungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als zu-
verlässiger als sozialpädagogische Verfahren. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass sich 
medizinische Methoden und Ergebnisse einfacher und schematischer dokumentieren lassen als 
sozialpädagogische Einschätzungen. Zum anderen wurde 2019 auch von einigen Mediziner*innen 
öffentlich wirksam die genaue wissenschaftliche Möglichkeit einer exakten Altersangabe vertreten. 
Der Vorrang der Jugendhilfe und ihre pädagogische Fachkompetenz bei der Alterseinschätzung 
werden nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern in dessen Folge zusätzlich durch rechtliche Än-
derungen im Rahmen des Migrationspakets in Frage gestellt. 
 
Durch das 2. Datenaustauschverbesserungsgesetz ist das Jugendamt verpflichtet, unbegleitete 
Minderjährige bei sogenannter „ungeklärter Identität“ „unverzüglich“ in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen erkennungsdienstlich behandeln zu lassen.9 Zum einen wird damit eine zeitintensivere sozial-
pädagogische Alterseinschätzung erschwert, zum anderen ermöglicht dies, dass Zweifel am Alter 
nun auch durch die Polizei und Bundespolizei geäußert und somit auch von diesen initiiert werden 
 
 
8 BumF (2018): Themenseite Alterseinschätzung. https://b-umf.de/p/alterseinschaetzung/ 
9 § 42a Abs. 3a SGB VIII 
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können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ausländerbehörde gemäß des Aufenthaltsrechts 
ebenfalls die rechtliche Möglichkeit gegeben ist, das Alter anzuzweifeln und eine medizinische Al-
terseinschätzung zu verlangen.10 Diese bereits seit langem bestehende, jedoch konkurrierende 
Rechtsgrundlage im Aufenthaltsrecht wurde seit Einführung der expliziten jugendhilferechtlichen 
Zuständigkeit für die Alterseinschätzung11 faktisch verdrängt. Durch die gesetzlichen Änderungen 
und dem gesellschaftlichen Diskurs wird Alterseinschätzung nun als Teil der Identitätsklärung und 
so wieder vermehrt als ordnungsrechtliche Aufgabe angesehen. Dabei geht das Ordnungsrecht von 
seiner Funktion her, von einer anderen Ausgangsposition aus: Es steht der Schutz von Staat und 
Gesellschaft im Mittelpunkt. Damit muss nun der*die Jugendliche beweisen, dass eine mögliche 
Minderjährigkeit vorliegt. Es kommt zu einer Beweislastumkehr was Alter aber auch andere Identi-
tätsmerkmale wie Name oder Nationalität angeht.  
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption zu Alterseinschätzungen schildern Fachkräfte zudem häufig, 
dass sich im Rahmen einer oft stark subjektiv gefärbten Alterseinschätzungspraxis restriktive Hal-
tungen durchsetzen würden. Auffällig ist im Verhältnis zu den Umfrageergebnissen in den Vorjah-
ren, dass die zunehmende aktive Beteiligung von verschiedenen Behörden zunehmend zu nicht 
jugendgerechten Verhörsituationen und zu Nachteilen für die Jugendlichen führten.  
 

Abb. 27: Wie häufig kommt es bei Ihnen vor Ort zu einem medizinischen Alterseinschätzungsverfahren? 
 
 
Ein Vergleich der Bundesländer zeigt, dass sich die Praxis medizinischer Alterseinschätzung nach 
wie vor regional stark unterscheidet. Insbesondere in Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Bayern 
und Niedersachsen scheint eine regelmäßige Praxis medizinischer Alterseinschätzungsverfahren 
zu bestehen, während diese Verfahren in Thüringen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Bran-

 
 
10 § 49 Abs. 3 AufenthG 
11 mit 01.11.2015 § 42f SGB VIII 
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denburg nach Auskunft der Teilnehmenden fast nie angewendet werden. (Abb. 28) Neben der Un-
terschiedlichkeit der Praxis zwischen den Bundesländern ist auch die Praxis der Familiengerichte 
ausschlaggebend.  
 

Abb. 28: Wie häufig kommt es bei Ihnen vor Ort zu einem medizinischen Alterseinschätzungsverfahren? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Auch in diesem Jahr wurden im Rahmen der Umfrage die unterschiedlichen Methoden der Alters-
einschätzung erfragt. Da bei medizinischen Einschätzungen meist unterschiedliche Methoden 
kombiniert werden, waren an dieser Stelle Mehrfachantworten möglich. Weniger als die Hälfte der 
Teilnehmenden geben zu dieser Frage Auskunft, da entweder bei ihnen vor Ort keine medizinischen 
Verfahren angewendet werden (32,1%) oder keine Kenntnis über die Verfahren bestand 
(23,6%).Die häufigsten Methoden sind nach Angaben der Teilnehmenden körperliche Untersu-
chungen und Anamnesen (38,0%, im Vorjahr: 29,6%) sowie das Röntgen (32,9%, im Vorjahr: 
26,3%), gefolgt von zahnärztlichen Untersuchungen (24,2%, im Vorjahr: 17,6%); DNA-Tests werden 
nach wie vor fast nie angewendet (0,9%, im Vorjahr: 0,7%). (Abb. 29) 
 
Laut 5,1 Prozent der Befragten, werden bei ihnen vor Ort im Rahmen der medizinischen Altersein-
schätzungsverfahren auch Genitaluntersuchungen durchgeführt. Im Vorjahr lag dieser Wert noch 
bei 3,7 Prozent. Überdurchschnittlich oft wurde dieses Vorgehen von Befragten aus Rheinland-Pfalz 
(16,0%), Sachsen (11,1%) und Brandenburg (7,1%) angegeben. Diese Praxis muss dringend been-
det werden und verstößt gegen geltendes Recht. Mit der Begründung des Gesetzes zur Verbesse-
rung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, hatte 
der Gesetzgeber in 2015 Genitaluntersuchungen explizit ausgeschlossen: 

„Die ärztliche Untersuchung ist mit den schonendsten und soweit möglich zuverlässigsten 
Methoden von qualifizierten medizinischen Fachkräften durchzuführen. Dies schließt bei-
spielsweise Genitaluntersuchungen aus“ (BT-Drucks. 18/6392) 
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Abb. 29: Welche Methoden der medizinischen Alterseinschätzung werden bei Ihnen vor Ort genutzt? 
 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption zu Alterseinschätzungen wird Folgendes beschrieben: Me-
dizinische Alterseinschätzungsverfahren werden vereinzelt als Tortur beschrieben, die die Schutz-
bedürftigkeit Minderjähriger insgesamt und traumatische Erfahrungen Einzelner – insbesondere 
von Opfern sexueller Gewalt – nicht berücksichtige. Insbesondere dort, wo das Zusammenwirken 
verschiedener Behörden als Standardverfahren eingeführt worden sei, werden verhörartige Situa-
tionen beschrieben, die über 2 Stunden andauern und in denen die Jugendlichen mindestens 6 
Erwachsenen gegenüber säßen. 
 

„Die medizinische Alterseinschätzung birgt einen hohen Personalaufwand, da die Unter-
suchungen sich über einen ganzen Tag erstrecken. Das Erstgespräch im Rahmen der Al-
terseinschätzung ist darüber hinaus inzwischen eine Tortur für die UMAs, da an dem Ge-
spräch zwei Vertreter des Jugendamtes, ein Amtsvormund, ein Vertreter der aktuellen 
Einrichtung, zwei Vertreter der Ausländerbehörde und ein Dolmetscher teilnehmen. Durch 
verschiedene Fragestellungen/Schwerpunkte des Jugendamtes und der Ausländerbe-
hörde dauert ein solches Gespräch inzwischen bis zu 2,5h. Vor Einführung des neuen 
Verfahrens waren es 45min bis zu 1h. Das Ergebnis ist dabei jedoch oft dasselbe.“  

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten 
bestehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
 
Auch in diesem Jahr wurden die Teilnehmenden der Umfrage dazu befragt, wie wirksam junge Men-
schen nach deren Einschätzung gegen fehlerhafte Alterseinschätzungen vorgehen können. Die Er-
gebnisse zeigen nahezu unverändert dramatische Defizite beim Rechtsschutz auf: Lediglich 10,1 
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Prozent der Befragten geben an, dass die jungen Menschen gut oder sehr gut gegen fehlerhafte 
Einschätzungen vorgehen können, während 69,5 Prozent die Möglichkeiten als schlecht oder sehr 
schlecht bewerten. (Abb. 30) 
 
Dies wiegt umso schwerer, da unbegleiteten Minderjährigen, deren Alter falsch eingeschätzt wurde, 
ein dauerhafter Verbleib im Unterbringungs- und Versorgungssystem für Erwachsene droht. Sie 
bleiben dann von Kinderschutzstandards ausgeschlossen sowie ungeschützt vor Gefahren wie 
Menschenhandel und Ausbeutung durch erwachsene Dritte. 
 

Abb. 30: Wie wirksam können unbegleitete Minderjährige Ihrer Einschätzung nach gegen eine fehlerhafte Alterseinschätzung vorge-
hen? 
 
 
Von den befragten Fachkräften wird auch im Rahmen der offenen Antwortoption häufig konstatiert, 
dass gegen Alterseinschätzungen vorzugehen insgesamt zu selten stattfinde. Dies sei einerseits 
auf mangelnde Aufklärung der Jugendlichen über Rechtschutzmöglichkeiten zurückzuführen. An-
dererseits sei die nicht-Verfügbarkeit von Unterstützer*innen nach Beendigung der Jugendhilfe mit 
Volljährigkeit (als Ergebnis der Alterseinschätzung) hierfür maßgeblich. 
 

„Die Jugendlichen selbst schaffen es nicht, falsche Alterseinschätzungen korrigieren zu 
lassen. Hier benötigen sie die Unterstützung durch die Sozialarbeiter*innen und das Ju-
gendamt.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten 
bestehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
Die Jugendlichen hätten zudem keine unabhängige Interessensvertretung an dieser Stelle. Verein-
zelt wird darüber hinaus auf das Vorliegen eines Interessenskonfliktes verwiesen, da die Altersein-
schätzung durch dasselbe Jugendamt erfolge, welches auch finanziell verantwortlich sei. Gefordert 
wird vermehrt eine unabhängige Beschwerdestelle.  
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 „Es gibt keine unabhängige Beschwerdestelle. Die Jugendlichen verstehen die Bescheide 
und Klagefristen nicht. Die Jugendlichen bekommen keine Hilfe für junge Volljährige. Kein 
Geld für Anwält*innen… .“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten 
bestehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
Im Rahmen der offenen Antwortoption zu Herausforderungen und Schwierigkeiten im Bereich der 
Alterseinschätzungen insgesamt – also sowohl in Bezug auf die qualifizierte Inaugenscheinnahme 
durch Jugendämter, Alterseinschätzungen durch andere Behörden und Gerichte als auch hinsicht-
lich medizinischer Alterseinschätzungen – schildern die befragten Fachkräfte häufig, dass sich, im 
Rahmen einer insgesamt als stark subjektiv gefärbt wahrgenommenen Alterseinschätzungspraxis, 
zunehmend an fiskalischen Zwängen orientiert werde. Beobachtet wird vereinzelt, dass Jugendli-
che schneller und häufiger als noch in den vergangenen Jahren für volljährig erklärt werden. Auf-
fällig ist, dass die schon benannte Mitwirkung verschiedener an der Alterseinschätzung beteiligten 
Akteur*innen und die hieraus resultierenden Konsequenzen in diesem Kontext häufig erwähnt 
werden, während dies in der Umfrage des Vorjahres kaum berichtet wurde. Die Kooperation der 
Behörden wird hier durchweg als mangelhaft oder die Situation im Sinne der Jugendlichen erschwe-
rend beschrieben, da Ausländerbehörden, Jugendämter, BAMF, Familiengerichte und Bundespoli-
zei zu unterschiedlichen Ergebnissen kämen oder von unterschiedlichen Altersangaben ausgingen. 
Es werde unklar, wer maßgeblich in der Verantwortung sei: Teilweise würden Angaben der Auslän-
derbehörden durch das Jugendamt übernommen. 
 

„Ausländerbehörde, Bundesamt, Familiengericht und auch Jugendamt entscheiden unab-
hängig voneinander. Es gibt keine eindeutige rechtsgültige Entscheidung. Jugendhilfe 
und Ausländerrecht widersprechen sich.“  

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten 
bestehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
Geschildert wird einerseits, dass Alterseinschätzungen durch die Ausländerbehörden häufiger eine 
medizinische Alterseinschätzung nach sich ziehen würden. Andererseits wird vereinzelt von uner-
fahrenem bis rassistischem und Täuschung unterstellendem Umgang, insbesondere durch Mitar-
beitende der Bundespolizei berichtet. Gefordert wird in diesem Kontext eine stärkere Qualifizierung 
aller an der Alterseinschätzung beteiligten Fachkräfte, insbesondere von Berufsanfänger*innen. 
 

„Sehr junge Berufsanfänger*innen in den Jugendämtern, die kaum älter oder gleichaltrig 
im Vergleich zu den jungen Klient*innen sind, die gehalten sind, aus kommunal-finanzpo-
litischen Gründen viele junge Flüchtlinge als volljährig einzustufen, und sehr junge Bun-
despolizist*innen mit latent rassistischer Grundhaltung (…) sind nach m.E. die Ursache 
für falsche Alterseinschätzungen.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Bayern zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten bestehen bei 
Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
Das Nicht-Vorliegen von Identitätsdokumenten wird häufig als Problem benannt. Ebenso häufig 
wird jedoch berichtet, dass eine Änderung des Alters bei Vorliegen von Identitätsdokumenten ext-
rem schwierig und langwierig sei und häufig durch die Annahme, dass die vorliegenden Dokumente 
Fälschungen seien, verhindert oder erschwert würden. So komme es zu dem Dilemma, dass nur 
Originaldokumente als Beweise dienlich seien, diese aber dann oft angezweifelt würden. 
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Die lange Dauer von Alterseinschätzungsverfahren, insbesondere, wenn medizinische Verfahren 
angeordnet würden, sowie die Dauer von Klageverfahren gegen fehlerhafte Einschätzungen wird 
bemängelt. Letzteres sei insofern ein großes Problem, da die Jugendlichen währenddessen zumeist 
in der Großunterkunft für erwachsene Asylsuchende leben müssten. In beiden Situationen seien 
psychische Beeinträchtigungen der Verfahren seitens der Jugendlichen deutlich zu spüren. 
 
Zwei Phänomene, die in der Beratungspraxis des BumF im Verlauf des letzten Jahres häufiger auf-
traten, spiegeln sich auch in den Angaben der hier befragten Fachkräfte wieder. So wird mehrfach 
durch die befragten Fachkräfte geschildert, dass anlässlich zahnmedizinischer Untersuchungen 
Angaben zum geschätzten Alter unaufgefordert an das Jugendamt weitergegeben wurden, was so-
dann Überprüfungen zur Folge hatte. 
 

„Bei unserem Jugendamt kam es in der Vergangenheit vor, dass das angegebene Alter 
hinterfragt wurde bzw. dass Zahnärzt*innen mitgeteilt haben, das Gebiss würde nicht 
zum angegebenen Alter passen. Daraufhin wurden verschiedene Gutachten eingeholt, 
wofür hohe Kosten entstanden sind. Am Ende blieb jedoch alles so wie es bisher war, da 
nach Aussage der Leitung, solche Röntgengutachten nicht rechtmäßig seien und man vor 
Gericht hinten runter fallen würde.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Hamburg zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten bestehen 
bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
Ein zweites Phänomen, das der BumF seit einiger Zeit beobachtet und welches auch im Rahmen 
dieser Umfrage mehrfach geschildert wurde, stellt Jugendliche wie Fachkräfte vor schier unlösbare 
Probleme. Die Einreise mit Pass und Schengen-Visum, ausgestellt auf die Identität einer volljähri-
gen Person, scheint als Einreisestrategie zu fungieren: 
 

„Alterseinschätzungen werden übergangen oder hinterfragt, sobald es Visatreffer mit ge-
fälschten Altersangaben auf Dokumenten gibt. Dabei sollte mittlerweile klar sein, das 
Minderjährige auf Dokumenten älter gemacht werden, um sie über die Grenzen zu schaf-
fen.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen zu der Frage „Welche Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten 
bestehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Alterseinschätzung?“ 

 
Diese Umfrageergebnisse bestätigen aus Sicht des BumF einmal mehr, das die Prüfung der Schutz-
bedürftigkeit von Minderjährigen in der Verantwortung der hierfür fachkompetenten Jugendhilfe 
verbleiben muss und nicht durch den Einzug ordnungsrechtlicher Zielsetzungen behindert werden 
darf.  
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7 VORLÄUFIGE INOBHUTNAHME UND VERTEILVERFAHREN 

„Die Jugendlichen werden in den Prozess nicht miteinbezogen und müssen mit dem Er-
gebnis leben. Oft sehr kurzfristig.“ 

„Die Verteilung von jungen Menschen, weil die Aufnahmequote bereits erfüllt ist, obwohl 
noch Aufnahmekapazitäten vorhanden sind bereitet mir Sorgen, es kommt mir unnütz 
vor.“  

Antworten von einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkei-
ten gibt es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit der Umverteilung und der vorläufigen Inobhutnahme?“ 

 
 
In Reaktion auf die hohen Einreisezahlen wurde im November 2015 ein bundesweites Verteilver-
fahren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingeführt (§ 42b SGB VIII). Im Rahmen der vor-
läufigen Inobhutnahme wird seither zunächst geklärt, welches Jugendamt für die*den betref-
fende*n Jugendliche*n zuständig sein wird. Während dieser Zeit wird in der Regel noch kein*e 
Vormund*in bestellt – stattdessen findet eine Notfallvertretung durch das Jugendamt statt – und 
die kommunale Integration wird noch nicht gestartet. Die zentralen Fragen umfassen daher die 
Dauer des Verfahrens sowie die Gewährungsmöglichkeiten von effektivem Rechtsschutz, da wäh-
rend dieser Zeit u.a. abgeklärt wird, ob die Jugendlichen an Orte verteilt werden, an denen Angehö-
rige oder Freunde leben und ihr Alter (erst-)eingeschätzt wird. 
 
Da sich ein großer Teil der Umfrageteilnehmenden in den vergangenen Jahren zu diesem Themen-
komplex nicht äußern konnte, weil sie im Stadium der vorläufigen Inobhutnahme noch nicht mit 
den unbegleiteten Minderjährigen in Kontakt waren und deshalb keine Aussage bzgl. des Sachver-
halts treffen konnten, wurde dem Fragekapitel in diesem Jahr eine entsprechende Filterfrage vor-
geschaltet, aus der hervorgegangen ist, dass 61,6 Prozent der Teilnehmenden im Stadium der vor-
läufigen Inobhutnahme bereits mit den jungen Menschen in Kontakt gekommen sind. 
 
Im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme prüft das in Obhut nehmende Jugendamt, welches Ju-
gendamt in Deutschland für die*den Jugendlichen zuständig ist. Das Jugendamt ist gesetzlich dazu 
verpflichtet, unter Beteiligung der*des Jugendlichen einzuschätzen, ob eine „Verteilung“ dem Wohl 
des Kindes dient. Von einer Verteilung muss abgesehen werden, wenn durch diese das Kindeswohl 
gefährdet ist, der Gesundheitszustand des*der Jugendlichen einer Verteilung entgegensteht, eine 
Zusammenführung mit verwandten Personen kurzfristig erfolgen kann bzw. eine gemeinsame In-
obhutnahme mit Geschwistern oder anderen ausländischen unbegleiteten Minderjährigen aus Er-
wägungen des Kindeswohls erfolgen muss oder wenn das Verteilverfahren nicht innerhalb eines 
Monats nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme erfolgte.  
 
Nach Angaben von 30,0 Prozent der Befragten, dauert die vorläufige Inobhutnahme in der Regel 
länger als einen Monat (2018: 49,0%). (Abb. 31) Diese Prozentangabe ist in den vergangenen bei-
den Jahren zwar deutlich zurückgegangen, dennoch bleibt dieser Zeitraum deutlich zu lang. Ju-
gendliche sollten so schnell wie möglich an einen Ort kommen, an dem sie Ruhe erfahren, die 
Schule besuchen und dabei unterstützt werden, das Erlebte zu verarbeiten und in die Zukunft bli-
cken können. 
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Abb. 31: Wie lange dauert bei Ihnen vor Ort die vorläufige Inobhutnahme durchschnittlich? 
 
 
Darüber hinaus wurde gefragt, wie häufig von einer Verteilung abgesehen wird, weil die*der Ju-
gendliche sich der Verteilung widersetzt und inwieweit freie Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen der 
Kommune und die Nichterfüllung der Quote der Kommune nach dem Königsteiner Schlüssel bei 
der Verteilentscheidung eine Rolle spielen. (Abb. 32-39) 
 
 
 

 
 
Abb. 32: Bitte schätzen Sie ein, wie häufig bei Ihnen vor Ort aus den folgenden Gründen von der bundesweiten Verteilung einer*eines 
unbegleiteten Minderjährigen abgesehen wird: Gefährdung des Wohls des jungen Menschen, Freunde aus der Fluchtgemeinschaft 
sollen nicht getrennt werden, Zusammenführung mit Verwandten und Familienangehörigen, Gesundheitszustand des jungen Men-
schen lässt Verteilung nicht zu, Frist zur Durchführung der Verteilung ist verstrichen, junger Mensch stellt sich der Verteilung entge-
gen, freie Jugendhilfeplätze in der Kommune, Kommune hat die Quote nicht erfüllt. 
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Abb. 33-39: Bitte schätzen Sie ein, wie häufig bei Ihnen vor Ort aus den folgenden Gründen von der bundesweiten Verteilung ei-
ner*eines unbegleiteten Minderjährigen abgesehen wird: Gefährdung des Wohls des jungen Menschen, Freunde aus der Fluchtge-
meinschaft sollen nicht getrennt werden, Zusammenführung mit Verwandten und Familienangehörigen, Gesundheitszustand des 
jungen Menschen lässt Verteilung nicht zu, Frist zur Durchführung der Verteilung ist verstrichen, junger Mensch stellt sich der Vertei-
lung entgegen, freie Jugendhilfeplätze in der Kommune, Kommune hat die Quote nicht erfüllt. 
 
 
Der häufigste Grund für einen Verteilungsausschluss ist nach wie vor die Zusammenführung mit 
Verwandten. Hierzu gaben 68,7 Prozent aller Befragten an, dass dies oft oder sehr oft geschieht 
(2018: 66,8%). Auch die Gefährdung des Wohls des jungen Menschen wird häufig als Grund ange-
geben (40,3%, im Vorjahr: 45,1%), außerdem der Gesundheitszustand der*des Jugendlichen 
(34,9%, im Vorjahr: 38,1%) sowie die Vermeidung der Trennung aus Fluchtgemeinschaften (29,0%, 
im Vorjahr: 33,1%). Deutlich seltener als noch im Jahr 2018 werden freie Plätze in Jugendhilfeein-
richtungen der Kommune (29,0% im Vorjahr: 41,4%), das Nichterfüllen der Quote nach dem König-
steiner Schlüssel (21,6%, im Vorjahr: 30,3%) und die Fristverstreichung zur Durchführung der Ver-
teilung (9,5%, im Vorjahr: 19,4%) angeführt. Das Wehren der jungen Menschen gegen die Vertei-
lung wurde mit 18,5% genauso häufig angegeben wie im Jahr 2018. 
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Die Ausgestaltung der rechtlichen Vertretung der Kinder bzw. Jugendlichen während der vorläufi-
gen Inobhutnahme, für die das Jugendamt gem. § 42a Abs. 3 SGB VIII zuständig ist, stellt einen 
weiteren wichtigen Aspekt dar, der im Rahmen der Umfrage erfasst wurde. 
 
Der BumF empfiehlt hierbei, die Aufgabe dem zuständigen Fachdienst Amtsvormundschaften zu 
übertragen, dies geschieht nach Angaben von 26,7 Prozent der Befragten deutlich seltener als 
noch 2018 (41,9%), was u.a. daran liegen kann, dass durch die Filterfrage, die vor diesen Themen-
komplex gesetzt wurde, mehr Personen auf diese Frage geantwortet haben, die auch eine zutref-
fende Auskunft zu dem Sachverhalt geben können. 
 
Am häufigsten wird die rechtliche Vertretung nach wie vor durch den Fachdienst umA oder den 
allgemeinen Sozialen Dienst ausgeübt (68,3%, im Vorjahr: 54,5%). Damit sind im Gros dieselben 
Abteilungen zuständig, gegen deren Entscheidungen, ggf. durch die rechtliche Vertretung vorge-
gangen werden muss, etwa bzgl. der Verteilung oder bei der Alterseinschätzung. Dieser Sachverhalt 
wird seit Einführung des Umverteilungsgesetzes zum 1. November 2015 u.a. vom BumF kritisiert, 
da hierdurch Interessenskollisionen entstehen können. Die Anzahl der Teilnehmenden die ange-
ben, dass die rechtliche Vertretung bei ihnen vor Ort nicht geregelt ist, liegt bei 5,0 Prozent. (Abb. 
40) 
 

Abb. 40: Wie wird bei Ihnen vor Ort die rechtliche Vertretung während der vorläufigen Inobhutnahme geregelt: durch den Fachdienst 
für unbegleitete minderjährige Ausländer/Allgemeiner Sozialer Dienst; durch den Fachdienst Amtsvormundschaft; es ist nicht gere-
gelt? 
 
 
Insgesamt wird der Rechtsschutz im Verteilverfahren sehr negativ bewertet. Nur 10,2 Prozent der 
Befragten geben an, dass die jungen Menschen, die nicht verteilt werden wollen, gut oder sehr gut 
dagegen vorgehen können. (Abb. 41) Dieser Wert liegt zwar über den 6,2 Prozent des Vorjahres, 
gibt zur Freude jedoch keinen Anlass, denn schließlich geben 64,2 Prozent der Befragten an, dass 
sie den Rechtsschutz im Verteilverfahren als schlecht bzw. sehr schlecht einschätzen. Dieser Um-
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stand verwundert umso mehr, da bei einer Weigerung der Minderjährigen Mittel des Zwangs unzu-
lässig sind.12  
 

 
Abb. 41: Wie wirksam können unbegleitete Minderjährige, die nicht verteilt werden wollen, dagegen vorgehen? 
 
 
Die schlechten Bewertungen der Möglichkeit, gegen eine ungewünschte Verteilung vorzugehen, 
wiegen schwer und zeigen auf, dass sowohl die rechtliche Vertretung während der vorläufigen In-
obhutnahme als auch die Rechte der Jugendlichen im Verteilverfahren gestärkt werden müssen. 
 
Auch im Rahmen der offenen Antwortoption wird, wie auch in der Umfrage 2018, häufig berichtet, 
dass die Jugendlichen weder Abläufe noch Hintergründe der Verteilung verstünden und oft nicht 
darüber informiert seien, dass und wie sie gegen eine Verteilentscheidung vorgehen könnten. Das 
Fehlen unabhängiger Interessensvertretungen und der Mangel unabhängiger Beratungsstrukturen 
wird kritisiert. Nach erfolgter Verteilung sei eine Veränderung oder ein Rückgängigmachen der Ver-
teilentscheidung aus Sicht von einigen Fachkräften aus Bayern de facto unmöglich. 
 
Aus allen Bundesländern wird berichtet, dass den Jugendlichen das Prozedere sowie die Gründe 
der Umverteilung schwerlich verständlich zu machen seien. Zuweisungsorte seien oft auch für 
Fachkräfte nicht nachvollziehbar, insbesondere dann, wenn vor Ort Unterbringungskapazitäten be-
stünden und am Zuweisungsort unzureichende Strukturen – wie z.B. mangelnde Dolmetschung – 
bestünden.  
 

 
 
12 Deutscher Verein (2017): Zulässigkeit der Anwendung von Zwangsmitteln bei der Verteilung von unbegleiteten ausländischen Jugend-
lichen sowie der örtlichen Zuständigkeit für die Anordnung der Vormundschaft. https://www.deutscher-verein.de/de/gutachten-2017-
zur-frage-der-zulaessigkeit-der-anwendung-von-zwangsmitteln-bei-der-verteilung-von-unbegleiteten-auslaendischen-jugendlichen-so-
wie-der-oertlichen-zustaendigkeit-fuer-die-anordnung-der-vormundschaft-2636,1206,1000.html 
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„Dies führt im Alltag zu vielen Unsicherheiten und Ängsten, weil für die Jugendlichen häu-
fig nicht nachzuvollziehen ist nach welchen Kriterien entschieden wird, wer gehen muss 
und wer bleiben darf. Selbst die Jugendlichen, die bleiben dürfen, haben oft weiterhin die 
Sorge, dass ihnen mitgeteilt wird, dass sie die Stadt doch noch verlassen müssen“. 

Antworten von einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein Westfalen auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkei-
ten gibt es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit der Umverteilung und der vorläufigen Inobhutnahme?“ 

 
 
Die jungen Menschen hätten zu einem großen Teil das Interesse, in großen Städten zu leben wie 
München oder Berlin, Umverteilungen in ländliche Regionen wirkten abschreckend. Insbesondere 
Fachkräfte aus Hessen, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Berlin berichten, dass vermehrt 
Ängste vor Rassismus in ländlichen Regionen, speziell in ostdeutschen Bundesländern seitens der 
Jugendlichen vorherrschten, die sie z.T. zur Weigerung bzw. zur Rückkehr auf eigene Faust nach 
erfolgter Verteilung bewegen würden.  
 
Die befragten Fachkräfte berichten sehr häufig von einer Verweigerungshaltung der Jugendlichen 
– mit unterschiedlichem Erfolg. Die Jugendlichen wollten zumeist nicht verteilt werden und würden 
notfalls auf eigene Faust weiterziehen. Vereinzelt wird davon berichtet, dass die konstante Weige-
rung auch dazu führt, dass die Verteilung gestoppt werde. In einigen Fällen wird davon berichtet, 
dass die Verteilung unter Mitwirkung der Polizei umgesetzt wurde. Hier seien jeweils Jugendliche 
aus den Maghreb Staaten betroffen gewesen. 
 

„Wir haben immer wieder Jugendliche die sich der Verteilung entziehen. Bis Ende der 
Frist bekommen die Jugendlichen vom Jugendamt Sanktionen auferlegt (keine Schule, 
kein Kleidergeld, TG wird angespart), die jedoch nicht dazu führen, dass der Jugendliche 
sich zu seinem Verteilungsort hinwendet. Die Mitarbeitenden in der Wohngruppe werden 
dazu angehalten, diese Sanktionen umzusetzen. Dies führt jedoch zu der Problematik, 
dass die Mitarbeitenden in die Rolle des "Überwachens von staatlichen Strukturen" ge-
drängt werden. Dies führt immer wieder zu Diskussionen um die Profession und deren 
Aufgaben. Jugendliche die nach Ablauf der Verteilfrist bei uns bleiben, haben es oftmals 
im Verlauf und in der weiteren Hilfeplanung schwer. Anschlusshilfegruppen werden von 
Seiten des KSD oftmals nur schleppend gesucht, der Stempel "Verweigerer" zieht sich als 
negatives Bild auf dem Amt durch.“ 

Antworten von einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkei-
ten gibt es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit der Umverteilung und der vorläufigen Inobhutnahme?“ 

 
 
Interessant ist, dass von den Kriterien der in § 42a SGB VIII festgeschrieben Kindeswohlprüfung, 
die notwendig ist, um eine Entscheidung für oder gegen die Verteilung zu treffen, lediglich zwei 
genannt werden: Die gesundheitliche Situation – zumeist Klinikaufenthalt – und die Anwesenheit 
von Familie, etwa mit eingereiste Geschwister, am Ort der vorläufigen Inobhutnahme sind als 
Gründe, von der Verteilung abzusehen, relevant. Das Wahlrecht oder die Mitbestimmung der Ju-
gendlichen sei laut der befragten Fachkräfte häufig nicht gegeben. Die Bedürfnisse der Jugendli-
chen hätten keine Priorität, Verwaltungsabläufe hätten Vorrang. 
 
Erstaunlicherweise wird die Familienzusammenführung innerhalb von Deutschland am häufigsten 
im Rahmen der offenen Antwortoption zu Herausforderungen und Schwierigkeiten im Zusammen-
hang mit der vorläufigen Inobhutnahme und der Umverteilung benannt.  
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Werden Familienbezüge bei der Entscheidung über eine Umverteilung nicht entsprechend berück-
sichtigt, kann diese nur im Nachhinein und mit Zustimmung des jeweils anderen betroffenen Ju-
gendamts und gegebenenfalls zusätzlich der kommunalen Ausländerbehörde erfolgen. Die jeweili-
gen Behörden haben dabei zwar das Kindeswohl zu berücksichtigen, die Auslegung liegt aber bei 
den Behörden selber. In der Umfrage wird oft die mangelnde Aufnahmebereitschaft der entspre-
chenden Kommune jenseits von Bundeslandgrenzen der verteilenden Kommune angegeben. 
Es zeigt sich hier, dass die Umverteilungsregelung die Familienzusammenführung erheblich er-
schwert. 
 
Obgleich Verwandtschaft als der häufigste Verteilausschlussgrund benannt wurde, bleiben die Ju-
gendlichen von Verwandten, die später einreisen als die*der Jugendliche oder von deren Aufent-
haltsort die*der Jugendliche erst nach der Verteilentscheidung erfährt, offenbar meist getrennt.  
 

„Auswärtige Jugendämter melden die umF bereits unmittelbar nach der vorläufigen Inob-
hutnahme zur Verteilung an, obwohl das Erstscreening noch nicht abgeschlossen ist. 
Nach Erteilung des Zuweisungsbescheides und Aufnahme durch das aufnehmende Ju-
gendamt berichten die umF häufig, dass bereits Verwandte in der Bundesrepublik leben 
und sie sich eine örtliche Nähe zu diesen Verwandten wünschen. In der Regel leben diese 
Verwandten dann weit vom Unterbringungsort entfernt. Dies entfaltet eine nachteilige 
Wirkung auf den Jugendhilfeverlauf.“ 

Antworten von einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkei-
ten gibt es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit der Umverteilung und der vorläufigen Inobhutnahme?“ 

 
 
Aus Bayern wird berichtet, dass von der Verteilung dann abgesehen wird, wenn die Jugendlichen 
bereits Familie in der Stadt der vorläufigen Inobhutnahme hätten, was letztlich bestätige, dass die 
Jugendlichen ihre Zielorte wenn möglich eigenständig ansteuerten.  
 
Insgesamt gewinnt man im Rahmen der Analyse der offenen Antworten zu Herausforderungen und 
Schwierigkeiten im Kontext der vorläufigen Inobhutnahme und Umverteilung den Eindruck, dass in 
einigen Kommunen eine Tendenz zur Verteilung existiert, die sich im Einzelnen über Kindeswohl-
aspekte hinwegsetzt. 
 

„Einige Jugendämter (…)  lehnen die Aufnahmeanfrage (anderer Jugendämter) ab, ob-
wohl familiäre Bindungen vorhanden sind. Begründung: es gäbe keine (geeigneten)Ein-
richtungsplätze. Wenn nicht andere Jugendämter, die sich in der Nähe des Wohnortes der 
Verwandten befinden, freiwillig übernehmen, kommt der UMF in die bundesweite Vertei-
lung. Kindeswohl ist dann offenbar nicht mehr ausschlaggebend. Die Zahl der Rückkeh-
rer aus anderen Bundesländern übersteigt die Zahl der Neuankömmlinge (…).“ 

Antworten von einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkei-
ten gibt es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit der Umverteilung und der vorläufigen Inobhutnahme?“ 
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8 BETREUUNG UND UNTERBRINGUNG 

„Dauerhafte verlässliche professionelle Bezugspersonen, möglichst wenig Hilfewechsel 
und langfristige Hilfeperspektiven, intensive Begleitung bei gleichzeitiger altersangemes-
sener großer persönlicher Freiheit und dem Recht, Erfahrungen zu sammeln, dabei auch 
Fehler machen zu dürfen, ohne fallen gelassen zu werden.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus dem Saarland zu der Frage „Was stärkt die Jugendlichen im alltäglichen Leben 
aus Ihrer Sicht am meisten?“ 

 
 
Auch in diesem Jahr gestaltet sich die Bewertung der Betreuung und Unterbringung von unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen im Bundesländervergleich sowie im Vergleich der Hilfearten sehr 
unterschiedlich.  
 
Die Teilnehmenden wurden gebeten einzuschätzen, wie sie die Betreuungs- und Unterbringungs-
qualität in Bezug auf die unterschiedlichen Hilfearten bei sich vor Ort einschätzen. Bei allen Hilfe-
arten wird die Situation etwas besser bewertet als noch im Jahr 2018.  
Am besten wird die allgemeine Unterbringungssituation für die Hilfen zur Erziehung bewertet. Dort 
geben 75,2 Prozent der Befragten an, dass sie die Situation als gut oder sehr gut einschätzen 
(2018: 71,0%). Daran schließt sich die Situation in der Inobhutnahme mit 64,5 Prozent guten und 
sehr guten Bewertungen an (2018: 58,8%). Die Unterbringungssituation bei den Hilfen für junge 
Volljährige wird von 63,7 Prozent der Teilnehmenden als gut und sehr gut bewertet (2018: 60,6%), 
während dies im Kontext der vorläufigen Inobhutnahme 57,8 Prozent der befragten Personen an-
geben (2018: 53,8%). (Abb. 42-45) 
 
Trotz der gesunkenen Einreisezahlen wurde jedoch noch keine flächendeckend gute Unterbrin-
gungs- und Betreuungsqualität hergestellt. Hier besteht bei allen Hilfearten weiterhin Handlungs-
bedarf, insbesondere jedoch im Bereich der (vorläufigen) Inobhutnahme.  
 
Die Qualität der vorläufigen Inobhutnahme wird in den Bundesländern Bremen (50,0%), Schleswig-
Holstein (50,0%) und Hamburg (36,4%) besonders oft als schlecht oder sehr schlecht bewertet. Am 
häufigsten als gut oder sehr gut wird die Situation in Brandenburg (90,0%), Sachsen-Anhalt 
(80,0%), Hessen (66,6%) und Niedersachsen (65,9%) beschrieben. 
 
Die Daten zur Inobhutnahme deuten darauf hin, dass insbesondere die Bundesländer Hamburg, 
Bremen und Berlin im Bereich der Inobhutnahme konzeptionell handeln müssen. Die Qualität die-
ser Maßnahmen wird deutlich schlechter bewertet als in anderen Bundesländern. Während im 
Schnitt nur 7,3 Prozent der Teilnehmenden die Situation in der Inobhutnahme als schlecht oder 
sehr schlecht bewerten, sind es in Bremen 25,0 Prozent, in Hamburg 21,3 Prozent und in Berlin 
19,0 Prozent. 
 
Bei der Bewertung der Qualität der Hilfen zur Erziehung fallen die Unterschiede zwischen den Bun-
desländern deutlich geringer aus. Auffällig besser als im Bundesdurchschnitt (75,2% sehr gut oder 
gut) wird die Situation jedoch von Teilnehmenden aus Sachsen-Anhalt (100%), Baden-Württemberg 
(85,9%), Brandenburg (83,3%), Hessen (82,5%) und Rheinland-Pfalz (81,8%) bewertet. In keinem 
Bundesland wird die Situation als auffällig negativ bewertet.  
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Abb. 42-43: Wie schätzen Sie die Betreuungs- und Unterbringungsqualität für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bezug auf die 
vorläufige Inobhutnahme, die reguläre Inobhutnahme, die Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige bei Ihnen vor Ort ein? 
(Vergleich Bundesländer) 
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Abb. 44-45: Wie schätzen Sie die Betreuungs- und Unterbringungsqualität für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Bezug auf die 
vorläufige Inobhutnahme, die reguläre Inobhutnahme, die Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige bei Ihnen vor Ort ein? 
(Vergleich Bundesländer) 
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Bezüglich der Qualität der Hilfen für junge Volljährige scheinen bundesweit nach wie vor größere 
Unterschiede zu bestehen. Während Teilnehmende aus Schleswig-Holstein (100%), Brandenburg 
(92,3%), Thüringen (83,3%), Sachsen-Anhalt (80,0%) und Hessen (79,5%) auffällig oft gute und 
sehr gute Bewertungen vornehmen, werden die Hilfen in Nordrhein-Westfalen (20,6%), Niedersach-
sen (20,0%) und Bayern (19,4%) öfter als im Bundesdurchschnitt (14,4%) als (sehr) schlecht ein-
gestuft. 
 
Weder eine Einordnung nach Stadt- und Flächenstaaten, nach Ost- und West, nach reichen und 
armen Bundesländern noch nach langjähriger oder kurzer Erfahrung in der Aufnahme, können für 
die o.g. Unterschiede als Erklärungsmodell herangezogen werden. Die Daten zeigen vor allem, dass 
gute und sehr gute Unterbringungs- und Betreuungsqualität in allen Bundesländern erreicht wer-
den kann – unabhängig von den genannten Faktoren. Sie deuten zudem darauf hin, dass unter-
schiedliche Konzepte und politische Vorgaben in den Bundesländern eine Ursachen für die Unter-
schiede sein könnten.  
 
Im Rahmen des Freitextes zu jungen Volljährigen finden sich Gründe für die schlechten Bewertun-
gen in diesem Bereich: Mangelnde Qualität der Hilfen für junge Volljährige wird zum einen an der 
Unterbringung junger Volljähriger in Jugendhilfeleistungsbezug in Sammelunterkünften und zum 
anderen an häufiger Gewährung von zu kurzen Hilfen über das 18. Lebensjahr hinaus festgemacht. 
Allein die Unterschiede in den Bundesländern zu betrachten, greift daher zu kurz. Offenbar existie-
ren auf kommunaler Ebene noch immer immense Unterschiede hinsichtlich der Versorgung junger 
Volljähriger in der Jugendhilfe.  
 
 

 
 
Abb. 46-49: Welche Unterbringungsformen werden bei Ihnen vor Ort für unbegleitete Minderjährige bzw. unbegleitete junge Erwach-
sene während der vorläufigen Inobhutnahme, der regulären Inobhutnahme, den Hilfen zur Erziehung und den Hilfen für junge Volljäh-
rige überwiegend genutzt? 
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Im Kontext der einzelnen Unterbringungsformen in den unterschiedlichen Hilfearten lassen sich im 
Vergleich zum Vorjahr insgesamt nur leichte Veränderungen feststellen. Erfreulich ist in diesem 
Zusammenhang, dass Notstrukturen (Notunterkünfte, Hotels, Hostels oder Jugendherbergen) in 
allen Hilfeformen weiter zurückgegangen sind und nur noch sehr selten zur Unterbringung der jun-
gen Menschen genutzt werden. Lediglich im Bereich der vorläufigen Inobhutnahme geben 7,2 Pro-
zent der Befragten an, dass noch auf solche Notkonstrukte zurückgegriffen wird. Bei der regulären 
Inobhutnahme liegt die Angabe zu diesem Umstand bei 3,5 Prozent, während sie bei den Hilfen zur 
Erziehung und bei den Hilfen für junge Volljährige jeweils unter einem Prozent liegt. (Abb. 46-49) 
 
Anlass zur Sorge bereitet jedoch auch weiterhin die Situation in den Kommunen, für die angegeben 
wird, dass Hilfen für junge Volljährige vorrangig in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber*in-
nen geleistet werden. Durch diese Praxis werden die vorab erzielten Erfolge von Schule und Ju-
gendhilfe erheblich gefährdet, da das Leben in Gemeinschaftsunterkünften oft durch Enge, Lärm 
und Konflikte geprägt ist und den jungen Menschen Ruhe und Rückzugsorte fehlen, um lernen und 
sich regenerieren zu können. 
 
In diesem Zusammenhang hat es mit Blick auf den Bundesdurchschnitt im vergangenen Jahr quasi 
keine Veränderung gegeben (2019: 5,8%, im Vorjahr: 5,7%), ein Blick in die Bundesländer zeigt 
jedoch, dass insbesondere in Bayern, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg Hand-
lungsbedarf besteht. Hier geben die Teilnehmenden deutlich häufiger als im Schnitt an, dass eine 
Unterbringung überwiegend in Gemeinschaftsunterkünften erfolge (Bayern: 13,2%, Thüringen: 
12,5%, Nordrhein-Westfalen: 7,3%, Brandenburg: 7,1%). Die Annahme, dass insbesondere dort, 
wo Wohnraumknappheit besteht, eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften erfolgt, bestä-
tigt sich damit nicht. So geben keine Teilnehmenden aus Bremen und Berlin an, dass diese Praxis 
überwiegend der Fall sei, Hamburg als dritter Stadtstaat liegt unterhalb des Bundesdurchschnitts 
(4,5%). Vielmehr scheint starken Einfluss zu haben, ob in den Unterbringungskonzepten der Bun-
desländer für Personen, die Asylbewerberleistungen erhalten, stärker auf Gemeinschaftsunter-
künfte als auf privaten Wohnraum gesetzt wird. 
 
Die Unterbringung in Gast- und Pflegefamilien als Hilfe zur Erziehung ist weiterhin in nur wenigen 
Kommunen die vorrangige Unterbringungsform. Dies wird zwar wieder etwas häufiger als noch 
2018 angegeben (2,2%, im Vorjahr: 1,5%), ob sich hieraus jedoch ein Trend ablesen lässt, wird 
erst langfristig bewertet werden können. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 
Pflege- und Gastfamilien im Freitext zur Unterunterbringung von Mädchen häufig genannt werden. 
Es wird hier darauf verwiesen, dass zu wenig spezialisierte Unterbringungsformen für Mädchen 
existieren. 
 
Zur Unterbringungssituation von Mädchen und jungen Frauen wird im Rahmen der offenen Antwor-
toption am häufigsten angegeben, dass spezifische, geschützte Angebote und Unterbringungsmög-
lichkeiten einerseits und entsprechende Erfahrungswerte und Qualifikationen andererseits fehlen. 
Auch, so wird nicht selten berichtet, gäbe es aufgrund der überwiegend mit männlichen unbeglei-
teten minderjährigen Geflüchteten befassten Einrichtungen insgesamt zu wenig Austausch und 
Vernetzung zu Anliegen und Bedarfen von geflüchteten Mädchen und jungen Frauen, so dass so-
wohl die Fachkräfte als auch die Mädchen und jungen Frauen zu häufig mit ihren Themen allein 
blieben. Es fehle an Gendersensibilität und Kinderbetreuung. 
 
Die spezifischen Unterbringungen seien selten und daher nicht frei wählbar und mitunter führe 
dies zu Benachteiligungen, weil sich die Entfernung etwa zu ASD und Vormund*in, aber auch zu 
potenziellen Ausbildungsorten vergrößere. 
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Schwangerschaft und Mitbetreuung von Säuglingen und Kleinkindern werden von den befragten 
Fachkräften im Rahmen der Betreuung von jungen unbegleiteten Mädchen und jungen Frauen als 
ein dominierendes Thema beschrieben. Die Unterbringungsoptionen mit Kind seien noch seltener 
und schwieriger und führten insofern dazu, dass gerade junge Mütter, die auf ein vorhandenes 
soziales Netz angewiesen seien, in eine geeignete Einrichtung wegverteilt würden. Die Gewährleis-
tung von Bildungswegen werde angesichts von Mutterschaft immer wieder in Frage gestellt. So 
wird berichtet, es gäbe keinerlei auf die Situation angepasste Bildungs- und Berufsperspektive. Das 
wiederum habe Auswirkungen auf die sprachliche Integration. 
 
Häufig reisten die Mädchen und jungen Frauen gemeinsam mit Verwandten ein und lebten bei 
diesen. Dies sei dann oft verbunden mit Familienhilfe und z.T. mit externer Vormundschaft. Die 
Zusammenarbeit der Vormund*innen und ggf. Sozialarbeiter*innen mit den Familien sei für die 
Fachkräfte nicht selten eine neue Herausforderung, in der auch ein sensibler und geschulter Um-
gang mit familiären Rollenverständnissen und Geschlechterverhältnissen erforderlich sei. Die Er-
fahrungen aus der Zusammenarbeit mit umF, die vorwiegend in Jugendhilfeeinrichtungen leben 
und betreut werden, seien hier nicht übertragbar, was einen Qualifizierungsbedarf mit sich bringe. 
Qualifizierungsbedarf seitens der Fachkräfte bestehe etwa bei Themen wie Zwangsverheiratung 
und dem Umgang mit Erfahrungen sexualisierter Gewalt. Berichtet wird darüber hinaus von schwer 
durchschaubaren Abhängigkeiten von vermeintlichen Vertrauenspersonen, seien dies Verwandte 
oder auch Ehepartner. 
 
Im Rahmen der Umverteilung werde, so wird vereinzelt berichtet, von der Verteilung unbegleiteter 
minderjähriger Mädchen abgesehen, was die Vertrauensbeziehung zu den Betreuer*innen vor Ort 
erleichtere bzw. stärke und auch die Aufarbeitung traumatischer, aber für das Asylverfahren rele-
vanter Ereignisse wie etwa Female Genital Mutilation, das Erleben sexueller Gewalt oder die Be-
troffenheit von Menschenhandel überhaupt möglich mache.  
 
Für Mädchen sei das Wohnungsangebot nach der Jugendhilfe noch eingeschränkter. Vereinzelt 
wird berichtet, Gemeinschaftsunterkünfte nähmen Mädchen nicht auf, dies führe zu der Zustän-
digkeit der Frauenhäuser für junge volljährige Mädchen. 
 
Auch von Seiten der befragten Fachkräfte werden Kontrastierungen angeführt, die auf den Bedarf 
an Austausch und Qualifizierung in der Zusammenarbeit mit minderjährigen Mädchen oder jungen 
volljährigen Frauen verweist und insbesondere die vermehrte Diskussion von Haltungsfragen in 
diesem Bereich nahelegt. Zu nennen sind hier etwa Pauschalurteile wie „Delinquenz“ als männli-
chen Jugendlichen zugeschriebenes Verhalten im Gegensatz zu „Traditionsverbundenheit“ oder 
„verminderte Schulbildung“ als Mädchen zugeschriebenen Eigenschaften. 
 
Der BumF fordert, dass Mädchen flächendeckend die Wahlmöglichkeit haben müssen, ob sie in 
gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen sein wollen oder nicht. Diese Wahlmöglichkeit darf nicht 
von einem Opfer-Status oder einer benannten Betroffenheit von (sexualisierter) Gewalt abhängig 
gemacht werden. Außerdem müssen sie wählen können, ob sie eine weibliche Betreuerin haben 
möchten. Individuell Schutz zu gewährleisten – etwa in Reaktion auf Mutterschaft oder Erfahrun-
gen sexueller Gewalt – ist essentiell, darf aber keinesfalls zu einem Fortschreiben geschlechtsspe-
zifischer Diskriminierung führen. Der Arbeitsbereich mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchte-
ten ist vielerorts durch die Arbeit mit jungen männlichen Geflüchteten geprägt. Umso mehr bedarf 
es einer fachlichen Auseinandersetzung und stetigen Qualifizierung mit Blick auf wirklich individuell 
und geschlechtsspezifisch bedarfsgerechter Unterbringung, Versorgung und Förderung- auch von 
Mädchen und jungen Frauen! 
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9 ABGÄNGE UND „VERSCHWINDEN“ 

„Die zu verteilenden Jugendlichen verstehen diese Gesetzgebung (der Umverteilung) in 
vielen Fällen nicht. Sie kommen an, atmen endlich durch, schließen Bekannt- Freund-
schaften und müssen dann wieder ins Ungewisse.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Niedersachsen auf die Frage nach Besonderheiten und Herausforderungen im 
Kontext von Vormundschaft. 

 
 
Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) ist die Zahl der Vermisstenmeldungen bei unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen weiter gesunken. Im ersten Halbjahr 2019 wurden insgesamt 
1.254 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als vermisst gemeldet, im ersten Halbjahr 2018 wa-
ren es 2.176 Fälle. Da zeitgleich die Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zurückgegan-
gen ist, sind Abgängigkeit und Verschwinden jedoch weiterhin ein relativ häufiges Phänomen.  
 
Die Aufklärungsquote liegt laut BKA im Bundesdurchschnitt bei 79,8% Prozent, was dafür spricht, 
dass der Großteil der jungen Menschen sich selbstständig auf den Weg zu anderen Orten macht 
und dort wieder auftaucht. Der Großteil der Vermisstenmeldungen betraf junge Menschen aus Af-
ghanistan (19,9%), Syrien (14,5%), Marokko (10,4%), Guinea (6,6%) und Somalia (5,6%).  
 
Um die Quantität des Problems besser einschätzen zu können, wurden die Teilnehmenden der 
Umfrage wie bereits in den vergangenen beiden Jahren gebeten anzugeben, wie häufig es ihrer 
Einschätzung nach zu Abgängigkeiten aus den Jugendhilfeeinrichtungen innerhalb der einzelnen 
Hilfearten kommt und welche Gründe es ihrer Einschätzung nach dafür gibt.  
 
Insgesamt scheint das Verschwinden aus den Jugendhilfeeinrichtungen deutlich abgenommen zu 
haben. Der Dreijahresvergleich lässt erkennen, dass die Angaben im Bereich selten und sehr selten 
ansteigen bzw. stagnieren, während die Angaben im Bereich oft und sehr oft eher zurückgehen. 
Nach wie vor geben die befragten Fachkräfte jedoch an, dass es während der vorläufigen Inobhut-
nahme, also am Anfang des Aufenthaltes, bei ihnen vor Ort oft und sehr oft zu Abgängigkeiten aus 
der Jugendhilfe kommt (25,7%, im Vorjahr: 35,4%). (Abb. 50) Dieses Verhältnis deckt sich zum 
einen mit der Vermutung, dass ein Teil der „verschwundenen“ Jugendlichen vom Erst-Aufgriffsort 
aus der vorläufigen Inobhutnahme heraus auf eigene Faust an ihre Zielorte weiterreist. Zum ande-
ren wird besonders oft bei Hilfearten mit vergleichsweise schlechter Unterbringungs- und Betreu-
ungsqualität (vgl. Kapitel 7) von Abgängen berichtet. 
 
Bei der Inobhutnahme geben 16,4 Prozent der Befragten an, dass es oft oder sehr oft zu Abgängen 
kommt (2018: 23,9%), bei den Hilfen für junge Volljährige sind es 5,9 Prozent (2018: 20,1%) und 
7,8 Prozent bei den Hilfen zur Erziehung (2018: 17,3%), wodurch die rückläufige Tendenz des „Ver-
schwindens“ sehr deutlich wird. (Abb. 50-54)  
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Abb. 50-54: Wie häufig kommt es bei Ihnen vor Ort während der vorläufigen Inobhutnahme, der regulären Inobhutnahme, den Hilfen 
zur Erziehung und den Hilfen für junge Volljährige zu Abgängigkeiten („Verschwinden“) aus der Jugendhilfe? 
 
 
Um Auskünfte über die Ursachen für das Verschwinden zu erhalten, wurden die Umfrage-Teilneh-
menden auch in diesem Jahr gebeten, Gründe und Vermutungen zu nennen, warum es zu Abgän-
gigkeiten aus den Betreuungseinrichtungen kommt. Dabei konnten von jeder befragten Person 
maximal vier Gründe ausgewählt werden. 
 
62,8 Prozent der Teilnehmenden gaben eine fehlende Bleibeperspektive und Angst vor Abschie-
bung als (vermuteten) Grund an – deutlich häufiger als noch in 2018 (50,9%). 
Neben der aufenthaltsrechtlichen Unsicherheit spielt auch die bundesweite Verteilung eine große 
Rolle. Mit 61,7% Prozent geben deutlich mehr Teilnehmenden als noch 2018 an, dass es vermut-
lich zu Abgängen kommt, da Angehörige und Freunde an anderen Orten leben (2018: 53,3%) und 
54,3 Prozent gaben an, dass sie vermuten, dass die Jugendlichen an Orte verteilt wurden, die nicht 
gewünscht waren (2018: 44,5%). Ein wichtiger Grund hierfür dürfte sein, dass eine zeitnahe durch 
das Jugendamt organisierte Verteilung an den Zielort in vielen Fällen nach wie vor scheitert. Dies 
sind Folgen eines in Deutschland fehlenden eindeutig formulierten Rechtsanspruchs sowie eines 
fehlenden bundesweit einheitlichen Verfahrens zur Zusammenführung von unbegleiteten Minder-
jährigen mit Angehörigen und anderen Bezugspersonen. 
 
Ebenfalls häufig wird eine Unzufriedenheit mit der Betreuungs- und/oder Unterbringungssituation 
(35,9%) sowie Straffälligkeit und/oder Drogenkonsum (33,1%) vermutet. Die Dauer des asyl- bzw. 
aufenthaltsrechtlichen Verfahrens (19,9%), Konflikte innerhalb des Jugendhilfesystems (17,9%), 
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fehlende Bildungschancen (3,0%) und Erfahrungen mit Rassismus (2,7%) werden insgesamt weni-
ger häufig als noch im Jahr 2018 genannt. (Abb. 55) 
 
 

 
Abb. 55: Welche Gründe vermuten Sie bzw. sind Ihnen bekannt, aus denen es zu Abgängigkeiten aus den Jugendhilfeeinrichtungen 
kommt? 
 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption wurde darüber hinaus die Vermutung geäußert, dass Ju-
gendliche aufgrund von Schwierigkeiten in den Verfahren zu Alterseinschätzung und Identitäts-
nachweis aus den Jugendhilfeeinrichtungen verschwinden. Als weiterer Grund werden Schwierig-
keiten im Umgang mit den Regeln der jeweiligen Einrichtung und das eigenständige Verlassen des 
Ortes der Zuweisung genannt.  
 
Mehrfach wird geäußert, dass die Unmöglichkeit, im Rahmen der Jugendhilfe Geld zu verdienen, 
Jugendliche dazu veranlasse, die Einrichtungen wieder zu verlassen, um dann nach anderen We-
gen zu suchen, finanziell versorgt zu sein. Auch psychische Beeinträchtigungen der Jugendlichen 
seien nach Einschätzung der Fachkräfte dafür verantwortlich, dass die jungen Menschen die Ein-
richtungen selbstständig wieder verließen. 
 
Der BumF fordert vor dem Hintergrund, dass als wesentliche Ursache für Abgängigkeiten die Wei-
terreise zu Freunden und Angehörigen genannt wird, insbesondere die Hürden bei der innerdeut-
schen Zusammenführung mit Angehörigen und Bezugspersonen abzubauen. Hierzu sind Änderun-
gen im SGB VIII sowie ein bundesweit einheitliches Verfahren notwendig, welches eine Zusammen-
führung der Jugendlichen mit Angehörigen und Bezugspersonen sicherstellt.13 Eine durch das Ju-
gendamt organisierte Verteilung an den Zielort scheitert derzeit häufig daran, dass in Deutschland 
 
 
13 BumF (2017): Forderungen des BumF zum Kinder- und Jugendhilferecht: https://b-umf.de/src/wp-content/uplo-
ads/2018/08/2017_10_09_bumf_positionspapier_asyl_aufenthalt.pdf 
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ein eindeutig formulierter Rechtsanspruch einerseits sowie ein bundesweit einheitliches Verfahren 
zur Zusammenführung von unbegleiteten Minderjährigen mit Angehörigen und anderen Bezugs-
personen andererseits fehlen. Der BumF fordert den Gesetzgeber auf, einen solchen Rechtsan-
spruch zu schaffen und ein für die Jugendämter verbindliches Verfahren zu entwickeln. 
 
Außerdem appelliert der BumF, zu verantwortungsbewussten politischen und öffentlichen Diskur-
sen zurückzukehren, da Abschiebungsdiskurse und eine Rhetorik der Härte derzeit massive Ängste 
unter den Jugendlichen schüren und die Gefahr von Abgängigkeiten und Untertauchen durch diese 
Entwicklung erhöht wird.  
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10 VORMUNDSCHAFT 

„Bei ehrenamtlichen Vormundschaften kommt es manchmal dazu, dass diese unwissend 
in Bezug auf gewisse Verfahrensabläufe sind und sich dieses dann negativ auf die unbe-
gleiteten Minderjährigen auswirkt (z.B. im Asylverfahren). Auch gehen die Erwartungen 
der ehrenamtlichen Vormund*innen und der unbegleiteten Minderjährigen manchmal 
auseinander. Was die Amtsvormundschaften anbelangt, so kommt es vor, dass die Ju-
gendlichen diesen einmal in einem halben Jahr sehen und generell auch so gut wie kein 
Kontakt besteht. Des Weiteren gibt es manchmal Differenzen unter den Jugendlichen, da 
einer z.B. von einer*einem ehrenamtlichen Vormund*in ein Fahrrad geschenkt bekommt 
und ein*e andere*r Jugendliche*r, die*der eine*n Amtsvormund*in besitzt nicht nach-
vollziehen kann, warum sie*er keines erhält.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg auf die Frage nach Besonderheiten und Herausforderungen 
im Kontext von Vormundschaft. 

 
 
Bei der Dauer der Vormundschaftsbestellung lassen sich im Vergleich zum Vorjahr erneut Verbes-
serungen erkennen. Lediglich 9,0 Prozent der Befragten geben noch an, dass die Vormundschafts-
bestellung bei ihnen vor Ort in der Regel länger als zwei Monate dauere (2018: 15,7%). 50,5 Pro-
zent geben an, dass die Vormundschaftsbestellung weniger als einen Monat dauere, 40,5 Prozent 
geben 1 bis 2 Monate als Regel an. 
 

Abb. 56: Wie lange dauert es bei Ihnen vor Ort durchschnittlich bis ein*e Vormund*in bestellt ist? (Vergleich Bundesländer) 
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Deutliche Unterschiede bestehen jedoch nach wie vor im Vergleich der Bundesländer. Auffällig ist, 
dass Befragte aus Bremen (33,3%), Sachsen-Anhalt (33,3%) und Berlin (23,3%), sowie Thüringen, 
Hamburg und Brandenburg (jeweils 14,3%) immer noch angeben, dass es bei ihnen vor Ort in der 
Regel mehr als zwei Monate dauere bis ein*e Vormund*in bestellt werde (Bundesdurchschnitt: 
9,0%). Besonders schnell erfolgt die Vormundschaftsbestellung nach Angaben von Teilnehmenden 
aus Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachen und Thürin-
gen. Hier geben jeweils deutlich mehr als die Hälfte an, dass dies weniger als einen Monat in An-
spruch nehme (Bundesdurchschnitt: 50,5%). (Abb. 56) 
 
Die Umfrage-Teilnehmenden wurden zudem dazu befragt, welche Arten der Vormundschaft bei 
ihnen vor Ort geführt werden. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Relevante Veränderun-
gen gegenüber 2018 sind kaum zu beobachten. Die Amtsvormundschaft bildet bundesweit nach 
wie vor die häufigste Form der Vormundschaft bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, 89,2 
Prozent geben an, dass diese bei ihnen genutzt wird (2018: 91,8%). 40,3 Prozent geben an, dass 
ehrenamtliche Vormundschaften bestehen (2018: 47,2%), ebenfalls deutlich seltener werden Ver-
einsvormundschaften (24,7%, im Vorjahr: 28,9%) und Berufsvormundschaften (19,9%, im Vorjahr: 
21,9%) geführt. (Abb. 57) 
 
 

Abb. 57: Welche Arten der Vormundschaft werden bei Ihnen vor Ort geführt? 
 
 
Im Rahmen der Umfrage wurde den Befragten ermöglicht, zum Themenkomplex Vormundschaft im 
Rahmen einer freien Antwortoption, Stellung zur Situation bei ihnen vor Ort zu beziehen. Zu der 
Frage „Welche Besonderheiten und Schwierigkeiten bestehen im Zusammenhang mit der Vor-
mundschaft bzw. der Vormundschaftsbestellung bei Ihnen vor Ort?“ gaben Fachkräfte aus allen 
Bundesländern detailliert Auskunft.  
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Die Arbeitsüberlastung der Amtsvormundschaft aufgrund zu hoher Fallzahlen und in der Konse-
quenz einer mangelhaften Interessensvertretung wird häufig genannt. Fehlende Zeit und Erreich-
barkeit, wenig Kontakt oder ein solcher, der sich auf Hilfeplangespräche beschränke, führten dazu, 
dass Vormund*in und die jungen Menschen sich zu wenig kennen würden und letztere sich teil-
weise unzureichend vertreten fühlten. Obgleich vereinzelt von einem Rückgang der Überlastung 
seit 1-2 Jahren gesprochen wird, sieht der Großteil der befragten Fachkräfte hier noch immer die 
herausragenden Schwierigkeiten bei der Ausübung der Vormundschaft. Zwar werden Überlastung 
und mangelnde Interessensvertretung durch Vereins- oder Berufsvormundschaften seltener be-
nannt, ein Qualifizierungsbedarf wird jedoch auch hier und insbesondere auf asyl- und aufenthalts-
rechtliche Regelungen und gesetzliche Neuerungen konstatiert. Häufig beschrieben wird eine Über-
tragung von Vormundschaftsaufgaben durch die Amtsvormundschaft auf die Betreuer*innen in 
den Jugendhilfeeinrichtungen. Zugleich wird die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen Vor-
mund*innen und dem ASD aus den jeweiligen Blickwinkeln nicht selten kritisch betrachtet.  
 
Häufig beschrieben wird eine Diskrepanz, die sich in Jugendhilfeeinrichtungen zwischen denjeni-
gen Jugendlichen auftut, die von großem Engagement und persönlichen Geschenken durch ehren-
amtliche Vormund*innen profitieren und solchen, die durch eine*n Amtsvormund*in vertreten 
werden und dergleichen nicht erhalten. Eine innerbehördliche Interessenkollision der Amtsvor-
mundschaft wird  - ebenso wie in der Umfrage aus 2018 - ebenfalls sehr häufig problematisiert, 
insbesondere wenn Amtsvormund*innen u.a. gegen Entscheidungen von Kolleg*innen aus dem 
Jugendamt vorgehen müssen. 
 
Die Zeit bis zur Bestellung des*der Vormund*in unterliege zum Teil maßgeblichen Verzögerungen 
durch die Dauer des Verfahrens beim Amts- bzw. Familiengericht. Dies wirke sich in vielen alltägli-
chen Lebensbereichen (Schule, Vereinssport), insbesondere jedoch in der Gesundheitsversorgung 
und dem Asylverfahren negativ aus, da die Notfallvertretung durch das Jugendamt eine*n Vor-
mund*in nicht ersetzen könne. Auch diese Problematik wird wie bereits in der Umfrage 2018 häu-
fig geschildert. 
 
Der gesetzmäßige Vorrang ehrenamtlicher Vormundschaften findet offenbar nach wie vor nicht 
überall Umsetzung. Der Wechsel von einer Amtsvormundschaft in eine ehrenamtliche Einzelvor-
mundschaft sei durch lange Verfahren geprägt und werde zum Teil nicht ermöglicht. Als Grund 
hierfür wird eine mangelnde Auslastung der Amtsvormundschaft in Folge sinkender Einreisezahlen 
vermutet, was angesichts der Schilderung über anhaltende Überlastung der Amtsvormundschaft 
überrascht. 
 
Insgesamt kritisch betrachtet wird die Vormundschaft durch hier lebende Verwandte, da in diesem 
Kontext häufig eine Überforderung angesichts rechtlich und behördlich komplexer Zusammen-
hänge beobachtet wird. Möglichkeiten der Qualifizierung für diese Zielgruppe werden als unzu-
reichend beschrieben. Nichtsdestotrotz wird vereinzelt berichtet, dass eine Bestellung verwandter 
Vormund*innen regelmäßige Praxis ist.  
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11 ASYLVERFAHREN UND AUFENTHALTSSICHERUNG 

„Schwierigkeiten sind die Dauer des Asylverfahrens, die Begleitung durch die*den Vor-
mund*in zur Anhörung ist aus Personalkapazitätsgründen teilweise schwierig. Die La-
dung zur Anhörung wird manchmal nicht oder falsch zugestellt. Die Anhörung schüchtert 
die jungen Menschen ein. Teilweise wird festgestellt, dass der* die zur Anhörung ge-
stellte Dolmetscher*in nicht korrekt übersetzt, ggf. zu einer Ethnie gehört, die im Konflikt 
mit der Ethnie des jungen Menschen steht. Entscheidungen innerhalb von Familien, etwa 
von Geschwistern sind zum Teil unterschiedlich (Brüder, Entscheidung Subsidiärer Schutz 
für einen, für den anderen Bruder ein halbes Jahr später komplette Ablehnung). Klagen 
liegen 2 Jahre und mehr.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden Württemberg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt 
es bei Ihnen vor Ort im Kontext von Asylantrag, Anhörung und Klage im Asylverfahren?“  

 
 
Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besteht nur in bestimmten Fällen eine umgehende 
Pflicht zur Asylantragsstellung. Sie werden häufig in der Ankunftszeit zunächst geduldet, bis geklärt 
ist, ob überhaupt ein Asylverfahren durchgeführt wird. Zunächst ist ein asyl- und aufenthaltsrecht-
liches Clearing notwendig, um im Anschluss entscheiden zu können, ob für die minderjährige Per-
son ein Asylantrag gestellt wird. Der Asylantrag kann dann entweder durch die*den Vormund*in 
oder, falls diese noch nicht bestellt wurde, im Rahmen der Notfallvertretung durch das Jugendamt 
gestellt werden. Zwei Varianten sind dabei rechtmäßig: Die Asylantragsstellung durch die*den Vor-
mund*in oder eine Asylantragsstellung durch das Jugendamt nach vorheriger Einzelfallprüfung – 
pauschale Asylantragsstellungen durch Jugendämter für alle Jugendlichen, bzw. alle Jugendlichen 
aus bestimmten Herkunftsländern sind unzulässig.14 
 
Positiv zu beobachten ist, dass 72,9 Prozent der Befragten angeben, dass bei ihnen vor Ort mehr-
heitlich gewartet wird bis ein*e Vormund*in bestellt wurde und diese*r den Asylantrag stellt (2018: 
72,2%). Trotz dieses nahezu gleichbleibend positiven Ergebnisses deutet die Umfrage jedoch 
gleichzeitig auch auf rechtswidriges Handeln in einem Teil der Jugendämter hin. So geben 9,7 Pro-
zent der Befragten an, dass das Jugendamt bei ihnen vor Ort für alle Jugendlichen Asylanträge stellt 
(2018: 11,7%) und wiederum 1,8 Prozent geben an, dass für alle Jugendlichen aus bestimmten 
Herkunftsländern Asylanträge gestellt werden (2018: 2,9%). Damit scheint neben der beschriebe-
nen positiven Entwicklung auch weiterhin rechtswidriges Handeln zu bestehen, da eine Asylan-
tragsstellung durch das Jugendamt nur nach Einzelfallprüfung zulässig ist.  
 
Eine Auswertung nach Bundesländern zeigt nach wie vor regionale Unterschiede auf. Keine Teil-
nehmenden aus Bremen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen geben an, dass bei 
ihnen vor Ort pauschal Asylanträge ohne Einzelfallprüfung gestellt werden. Eine regelmäßige Praxis 
der pauschalen Asylantragsstellung (Asylantragsstellung für alle Jugendlichen bzw. für alle Jugend-
lichen aus bestimmten Herkunftsländern) durch ihre lokalen Jugendämter geben hingegen beson-
ders oft Teilnehmende aus Hamburg (35,7%), Brandenburg (21,4%), Bayern (18,6%), Niedersach-
sen (17,7%) und Rheinland-Pfalz (16,6%) an. (Abb. 58) Da pauschale Asylantragstellungen ohne 
Einzelfallprüfung nicht zulässig sind, sollte dem Umfrage-Ergebnis insbesondere in den aufgeführ-
ten Bundesländern durch die zuständigen Ministerien nachgegangen werden. Hier besteht rechtli-
cher Aufklärungsbedarf gegenüber einem Teil der Jugendämter.  
 
 
14 BumF (2017): Hinweise zur Pflicht zur Asylantragsstellung durch die Jugendämter: https://b-umf.de/src/wp-content/uplo-
ads/2019/07/2017_hinweise-zur-verpflichtung-der-jugendaemter-zur-asylantragstellung.pdf 
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Abb. 58: Werden bei Ihnen vor Ort schon vor der Vormundschaftsbestellung Asylanträge gestellt? Wie gestaltet sich die Praxis des 
Jugendamtes mehrheitlich?“ Zur Auswahl gab es folgende Optionen: Das Jugendamt stellt für alle Jugendlichen Asylanträge; Das Ju-
gendamt stellt für alle Jugendlichen aus bestimmten Herkunftsländern Asylanträge; Das Jugendamt prüft jeden Einzelfall gesondert; 
Das Jugendamt stellt keine Asylanträge, es wird gewartet, bis ein*e Vormund*in bestellt ist. (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Die Teilnehmenden wurden zudem gefragt, wie häufig Anwält*innen oder andere Unterstützungs-
angebote im Asylverfahren hinzugezogen werden. Ungefähr zwei Drittel der Teilnehmenden geben 
an, dass für das Asylverfahren immer oder oft anwaltschaftliche Hilfe hinzugezogen (55,7%, im 
Vorjahr: 62,0%) und/oder eine Asylverfahrensberatung konsultiert wird (62,1%, im Vorjahr: 65,1%), 
womit die Werte im Vergleich zum Jahr 2018 leicht rückläufig sind. Angesichts der komplexen 
Rechtslage verwundert es jedoch, dass immerhin 44,4 Prozent – und damit mehr als im Vorjahr – 
angeben, bei ihnen vor Ort werde selten oder nie ein*e Anwält*in hinzugezogen (2018: 38,0%). 
Auch im Kontext der Rechtsberatung bzw. Asylverfahrensberatung geben 37,8 Prozent an, dass 
diese selten oder nie in Anspruch genommen würde (2018: 34,8%), womit auch dieser Wert ge-
stiegen ist.  
 
Ein großes Problem stelle für die Jugendlichen die Finanzierung von Anwaltskosten dar. Im Rahmen 
der offenen Antwortoption zum Themenkomplex Asyl- und Klageverfahren wurden die einge-
schränkten Möglichkeiten der anwaltlichen Vertretung und der entsprechenden Kostenüber-
nahme, wie auch in der Vorjahresumfrage, sehr häufig thematisiert. Die Finanzierung von Anwalts-
kosten sei in der pädagogischen Arbeit mit den Jugendlichen jedoch ein regelmäßiges Thema. Es 
bestünde eine hohe finanzielle Belastung durch Anwaltskosten, die die Jugendlichen selbst, oft 
ohne Unterstützung aus der Jugendhilfe oder dieser ggf. zur Verfügung stehenden Spendentöpfe 
bestreiten müssten. Des Weiteren sei es nicht immer einfach eine*n Anwält*in zu finden. 
 
Im Kontext der Klagen gegen abgelehnte Asylanträge geben 86,2 Prozent der Teilnehmenden an, 
dass oft oder sehr oft gegen abgelehnte Asylanträge geklagt wird. Es gibt jedoch auch in diesem 
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Kontext große regionale Unterschiede: Während in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen, Bayern und Hessen über 90 Prozent der Teilnehmenden angeben, dass oft bzw. sehr 
oft geklagt würde, sind es in Brandenburg und Rheinland-Pfalz weniger als zwei Drittel der Teilneh-
menden. (Abb. 59) 
 

Abb. 59: Wie häufig wird bei Ihnen vor Ort gegen abgelehnte Asylanträge geklagt? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption zu der Frage nach besonderen Herausforderungen und 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Asylverfahren, Anhörung und Klagen im Asylverfahren be-
ziehen sich die häufigsten Antworten auf die Anhörung selbst sowie auf die langen Wartezeiten – 
im Asyl- wie im Klageverfahren.  
 
Probleme bei der Anhörung seien die Anhörung selbst, die als sehr einschüchternd erlebt werde 
und auch die Dolmetscher*innen. Immer wieder werde berichtet, dass diese schlecht übersetzten, 
nicht qualifiziert seien oder aus anderer/verfeindeter „Volksgruppe“ (beispielsweise Ha-
zara/Paschtunen) kämen und damit das freie Sprechen über das Erlebte erschwerten oder gar 
verhinderten. 
 
Während langer Wartezeiten im Asylverfahren erarbeiteten sich die Jugendlichen teilweise eine 
Bleibeperspektive unabhängig vom Asylverfahren. Besorgniserregend ist jedoch, dass der überwie-
gende Teil der sich hier äußernden Fachkräfte angibt, dass die Wartezeit für die Jugendlichen zer-
mürbend und sehr traumatisch sei, denn sie quälten sich mit Zukunftsängsten und Perspektivlo-
sigkeit. Auch die drohende Volljährigkeit und die große Angst vor Abschiebungen machen die lan-
gen Wartezeiten noch schwerer erträglich. Diese Auswirkungen erschwerten eine konzentrierte und 
zielstrebige Integration, seien hinderlich für erfolgreiche Bildungswege und hätten insofern Konse-
quenzen für das weitere Leben der Jugendlichen. Gerade die Klageverfahren dauerten sehr lange 
und man warte teilweise Jahre auf eine Entscheidung.  
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In zahlreichen Fällen wird für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge jedoch überhaupt kein Asyl-
antrag gestellt, da nach einer erfolgten Vorprüfung entweder keine relevanten Fluchtgründe vorlie-
gen oder aber die Minderjährigen (noch) nicht in der Lage sind, über das Erlebte zu sprechen. Die 
Minderjährigen werden dann zunächst geduldet. Dabei stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten 
der Aufenthaltssicherung, da eine Duldung zur Ausreise verpflichtet und spätestens mit 18 Jahren 
die Abschiebung droht.  
 
Um die Relevanz gesetzlicher Regelungen in der Praxis besser einschätzen zu können, wurden die 
Teilnehmenden in der diesjährigen Umfrage zum zweiten Mal dazu befragt, wie häufig die verschie-
denen Arten der Aufenthaltssicherung abseits des Asylverfahrens bei ihnen vor Ort Anwendung 
finden.  
 
Am wichtigsten ist nach Angabe der Teilnehmenden die Ausbildungsduldung. 43,9 Prozent geben 
an, dass über die Ausbildungsduldung oft oder sehr oft eine Aufenthaltssicherung erfolgt. Damit 
hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich gesteigert (2018: 36,9%). Bei den 
Bleiberechtsregelungen geben dies 23,0 Prozent an, womit der Wert nahezu konstant geblieben 
ist (2018: 22,7%). Relativ selten verweisen die Teilnehmenden im Zusammenhang mit dieser Frage 
auf Aufenthaltserlaubnisse aus gesundheitlichen Gründen (7,8%), familiären Gründen (2,6%) oder 
aufgrund von Entscheidungen der Härtefallkommissionen (1,9%). (Abb. 60) 
 
 

Abb. 60: Wie häufig erfolgen folgende Aufenthaltssicherungen abseits des Asylverfahrens bei Ihnen vor Ort? (gültige Prozent der Ant-
worten „oft/sehr oft“) 
 
 
Große Unterschiede zeigt ein Vergleich zwischen den Bundesländern auf. Dies verwundert nicht: 
Im Gegensatz zum Asylverfahren sind bei der Aufenthaltssicherung abseits des Asylverfahrens Lan-
desregelungen von großer Bedeutung, da durch Erlasse der Innenministerien der breite Ausle-
gungsspielraum der bundesgesetzlichen Regelungen gefüllt wird. Hierdurch liegt die Vermutung 
nahe, dass in unionsgeführten Bundesländern Ausbildungsduldungen und Bleiberechtsregelungen 
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seltener eine Rolle spielen, als in Ländern in denen SPD oder Grüne die*den Ministerpräsident*in 
stellen. Diese Vermutung wird nur zum Teil bestätigt. 
 
Im Kontext der Ausbildungsduldung wird besonders oft von Teilnehmenden aus Hessen (34,2%), 
Bayern (33,3%), Rheinland-Pfalz (29,4%), Baden-Württemberg (20,8%) und Brandenburg (20%) an-
gegeben, dass hierdurch nur selten oder sehr selten eine Aufenthaltssicherung erfolgt.15 Beson-
ders häufig wird von Teilnehmenden aus Bremen (70,0%), Nordrhein-Westfalen (58,4%), Nieder-
sachsen (54,4%) und Baden-Württemberg (49,4%) angegeben, dass dies oft oder sehr oft der Fall 
ist und wodurch diese Bundesländer über dem Bundesdurchschnitt von 45,1 Prozent liegen (Abb. 
61) 
 

 
Abb. 61: Wie häufig erfolgt die Aufenthaltssicherung abseits des Asylverfahrens bei Ihnen vor Ort über die Ausbildungsduldung bzw. 
die Bleiberechtsregelung? (Vergleich Bundesländer) 

 
 
15 Aufgrund der sehr geringen Anzahl von Personen aus Sachsen-Anhalt, die diese Frage beantwortet haben, besteht an dieser Stelle 
keine statistische Genauigkeit, weshalb das Ergebnis nicht berücksichtigt wird. 
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Abb. 62: Wie häufig erfolgt die Aufenthaltssicherung abseits des Asylverfahrens bei Ihnen vor Ort über die Ausbildungsduldung bzw. 
die Bleiberechtsregelung? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Die Bleiberechtsregelung spielt bei der Aufenthaltssicherung nach Angaben der Teilnehmenden 
aus Schleswig-Holstein (75,0%), Brandenburg (71,4%), Sachsen (61,5%) und Rheinland-Pfalz 
(60,0%) nur selten bzw. sehr selten eine Rolle.16 Besonders häufig wird von Teilnehmenden aus 
Niedersachsen (61,9%), Bremen (42,9%), Bayern (35,7%) und Hamburg (31,3%) angegeben, dass 
die Aufenthaltssicherung über die Bleiberechtsregelung oft oder sehr oft der Fall ist. Die genannten 
Bundesländer liegen mit diesen Ergebnissen über dem Bundesdurchschnitt von 26,8 Prozent. 
(Abb. 62) 
  

 
 
16 Auch in diesem Kontext wurden die Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt aufgrund der sehr geringen Personenanzahl aus diesem Bundes-
land nicht berücksichtigt. 
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12 GESUNDHEITSVERSORGUNG 

„Da das Jugendamt die Krankenhilfe bezahlt, werden einige Behandlungen (z.B. Zahn-
spange) nicht durchgeführt, da sich diese teilweise über das 18. Lebensjahr hinauszie-
hen. Bei Volljährigen wird dies ebenfalls nicht gewährt. Selbiges gilt für die Übernahme-
kosten einer Therapie. Ein Jugendlicher nimmt seit 2 Jahren von der Psychiaterin verord-
nete Medikamente (PTBS, Angststörung...). Er war immer bereit an sich zu arbeiten und 
hat jegliche Unterstützungsangebote angenommen. Nachdem er nach langer Suche eine 
Therapeutin gefunden hat, wurde die Kostenübernahme nicht übernommen, da die Kos-
ten hoch waren und er innerhalb des Behandlungsplanes 18 wurde. Nachdem er die 
Schule beendet und eine Arbeit aufgenommen hat, bezahlt nun die gesetzliche Kranken-
versicherung. Die Verweigerung der Kostenübernahme hat den jungen Mann wieder zu-
rückgeworfen.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Berlin auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten bestehen bei Ihnen 
vor Ort im Bereich der Gesundheitsversorgung?“ 

 
 
Bei der Bewertung der Gesundheitsversorgung zeichnet sich ein ähnliches Bild wie schon in den 
vergangenen beiden Jahren. Während die Versorgungslage bei physischen Erkrankungen überwie-
gend positiv bewertet wird, wird die Versorgung bei psychischen Erkrankungen überwiegend als 
schlecht oder sehr schlecht eingestuft. Die Umfrageteilnehmenden wurden gefragt, wie sie die Si-
tuation in Bezug auf die Gesundheitsversorgung bei physischen bzw. psychischen Erkrankungen 
und Problemen bei sich vor Ort einschätzen. 68,8 Prozent der Befragten geben an, dass die Ver-
sorgung im Fall von körperlichen Erkrankungen gut bzw. sehr gut sei (2018: 70,5%), während diese 
Einschätzung sich bei psychischen Erkrankungen lediglich auf 24,2 Prozent beläuft (2018: 22,9%). 
Die Gesundheitsversorgung bei psychischen Erkrankungen wird demnach von 46,2 Prozent der 
Befragten als schlecht bzw. sehr schlecht bezeichnet (2018: 48,6%). (Abb. 63-64) 
 
 

 
Abb. 63-64: Wie schätzen Sie die Situation in Bezug auf die Gesundheitsversorgung von unbegleiteten Minderjährigen bei physischen 
bzw. psychischen Erkrankungen und Problemen bei Ihnen vor Ort ein? 
 
 
Auch im Rahmen der offenen Antwortoption wird sehr häufig von unzureichender psychologischer, 
psychiatrischer und psychotherapeutischer Versorgung junger Geflüchteter berichtet. Am Häufigs-
ten wird die lange Wartezeit auf psychologische Betreuung genannt. Die jungen Menschen müssten 
aus verschiedenen Gründen sehr lange auf Termine warten. Viele Praxen seien überfüllt und näh-
men keine Patient*innen mehr auf. Mitunter bestünden Vorbehalte gegenüber geflüchteten Pati-
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ent*innen. Der Mangel an Fachärzt*innen und Therapeut*innen werde hier für die Zielgruppe jun-
ger Geflüchteter zusätzlich verschärft, da die Therapeut*innen häufig nicht ausreichend vertraut 
mit Traumatherapie und Kriegstraumata seien. Es wird im Kontext des Zugangs zu Behandlungen 
– einige Jugendämter stellen noch immer Krankenscheine aus, gegenüber denen Vorbehalte be-
stehen – häufig von Benachteiligungen und in der Konsequenz unzureichend stattfindenden Be-
handlungen berichtet. 
 

„Zum Teil werden keine Krankenkassenkarten ausgestellt bzw. es erfolgt keine Anmel-
dung bei den Krankenkassen. System zur Ausstellung von Behandlungsscheinen ist nicht 
gut organisiert.“  

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten be-
stehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Gesundheitsversorgung?“ 

 
 
Das Problem verschärft sich im Übergang aus der Jugendhilfe insbesondere in den Fällen, in denen 
die Krankenversorgung über die Sozialämter abgerechnet wird. 

 

„Insbesondere für junge Volljährige fällt die Kinder- und Jugendlichen-Psychiatrie weg und 
die jungen Menschen wissen nicht, wie sie weiter behandelt werden sollen.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten be-
stehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Gesundheitsversorgung?“ 

 
 
Bezugnehmend auf Therapieprozesse selbst wird von Voreingenommenheit und rassistischen Hal-
tungen der medizinischen Fachkräfte berichtet.  
 
Ein weiterer Aspekt sei die sprachliche Barriere. Um sich zu öffnen und von den eigenen Problemen 
und Erfahrungen erzählen zu können, bräuchten die jungen Menschen eigentlich eine*n Thera-
peut*in, die*der die gleiche Sprache spreche, insbesondere zu Beginn.  
 

„Gerade im Hinblick auf die psychische Gesundheit stellt die sprachliche Barriere ein gro-
ßes Problem dar. Ohne einen vorherigen Deutscherwerb ist eine Therapie in den seltens-
ten Fällen möglich, jedoch führt eine psychische Beeinträchtigung oft zu einem langsa-
meren Spracherwerb und anderen schwerwiegenden Problemen, die eine gelingende In-
tegration massiv erschweren.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten be-
stehen bei Ihnen vor Ort im Bereich der Gesundheitsversorgung?“ 

 
 
Dolmetscher*innen seien nicht leicht zu bekommen und auch hier stelle sich die Frage der Kos-
tenübernahme. Außerdem werden im Kontext der Dolmetschung Probleme beschrieben, etwa dass 
die Menschen ihre traumatischen Erlebnisse vor einer weiteren Person schildern müssten oder 
dass nicht korrekt bzw. in unsensibler Weise übersetzt werde. Hier seien Qualifizierungs- und Sen-
sibilisierungsmaßnahmen zur Arbeit mit Geflüchteten für Sprachmittelnde notwendig. Ein weiterer 
öfter genannter Aspekt ist, dass einige der jungen Menschen ihre traumatischen Erlebnisse mit 
sich selbst ausmachten, da sie nicht als „verrückt“ gelten wollten und mit dem Ansatz, psychische 
Probleme durch eine Therapie zu behandeln, nicht vertraut seien.  
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Die Bewertung bei der Versorgung psychischer Erkrankungen bleibt damit weiterhin besorgniserre-
gend negativ, und es besteht in diesem Zusammenhang erheblicher Handlungsbedarf: Hierzu ge-
hören u.a. der Ausbau der Strukturen der psychosozialen Zentren durch Bundes- und Landesmittel 
sowie eine gesetzliche Sicherstellung der Erstattung von Sprachmittlungskosten sowie die Bereit-
stellung von Qualifizierungen für Sprachmittler*innen. 
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13 UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE MIT BEHINDERUNG 

„Wir hatten einen Fall, in welchem der Klient eine bestimmte Schule/Studium besuchen 
wollte und es abgelehnt wurde. Aufgrund einer Behinderung konnte er keine andere Alter-
native nutzen. Die für ihn passende Schule wurde abgelehnt (Kostenübernahme).“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Berlin auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es bei Ihnen 
vor Ort bei Spracherwerb und Bildung?“ 

 
 
Erstmalig wurden die teilnehmenden Fachkräfte im Rahmen der diesjährigen Umfrage auch zu ih-
ren Einschätzungen bezüglich der Situation von unbegleiteten Minderjährigen mit Behinderung be-
fragt. Da aus der Umfrage im vergangenen Jahr deutliche Hinweise darauf resultierten, dass in 
bestimmten Bereichen massive Versorgungsdefizite für junge Geflüchtete mit Behinderung zu ver-
zeichnen sind, wurde in diesem Kontext besonderes Augenmerk auf die Gesundheitsversorgung, 
den Zugang zu Bildung und die Unterbringung und Betreuung gelegt.17  
 
Bezüglich der Unterbringung und Betreuung geben 40,9 Prozent der Befragten an, dass sie die 
Situation als (sehr) schlecht einschätzen. Dem stehen 28,4 Prozent gegenüber, die die Situation 
als (sehr) gut bewerten. (Abb. 65) 
 
 

 
 
Abb. 65: Wie schätzen Sie die Situation von unbegleiteten Minderjährigen mit Behinderung in Bezug auf Unterbringung und Betreu-
ung ein? 
 

 
 
17 Von rund 45,0 Prozent der Umfrageteilnehmenden konnte keine Einschätzung zu den drei Fragen unbegleitete Minderjährige mit 
Behinderung betreffend abgegeben werden. 
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Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kontext des Zugangs zu Bildung. Hier geben 44,8 Prozent der Teil-
nehmenden an, dass sie die Situation von unbegleiteten Minderjährigen mit Behinderung als (sehr) 
schlecht einschätzen. Lediglich 30,0 Prozent geben an, dass sie die Situation als (sehr) gut bewer-
ten. (Abb. 66) 
 
 

 
 
Abb. 66: Wie schätzen Sie die Situation von unbegleiteten Minderjährigen mit Behinderung in Bezug auf den Zugang zu Bildung ein? 
 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoptionen zu den Themenbereichen Gesundheitsversorgung und 
Bildungszugang bestätigt sich dies: Häufig berichtet wird, dass junge geflüchtete Menschen mit 
Behinderung, mit Lernbeeinträchtigungen oder seelischen Erkrankungen der Zugang zu adäquaten 
Angeboten der Versorgung (Gesundheitsversorgung und geeignete Wohnformen) einerseits sowie 
der Beschulung oder Berufsausbildung andererseits verwehrt bleibe. 
 

„Je nach Status ist der Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt. Besonders problema-
tisch ist, dass junge Erwachsene ohne Aufenthaltstitel keinen Zugang zur Eingliederungs-
hilfe haben. Insbesondere ist bei beeinträchtigten Menschen so keine Teilhabe am Ar-
beitsleben möglich.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt 
es bei Ihnen vor Ort bei Spracherwerb und Bildung?“ 

 
 
Es zeigt sich anhand der Umfrageergebnisse, dass junge Geflüchtete mit Behinderungen rechtli-
chen Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind, die ihre Zukunftsperspektiven massiv ein-
schränken. Dass derzeit keine festen Strukturen für geflüchtete Kinder und Jugendliche mit seeli-
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schen und körperlichen Beeinträchtigungen vorhanden sind und Länder und Kommunen nach ei-
genem Ermessen entscheiden, ist durch Studien belegt18. Versorgungslücken sind u.a. auf die 
problematische Rechtslage des Asyl- und Aufenthaltsgesetzes und die Nichtumsetzung internatio-
naler Bestimmungen zurückzuführen. Mechanismen des Ausschlusses in den Blick zu nehmen und 
diese in der politischen wie der Fachöffentlichkeit deutlich zu machen und ihnen entgegenzutreten 
ist aus Sicht des BumF dringend geboten. 
 
Im Bereich der Gesundheitsversorgung stellt sich die Situation etwas anders dar. 41,9 Prozent 
halten diesen für (sehr) gut, während 24,2 Prozent der Umfrageteilnehmenden zu der Einschätzung 
kommen, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung für unbegleitete Minderjährige mit Behin-
derung (sehr) schlecht ist. (Abb. 67) 
 
 

 
Abb. 67: Wie schätzen Sie die Situation von unbegleiteten Minderjährigen mit Behinderung in Bezug auf die Gesundheitsversorgung 
ein? 
 
 
Aus den Antworten der Fachkräfte, insbesondere im Rahmen der offenen Antwortoptionen, wird 
deutlich, dass von jungen Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen gesprochen wird. 
Die oben dargestellten Defizite in der Gesundheitsversorgung bzw. der Versorgung von jungen Men-
schen mit seelischen Behinderungen scheinen den Aussagen der befragten Fachkräfte zur Folge 
große Auswirkungen auf ihre Chancen und Perspektiven im Bildungsbereich zu haben. Hier spielen 
insbesondere Fragen der Kostenübernahme, insbesondere im Übergang aus der Jugendhilfe, 
ebenso eine Rolle wie der (ggf. ungesicherte) Aufenthalt. Insgesamt kann die Aussage getroffen 
werden, dass diejenigen Personen, die ihre Einschätzungen zu den erfragten Aspekten abgegeben 

 
 
18 Kenan Engin: 2018. Deutsche Versorgungsstrukturen im Umgang mit geflüchteten Kindern mit Behinderung im Lichte von Grundlagen 
des internationalen und nationalen Rechts. Springer VS, Wiesbaden. 
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haben, die Situation von unbegleiteten Minderjährigen mit Behinderung im negativen bis zufrie-
denstellenden Bereich verorten. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in diesem Bereich eindeutiger Verbesserungs-
bedarf besteht und alle an der Versorgung unbegleiteter Minderjähriger mit Behinderung Beteiligte 
dazu aufgefordert sind, für eine Verbesserung der Situation einzutreten. 
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14 BILDUNG 

„Es wird von den Jugendlichen verlangt, dass sie sehr schnell Deutsch lernen. Insbeson-
dere Analphabet*innen, Jugendliche mit wenig Schulbildung oder Jugendliche mit Intelli-
genzminderung aber auch psychisch sehr belastete Jugendliche brauchen viel mehr Zeit 
und eine intensivere Betreuung, um die deutsche Sprache lernen zu können. Auch fehlt 
es besonders für die benannten Gruppen an adäquaten Bildungsangeboten, auch um 
später einmal im Berufsleben Fuß fassen zu können. Viele Jugendliche sind von Ausbil-
dungen abgeschreckt, bei denen es keine oder nur eine geringe Ausbildungsvergütung 
gibt. Die Berufsschule überfordert einige, bietet aber selbst selten Sprachförderung an.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Berlin auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es bei Ihnen 
vor Ort bei Spracherwerb und Bildung?“ 

 
 
Die Bildungsbiographien vieler geflüchteter junger Menschen sind durch Flucht, Verfolgung und 
Krieg unsanft unterbrochen worden. Ihren Bildungsweg fortsetzen zu können, ist daher einer ihrer 
wichtigsten Wünsche. Die Bildungschancen sind entscheidend für eine gelingende Integration. Die 
Umfrage zeigt jedoch, dass sich hier noch immer zu wenig getan hat, dass es große regionale Un-
terschiede gibt und insbesondere ältere Jugendliche und junge Erwachsene zu oft keine guten Bil-
dungschancen erhalten. Auch Jugendliche mit besonderem Förderbedarf erhalten zu selten die 
individuell notwendige Förderung. 
 
Die Umfrageteilnehmenden wurden gefragt, wie sie die Situation in Bezug auf Spracherwerb und 
den Zugang zu Bildung bei sich vor Ort für die einzelnen Altersgruppen einschätzen. Am schlech-
testen wird die Bildungssituation weiterhin für Über-18-Jährige Personen bewertet, nur 33,2 Pro-
zent bezeichnen diese als gut oder sehr gut (2018: 30,4%). Bei den 16- und 17-Jährigen bewerten 
56,7 Prozent der Befragten die Bildungssituation als sehr gut oder gut (2018: 56,3%) und bei den 
Unter-16-Jährigen sind es 70,5 Prozent (2018: 72,5%). Damit zeichnet sich eine positive Tendenz 
gegenüber dem Vorjahr ab. Da jedoch auch weiterhin erheblicher Handlungsbedarf besteht, müs-
sen die Bemühungen von Schulen, Kommunen und Bundesländern weiterverfolgt, sowie durch den 
Bund gestärkt werden. Die besonders schlechten Bewertungen bei den höheren Altersgruppen zei-
gen auf, dass es dabei eines besonderen Augenmerkes auf die Beschulung der 16- bis 21-Jährigen 
bedarf und Schulformen, in denen diese Altersgruppen unterrichtet werden, besonders gestärkt 
werden müssen.  
 
Als Kernergebnis kann festgehalten werden, dass sich der Zugang zu Bildung und Spracherwerb 
mit zunehmendem Alter nach wie vor schwieriger gestaltet und weiterhin erhebliche Unterschiede 
zwischen den Bundesländern bestehen.Bei den Unter-16-Jährigen wird die Situation in Thüringen, 
Hessen und Bayern besonders oft als gut oder sehr gut eingeschätzt19, von den Teilnehmenden 
aus Thüringen, Bremen, Bayern und Berlin hingegen vergleichsweise oft als schlecht bzw. sehr 
schlecht. (Abb. 68) Bei den 16- und 17-Jährigen schätzen Teilnehmende aus Bayern, Thüringen 
und Baden-Württemberg die Situation besonders häufig als (sehr) gut ein, diejenigen aus Bremen, 
Berlin und Brandenburg hingegen besonders oft als (sehr) schlecht. (Abb. 69) 
 

 
 
19 Aufgrund der sehr geringen Anzahl von Personen aus Sachsen-Anhalt, die diese Frage beantwortet haben, besteht an dieser Stelle 
keine statistische Genauigkeit, weshalb das Ergebnis nicht berücksichtigt wird. 
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Abb. 68: Wie schätzen Sie die Situation in Bezug auf Spracherwerb und den Zugang zu Bildung für Unter-16-Jährige bei Ihnen vor Ort 
ein? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
 

Abb. 69: Wie schätzen Sie die Situation in Bezug auf Spracherwerb und den Zugang zu Bildung für 16- und 17-Jährige bei Ihnen vor 
Ort ein? (Vergleich Bundesländer) 
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Bei den Über-18-Jährigen wird die Situation in Thüringen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg 
vergleichsweise oft als oft als (sehr) gut bewertet, besonders oft als (sehr) schlecht in Bremen, 
Schleswig-Holstein und Brandenburg. (Abb. 70) 
 
 

 
Abb. 70: Wie schätzen Sie die Situation in Bezug auf Spracherwerb und den Zugang zu Bildung für Über-18-Jährige bei Ihnen vor Ort 
ein? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Auch im Rahmen der offenen Antwortoption zu Herausforderungen und Schwierigkeiten im Bereich 
Bildung wird bestätigt, dass Beschulung in aller Regel bis zum 18. Lebensjahr möglich, danach 
aber deutlich erschwert sei. Dies gilt sowohl für den Zugang zu speziellen Flüchtlings- und Förder-
klassen als auch für Plätze an Regel- und Berufsschulen. Insgesamt wird häufig berichtet, dass 
gerade etablierte und qualifizierte Beschulungsangebote für junge Geflüchtete dem Strukturrück-
bau zum Opfer fielen und Überforderungssituationen resultierten. Schüler würden etwa, so wird 
aus Baden-Württemberg berichtet, kurzfristig in andere Schulen versetzt, da die Klassen zu klein 
und die Gelder gekürzt würden. 
 
Aus Bayern wird berichtet, dass die Beschulung bis 21 Jahre funktioniere, danach aber deutlich 
erschwert werde. Zudem würden, so berichten Fachkräfte aus Bayern, Praktika und Ausbildungen 
über die Verwehrung der Arbeitserlaubnis durch Ausländerbehörden verhindert.  
 
Lehrer*innen-Mangel sei ein verbreitetes Problem. Zudem wird aus vielen Bundesländern berich-
tet, dass Analphabet*innen nicht erkannt und in Folge dessen falsch oder unzureichend beschult 
würden. Häufig wird durch die Befragten angegeben, dass es eine Versorgungslücke für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge mit geistiger Behinderung gäbe. Es wird außerdem angeführt, dass 
Beschulungsangebote für junge Frauen mit Kindern nicht gegeben seien.  
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Auch bei der Frage nach der Art der Beschulung lassen sich weiterhin erhebliche Unterschiede 
zwischen den Altersgruppen feststellen. Für alle Altersgruppen gilt, dass eine Beschulung etwas 
häufiger als noch in 2017 und 2018 in Regelklassen stattfindet. Je älter die Personen sind, desto 
seltener ist dies allerdings der Fall. 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption wird – ebenso wie in der Vorjahresumfrage – häufig eine 
Überforderung der Jugendlichen beim Übergang in Regel- und Berufsschulklassen geschildert. Dies 
sei auf ungenügende Förderung der Deutschsprachkenntnisse zurückzuführen. Angesichts dessen 
seien zudem die Inhalte und Ausbildungsanforderungen zu hoch angesetzt. Zusätzlicher und fach-
bezogener Spracherwerb in Berufsschulen erfolge selten oder mangelhaft. 
 
Die Teilnehmenden wurden gefragt, wie die Jugendlichen bei ihnen vor Ort hauptsächlich beschult 
werden. Bei den unter 16-jährigen Kindern und Jugendlichen geben 66,9 Prozent an, dass die Be-
schulung hauptsächlich in Regelklassen stattfindet (2018: 66,2%), für die 16- und 17-Jährigen 
geben dies 15,6 Prozent (2018: 18,9%) an, für die über 18-Jährigen 12,6 Prozent (2018: 14,1%). 
Der Übergang von speziellen Klassen für Geflüchtete in die Regelbeschulung geht offenbar nur 
langsam voran. Für die Über-18-Jährigen ist eine Beschulung in gesonderten Klassen an (Berufs-) 
Schulen laut 57,2 Prozent der Teilnehmenden die Regel (2018: 54,7%), bei den 16- und 17-Jähri-
gen sind es 77,3 Prozent (2018: 75,7%) und bei Unter-16-Jährigen vergleichsweise wenige 24,8 
Prozent (2018: 27,5%). Dieser Umstand lässt sich auch damit begründen, dass im Alter von 16 
Jahren in vielen Bundesländern die allgemeine Schulpflicht endet.  
 
 
 

 
Abb. 71: Wie werden die Unter-16-Jährigen bei Ihnen vor Ort hauptsächlich beschult? 
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Abb. 72: Wie werden die 16- und 17-Jährigen bei Ihnen vor Ort hauptsächlich beschult? 
 
 
 

 
Abb. 73: Wie werden die Über-18-Jährigen bei Ihnen vor Ort hauptsächlich beschult? 
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Bei einem relevanten Teil der jungen Menschen steht nach wie vor zu befürchten, dass sie keine 
Schulabschlüsse erwerben werden. So wird für die Über-18-Jährigen von 29,1 Prozent (im Vorjahr: 
30,3%) der Teilnehmenden angegeben, dass diese bei sich vor Ort in der Regel keine Beschulung 
(4,6%) oder nur Sprachkurse (8,0%) bzw. Integrationskurse (16,5%) erhalten. Dass keine Beschu-
lung stattfindet, wird bei den unter 16- und 17-Jährigen nicht angegeben. Problematisch erscheint 
jedoch auch hier, dass 5,7 Prozent der Teilnehmenden darauf verweisen, dass eine Beschulung 
über Sprach- bzw. Integrationskurse bei ihnen vor Ort die Regel sind (2018: 4,2%).  
 
Bei der Art der Beschulung lassen sich zudem deutliche Unterschiede in den Konzepten der Länder 
erkennen. So wird für Hamburg (60,0%) und Berlin (57,1%) bei den Unter-16-Jährigen deutlich häu-
figer angegeben, dass in speziellen Klassen für Geflüchtete beschult wird als im Bundesdurch-
schnitt (24,8%) üblich. Auffällig ist auch, dass besonders viele Teilnehmende aus Thüringen 
(37,5%) angeben, dass 16- bis 18-Jährige lediglich Sprachunterricht erhalten (Bundesdurchschnitt: 
2,1%). Ähnlich verhält es sich mit den Angaben zur Beschulung von 16- und 18-Jährigen aus Hes-
sen. Hier wird von 10,6 Prozent der Befragten angegeben, dass die Jugendlichen hauptsächlich an 
Integrationskursen teilnehmen, während der Bundesdurchschnitt bei 3,6 Prozent liegt. 
 
Am auffälligsten sind die Unterschiede bei der Beschulung der Über-18-Jährigen. Während mehr 
als 70 Prozent der Teilnehmenden aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfa-
len angeben, dass diese in Regel- oder „Flüchtlingsklassen“ an Schulen oder Berufsschulen unter-
richtet werden, sind es in Thüringen, Sachsen und Brandenburg weniger als 40 Prozent. So geben 
87,5 Prozent aus Thüringen an, dass eine Beschulung über Sprach- bzw. Integrationskurse oder 
keine Beschulung bei ihnen vor Ort die Regel ist. In Sachsen äußern sich 75,0 Prozent und in Bran-
denburg 58,2 Prozent ebenso. 
 
Die Qualifizierung der Lehrenden in „Flüchtlingsklassen“ wird wie auch in der Vorjahresumfrage 
häufig kritisch bewertet. Spezifische Qualifizierungen zum Umgang mit geflüchteten Schüler*innen 
– etwa hinsichtlich vorliegender Traumatisierungen und Konzentrationsstörungen, Ängsten vor Ab-
schiebungen und durch Flucht unterbrochenen Bildungsbiographien – werden gefordert.  
Den Ausführungen im Rahmen der offenen Antwortoption ist zu entnehmen, dass Deutsch- und 
Integrationskurse für junge Volljährige an vielen Orten die einzige verbleibende Beschulungsmög-
lichkeit seien, hier jedoch zusätzlich herkunftslandbezogene Ausschlüsse den Zugang verminder-
ten bzw. verunmöglichten.  
 
Aus Sicht des BumF muss es das Hauptziel sein, dass jedes Kinder und jede*r Jugendliche  ent-
sprechend ihres*seines persönlichen Potenzials gefördert und einen uneingeschränkten Zugang 
zu schulischer Bildung erhält, die den Weg zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt öffnet. Zentral ist 
hierbei, insbesondere die Situation der jungen Volljährigen in den Blick zu nehmen, um diese zu 
Schulabschlüssen zu führen. Erforderlich ist hierfür eine besondere Unterstützung und Qualifizie-
rung für Lehrkräfte, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmen. Auf Landesebene sollten u.a. die 
Bemühungen zur flächendeckenden Absicherung eines Zugangs zur Schulbildung für Personen in 
der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren dringend intensiviert werden. 
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15 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE 

„Zunehmend müssen Jugendliche nach dem Ende der Jugendhilfe in eine GU, mindes-
tens die Hälfte aller Volljährigen wird in die Obdachlosenunterkunft entlassen. Dies be-
deutet häufig, dass sie nicht mehr die Ruhe für ihre Ausbildung finden und gut begon-
nene Wege nicht mehr weitergehen. Die Versorgung in der GU durch einen Sozialdienst 
ist nicht immer gut, so dass viele Fragen unbeantwortet bleiben. Die Anbindung an die 
Jugendmigrationsdienste funktioniert nicht immer. Der mangelnde Wohnraum macht es 
unmöglich alle Jugendlichen in Wohngemeinschaften zu versorgen. Zudem erhalten die 
jungen Geflüchteten oft Absagen aufgrund ihrer Herkunft (weites Feld an Rassismuser-
fahrung). Von denen, die ein privates Mietverhältnis eingehen, wurde die Wohnung fast 
nie auf dem privaten Wohnungsmarkt gefunden (Sozialwohnungen gibt es sowieso nicht), 
sondern die Jugendhilfeträger, bzw. Mentor*innen stellen Wohnungen/Mietverträge zur 
Verfügung.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Baden-Württemberg zu der Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt 
es bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit den Hilfen für junge Volljährige? 

 
 
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in Deutschland im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe untergebracht und betreut. Diese ist bei Bedarf bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres für 
die jungen Menschen zuständig. Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres besteht ein sogenannter 
Regelrechtsanspruch auf Unterstützung. Die Hilfen können dabei von ambulanter Betreuung in ei-
ner eigenen Wohnung oder in einer Gemeinschaftsunterkunft für Erwachsene bis zur vollstationä-
ren Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung reichen.  
 
Bezüglich der Frage nach der Häufigkeit der Gewährung von Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 
SGB VIII wurden in der diesjährigen Umfrage erstmalig nach Heranwachsenden, die schon vor dem 
Erreichen der Volljährigkeit in der Jugendhilfe versorgt wurden, und jungen Erwachsenen, die erst 
zwischen 18 und 20 Jahren einen Antrag auf Leistungen nach SGB VIII stellen, unterschieden. 
Dadurch ist eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der vergangenen beiden Jahre nicht mehr 
gegeben. 
 
Dennoch zeichnet sich im Bereich der Jugendlichen, die schon als unbegleitete Minderjährige in 
der Jugendhilfe versorgt wurden, die positive Tendenz ab, die auch schon im vergangenen Jahr zu 
beobachten gewesen ist. So geben insgesamt 83,7 Prozent der befragten Fachkräfte an, dass Ju-
gendliche, die schon als Minderjährige im Hilfesystem waren, oft bzw. immer Hilfe für junge Voll-
jährige gewährt bekommen. Lediglich 6,0 Prozent geben an, dass dies nie bzw. selten der Fall sei. 
(Abb. 74) 
 
Ein zentrales Ergebnis der Care-Leaver-Forschung ist, dass es große Unterschiede bei der Gewäh-
rung von Hilfen für junge Volljährige gibt. Während vielerorts die Hilfen regelhaft deutlich über das 
18. Lebensjahr hinaus verlängert werden, ist dies an anderen Orten nur selten der Fall. Eine Aus-
wertung nach Bundesländern bestätigt dieses Bild: besonders häufig geben Teilnehmende aus 
Brandenburg (100%), Rheinland-Pfalz (95,7%), Baden-Württemberg (94,0%) und Hessen (93,5%) 
an (Bundesdurchschnitt: 83,7%), dass Hilfen oft oder immer gewährt werden. Dass bei ihnen vor 
Ort nie bzw. selten Hilfen für junge Volljährige gewährt werden, die schon als unbegleitete Minder-
jährige in der Jugendhilfe versorgt wurden, geben besonders häufig Teilnehmende aus Sachsen 
(22,7%), Sachsen-Anhalt (16,7%) und Schleswig-Holstein (14,3%) an (Bundesdurchschnitt: 6,0%). 
(Abb. 75) 
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Abb. 74: Wie häufig werden bei Ihnen vor Ort Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII gewährt? 
 
 

 
Abb. 75: Wie häufig werden bei Ihnen vor Ort Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII gewährt, die schon als unbegleitete Min-
derjährige durch die Jugendhilfe versorgt wurden? (Vergleich Bundesländer) 
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Ein dramatisches Bild bietet sich im Kontext der Hilfen für junge Volljährige bei den jungen Erwach-
senen, die als bereits Volljährige nach Deutschland kommen und erst im Alter zwischen 18 und 20 
Jahren einen Antrag auf Hilfegewährung stellen. Hier geben die Teilnehmenden an, dass bei ihnen 
vor Ort in 75,7 Prozent der Fälle nie bzw. selten Hilfe für junge Volljährige geleistet würde. Nur 11,1 
Prozent der Befragten geben an, dass das bei ihnen vor Ort immer bzw. oft der Fall sei. (Abb. 74) 
 
Besonders groß scheint dieses Problem in Sachsen, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfa-
len, Thüringen, Bremen und Baden-Württemberg zu sein. In diesen Bundesländern geben die Um-
frageteilnehmenden noch häufiger als im Bundesdurchschnitt an, dass es bei ihnen vor Ort keine 
Hilfegewährung für Personen gebe, die erst als 18- bis 20-Jährige eine Antrag stellen würden. (Abb. 
76) 
 

 
Abb. 76: Wie häufig werden bei Ihnen vor Ort Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII gewährt, die mit 18 bis 20 Jahren neu 
nach Deutschland kommen? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Insgesamt bestehen nach wie vor erhebliche regionale Unterschiede in der Praxis der Hilfegewäh-
rung über das 18. Lebensjahr hinaus. Trotz eines überwiegend positiven Bildes fehlt es weiterhin 
an einer flächendeckenden Absicherung des Regelrechtsanspruches. Besonders der Bereich der 
jungen Erwachsenen, die erst einen Antrag auf Hilfegewährung stellen, wenn sie bereits volljährig 
sind, scheint mit großen Schwierigkeiten behaftet. Aus Sicht des BumF ist in diesem Kontext be-
sonderer Qualifizierungsbedarf im Bereich der Beratungsstrukturen für erwachsene Geflüchtete 
erforderlich, um die dort beschäftigten Personen für die Angebote des SGB VIII zu sensibilisieren. 
Um diese Sensibilität zu fördern, besteht die unbedingte Notwendigkeit des Austauschs zwischen 
den Hilfesystemen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende und denen für Erwachsene. 
 
Bei der Hilfegewährung muss zudem zwischen kurzzeitigen Hilfen, die oftmals nur gewährt werden, 
um eine Wohnungssuche zu ermöglichen und längerfristiger Unterstützung unterschieden werden. 
7,0 Prozent (2018: 10,4%) geben an, dass Hilfe für junge Volljährige bei ihnen vor Ort in der Regel 
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weniger als 6 Monate gewährt wird, zwischen 6 und 12 Monaten geben 31,1 Prozent (2018: 
35,8%) an, 1-2 Jahre geben 38,5 Prozent (2018: 36,9%) an und länger als zwei Jahre geben 23,4 
Prozent (2018: 16,9%) der Befragten an. An diesen Ergebnissen lässt sich zwar eine positive Ten-
denz im Vergleich zum Vorjahr ablesen, aber die Situation gestaltet sich damit auch immer noch 
so, dass bei mehr als einem Drittel der jungen Volljährigen eine Hilfegewährung von unter einem 
Jahr die Regel ist. (Abb. 77) 
 

 
Abb. 77: Wie lange wir bei Ihnen vor Ort in der Regel Hilfe für junge Volljährige gewährt? 
 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption zur Situation junger Volljähriger werden – wie auch im ver-
gangenen Jahr – sehr häufig zu kurze Hilfegewährungen problematisiert. Zukunftsperspektiven 
und Bedarfe der Jugendlichen würden im Rahmen der Gewährung dabei nicht oder zu wenig be-
achtet. Die kurze Hilfegewährung widerspräche in aller Regel den umfassenden Herausforderun-
gen für die jungen Volljährigen.  
 
Die Umfrage zeigt zudem auch in diesem Jahr auf, das nur sehr selten gegen Ablehnungen von 
Hilfeanträgen vorgegangen wird. Auf die Frage, wie häufig bei einer Ablehnung Widerspruch einge-
legt wird, gaben 93,5 Prozent der Teilnehmenden an, dass dies bei ihnen vor Ort nur (sehr) selten 
geschehe, womit sich der Prozentwert vom vergangen Jahr noch einmal um 3,4 Prozentpunkte 
verschlechtert hat. Geklagt wird laut 97,0 Prozent der Teilnehmenden, wie auch schon im Jahr 
2018, selten oder nie. 
 
Es zeigen sich zudem Unterschiede zwischen den Bundesländern. Dass es bei ihnen vor Ort 
(sehr)selten zu Widersprüchen kommt, geben alle Teilnehmenden aus Berlin, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen an. Nur in Bremen, Hamburg und Brandenburg 
scheint es eine regelmäßige Praxis von Widersprüchen gegen Hilfeablehnungen zu geben. Hier ge-
ben 50,0 Prozent (Bremen), 16,7 Prozent (Hamburg) und 12,5 Prozent (Brandenburg) an, dass dies 
(sehr) oft der Fall ist. (Abb. 79) 
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Abb. 78: Wie lange wir bei Ihnen vor Ort in der Regel Hilfe für junge Volljährige gewährt? (Vergleich Bundesländer) 
 
 

Abb. 79: Wie häufig werden Widersprüche gegen Ablehnungen von Hilfeanträgen gem. § 41 SGB VIII eingelegt? (Vergleich Bundeslän-
der) 
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Ähnlich gestaltet sich die Situation im Kontext der Klagen gegen abgelehnte Hilfeanträge. Nie bzw. 
selten geklagt wird nach Aussage der Befragten in Thüringen, Schleswig Holstein, Sachsen-Anhalt, 
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Berlin. Lediglich in Bremen, Sachsen, 
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wird gelegentlich in Form von Kla-
gen gegen Hilfeablehnungen vorgegangen. (Abb. 80) 
 
 

 
Abb. 80: Wie häufig werden gegen Ablehnungen von Hilfeanträgen gem. § 41 SGB VIII Klagen erhoben? (Vergleich Bundesländer) 
 
 
Bei Beendigung der Jugendhilfe stellt sich die Frage, wo die jungen Volljährigen im Anschluss un-
tergebracht werden. 3,1 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass die jungen Menschen nach 
Beendigung der Jugendhilfe bei ihnen vor Ort in der Regel in Obdachlosenunterkünfte entlassen 
werden, womit sich der Prozentwert vom Jahr 2018 ein wenig reduziert hat (4,6%). Am häufigsten 
geben die Teilnehmenden an, dass die jungen Menschen nach Beendigung der Jugendhilfe bei 
ihnen vor Ort in der Regel in eigenen Wohnungen oder Wohngemeinschaften untergebracht werden 
(68,0%, im Vorjahr: 60,6%) und Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber*innen sind laut 28,9 
Prozent die Regel (2018: 34,8%). 
 
Damit ist nach Angabe der Umfrageteilnehmenden an 32,0 Prozent der Orte eine Unterbringung in 
Sammelunterkünften die Regel. Eine Unterbringung in solchen Einrichtungen ist in verschiedener 
Hinsicht problematisch, beispielhaft kann hier das beeinträchtigte Lernumfeld genannt werden. 
Lärm, Enge, fehlende Privatsphäre, das (mit-)Erleben von Gewalt in der Unterkunft sowie hygieni-
sche Probleme wirken sich stark negativ auf verschiedene Bildungsfaktoren (physische und psy-
chische Gesundheit, erholsamer Schlaf, Regenerationsphasen, Ruhe für Hausaufgaben etc.) aus.  
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption äußerten sich viele Fachkräfte ausführlich zur Situation jun-
ger Volljähriger. Die größte Schwierigkeit scheint der knappe Wohnraum zu sein. Dies war auch in 
der 2018 erfolgten Umfrage der Fall. Für junge Volljährige ist es nahezu unmöglich eine eigene 
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Wohnung anzumieten, da gerade in den Ballungsgebieten ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
herrscht. Hinzu kommt die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Vermieter*innen möchten 
Wohnungen häufig nicht an Geflüchtete vermieten. Daraus ergibt sich, dass sie nach dem Ende 
der stationären Jugendhilfemaßnahme in Gemeinschaftsunterkünfte oder sogar in die Obdachlo-
sigkeit entlassen werden. Bei der Wohnungssuche seien zudem auch bestehende Wohnsitzaufla-
gen hinderlich. 
 
Häufig wird beschrieben, wie die Entlassung in eine Gemeinschaftsunterkunft alle bisherigen Er-
folge zunichtemacht. Des Weiteren wird der Übergang aus der Jugendhilfe in die Selbstständigkeit 
als problematisch dargestellt. Es fehlten gute und funktionierende Strukturen, um das Ausscheiden 
aus der Jugendhilfe leichter zu machen. Anschließend gebe es oft nur noch Stundenkontingente, 
die für das Auffangen der anfallenden Probleme nicht ausreichend seien.  
 
Anschlusshilfen bzw. Angebote für junge volljährige Geflüchtete gebe es laut Einschätzung der be-
fragten Fachkräfte insgesamt zu wenig. Kooperationen zwischen Jugendhilfe, Sammelunterkünf-
ten, Beratungsstellen, Jugendmigrationsdiensten und relevanten Leistungsträgern im Übergang 
müssten ausgebaut werden. 
 
Im Rahmen der offenen Antwortoption zur Situation junger Volljähriger werden, wie auch im ver-
gangenen Jahr, sehr häufig zu kurze Hilfegewährungen problematisiert. Zukunftsperspektiven und 
Bedarfe der Jugendlichen würden im Rahmen der Gewährung dabei nicht oder zu wenig beachtet. 
 
Die kurze Hilfegewährung widerspräche in aller Regel den umfassenden Herausforderungen für die 
jungen Volljährigen. Genannt werden in diesem Zusammenhang unter anderem die Ausbildungs-
platzsuche und Aufforderung zur Erbringung von Identitätsnachweisen. Es wird vereinzelt geschil-
dert, dass sich politischer Druck, weniger bzw. kürzere Hilfen zu gewähren, spürbar auf die Situa-
tion junger Volljähriger auswirke. Wie auch im Umfragezeitraum 2018 wird berichtet, dass der 
Rechtfertigungsdruck zu Lasten der Entsprechung des tatsächlichen pädagogischen Bedarfs 
steige. Es wird jedoch in diesem Zusammenhang oft erwähnt, dass die Praxis nicht transparent sei, 
z.T. als willkürlich wahrgenommen werde und je nach zuständigem Jugendamt und zuständiger 
Fachkraft variiere. Kurze Bewilligungszeiträume führten dazu, dass von den Jugendlichen große 
Schwierigkeiten nach der Hilfebeendigung rückgemeldet würden. Ungleiche Behandlung hinsicht-
lich der Gewährung von Hilfen stelle zudem die Jugendlichen in Konkurrenz zueinander und führe 
zu Frust und Unverständnis. 
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Abb. 81: Wohin werden die Jugendlichen bei Ihnen vor Ort nach Beendigung der Jugendhilfe in der Regel entlassen: in eine eigene 
Wohnung bzw. Wohngemeinschaft; in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber*innen (GU), in eine Obdachlosenunterkunft? 
(Vergleich Bundesländer) 
 
 
Die Schwierigkeit Wohnraum zu finden, scheint hierbei dennoch nur ein Faktor zu sein. Während 
in Bremen und in Hamburg, zwei Bundesländer mit hohen Mietbelastungsquoten20, über 80,0 Pro-
zent der Teilnehmenden angeben, dass die jungen Menschen in der Regel in eigenen Wohnungen 
oder Wohngemeinschaften untergebracht werden, ist dies in Brandenburg (51,4%) und Sachsen-
Anhalt (60,0%), zwei Länder mit geringen Mietbelastungsquoten, sowie Bayern (51,4%) nur selten 
der Fall. Hier scheinen eher Landesregelungen und Konzepte zur Unterbringung junger volljähriger 
Geflüchteter, die die Jugendhilfe verlassen, problematisch zu sein. (Abb. 81) 
 
Eine weitere Auffälligkeit ist der Anteil von Teilnehmenden in Berlin (10,8%), Baden-Württemberg 
(9,8%) und Niedersachsen (3,6%), die angeben, dass eine Unterbringung in Obdachlosenunter-
künften bei ihnen vor Ort die Regel sei (Bundesdurchschnitt: 3,1%), während dies von Teilneh-
mende aus anderen Bundesländern kaum angeben wird. (Abb. 81) 
 
Für einen gelingenden Übergang in die Selbstständigkeit ist zentral, dass eine Anschlussunterstüt-
zung gewährleistet wird. Die Teilnehmenden wurden daher gefragt, welche Unterstützungsange-
bote bei Beendigung der Jugendhilfe vorrangig vermittelt und genutzt werden, wobei zwei Antwort-
möglichkeiten gegeben waren. Wichtigste Unterstützungsart ist nach Angabe der Teilnehmenden 
die Ambulante Nachbetreuung (53,6%). Die Asyl- und Migrationsberatung wird von 43,0 Prozent 
der Teilnehmenden genannt, worauf die Jugendmigrationsdienste mit 32,4% folgen. 

 
 
20 Mietbelastungsquote von Hauptmieterhaushalten 
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Abb. 82: Welche Anschlussunterstützung wird bei Beendigung der Jugendhilfe vorrangig vermittelt und genutzt? 
 
 
Deutlich seltener wird angegeben, dass die vorrangige Anschlussunterstützung durch Paten- und 
Mentor*innen-Projekte (12,7%), Privatpersonen (10,8%) oder die Schulsozialarbeit (5,9%) erfolgt. 
Ein Teil gibt auch „sonstige“ Anschlussunterstützungen als vorrangig an (7,0%). (Abb. 82) Dabei 
werden im Freitext vor allem die Jobcenter, bei den Landratsämtern angesiedelte Integrationsma-
nager*innen und ehrenamtliche Personen genannt.  
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16 FAMILIENNACHZUG UND ZUSAMMENFÜHRUNGEN 

„Für die Eltern im Heimatland ist es oft unmöglich, sich zwischen ihren Kindern in 
Deutschland und den Kindern im Heimatland zu entscheiden. Oftmals entschließen sich 
(vor allem bei alleinerziehenden Müttern) die Mütter/Eltern gegen einen Nachzug nach 
Deutschland. Dies retraumatisiert die Jugendlichen vor Ort, die sich sehnlichst eine Fami-
lienzusammenführung wünschen. Geschwister sollten auch bei subsidiär Schutzberech-
tigten gemeinsam mit den Eltern nachziehen dürfen. Die Finanzierung der Flugkosten für 
den Elternteil ist schwierig und wird von der Bereichsleitung des Jugendamtes abgelehnt. 
Selbst fundierte Stellungnahmen der*des zuständigen Sozialarbeiter*in für die Gewäh-
rung/Übernahme der Flugkosten führt nicht immer zum Erfolg.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Brandenburg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es bei 
Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit Familiennachzugzusammenführung?“ 

 
 
Ein zentrales Problem innerhalb der alltäglichen Arbeit der Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
stellt seit vielen Jahren der Themenkomplex Familiennachzug und -zusammenführung dar. Nach 
den vielen rechtlichen Änderungen der letzten Jahre, wurde die Vielzahl der rechtlichen Neuerun-
gen im Jahr 2019 in der Praxis übernommen. Es zeigt sich, dass die Umsetzungen von Bundesland 
zu Bundesland, teilweise auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich war und ist.  
Dazu kam und kommt die rechtliche Unsicherheit bezüglich des Elternnachzugs zu anerkannten 
Geflüchteten nach Volljährigkeit gemäß des Urteils der europäischen Union vom 12. April 2018. Es 
gibt weiterhin keine Klärung, ob und in wie weit dieses Urteil für Deutschland Anwendung findet.  
 
Bis zum Zeitpunkt der diesjährigen BumF Umfrage sind nur leichte positive Tendenzen zu beobach-
ten. Allerdings wird auch weiterhin für alle Arten von Familienzusammenführungen bzw. -nachzüge 
angegeben, dass diese überwiegend (sehr) schlecht funktionieren würden. Am problematischsten 
gestaltet sich weiterhin der Geschwisternachzug aus einem Drittstaat, der nach Angaben von 88,4 
Prozent (sehr) schlecht funktioniert (2018: 94,7%). Auch der Elternnachzug aus einem Drittland 
(75,3%, im Vorjahr: 85,4%) sowie Zusammenführungen innerhalb Europas (78,2%, im Vorjahr: 
83,5%) werden von vielen Befragten als (sehr) schlecht bewertet. (Abb. 83-86) 
 
 

 
 
Abb. 83-84: Wie gut funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenführung mit Angehörigen innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas 
und der Eltern- bzw. Geschwisternachzug aus dem nichteuropäischen Ausland? 
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Abb. 85-86: Wie gut funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammenführung mit Angehörigen innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas 
und der Eltern- bzw. Geschwisternachzug aus dem nichteuropäischen Ausland? 
 
 
Selbst die Zusammenführung mit Angehörigen innerhalb Deutschlands wird überwiegend negativ 
bewertet. 37,7 Prozent geben an, dass diese schlecht oder sehr schlecht funktioniere (2018: 
41,7%), 35,1 Prozent bewerten diese als zufriedenstellend (2018: 35,1%) und nur 27,0 Prozent 
als gut oder sehr gut (2018: 23,2%). 
 

„Ich habe als Vormund mehrere Umverteilungen innerhalb Deutschlands begleitet. Dies 
dauerte Monate oder bis zu einem halben Jahr oder noch länger, wenn dies nicht bereits 
bei der Einreise von Verwandten bzw. des Minderjährigen berücksichtigt wird und es war 
organisatorisch eine Katastrophe. Vor allem bezüglich der Asylbewerberleistungen/Ju-
gendhilfe in Bezug auf die Zuständigkeiten. Dann waren zum Teil noch übergeordnete Be-
hörden beteiligt. Das Verfahren (es gibt eigentlich kein wirkliches Verfahren, bzw. es 
hängt wieder vom jeweiligen Bundesland ab, etc.) funktioniert nicht. Ich bin fast daran 
verzweifelt. Irgendwie hat es dann am Ende geklappt. Wir haben dann einfach Tatsachen 
geschaffen. In einem Fall ist die Mutter eines 8 Jahre alten Mädchens nachträglich aus 
Griechenland eingereist und musste monatelang in der Erstaufnahmeeinrichtung blei-
ben. Das Kind sollte/wollte aus Kindeswohlgesichtspunkten nicht dorthin. Das war eine 
schwierige Situation. Trotz Zusammenarbeit mit ASD und Erstaufnahmeeinrichtung hat 
dies wirklich sehr lange gedauert, da erst das Asylverfahren stattfinden sollte. Zum Glück 
ließen sich Besuche sehr unkompliziert regeln. Ein Junge sollte zu seinen Eltern nach 
Bayern in die Nähe von München. Das hat wirklich ewig gedauert!“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Rheinland-Pfalz auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es 
bei Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit Familiennachzugzusammenführung?“ 

 
 
Für diese Situation sieht der BumF einen der Hauptgründe in dem starren Verteil- und Zuständig-
keitssystem des SGB VIII: Hier sind rechtliche Korrekturen notwendig. So muss unter anderem die 
Änderung der Zuweisungsentscheidung leichter möglich gemacht werden, wie durch den Aus-
schuss Familie/Jugend im Bundesrat bereits vorgeschlagen wurde.21 
 
Die Kommentierungen der aktuellen Herausforderungen im Kontext Familienzusammenführung 
durch die Fachkräfte im Rahmen der offenen Antwortoption bestätigen die abgebildeten Problem-
stellungen. Der Familiennachzug aus dem Nicht-EU-Ausland wird als kompliziert, hürdenreich und 
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langwierig beschrieben. Das Verfahren sei intransparent und Ablehnungen nicht immer nachvoll-
ziehbar. Gerade die Wartezeit bei den Konsulaten stelle sich als extrem lang heraus. Schon die 
Terminvergabe dauere teilweise Monate. Die bürokratischen Hürden seien gerade für die Familie 
im Ausland schwer zu bewältigen. Der Druck auf die jungen Menschen sei enorm hoch. Häufig 
scheitere der Familiennachzug aufgrund des Geschwisternachzugs. Da sich die Eltern zwischen 
ihren Kindern entscheiden müssten, zögen sie nicht nach. Wenn die Familie es schaffe zusammen-
geführt zu werden, folgten die nächsten Probleme, zum Beispiel der Wohnraummangel. Die unbe-
gleiteten Minderjährigen könnten selber noch keine Wohnung anmieten, wenn die Familien dann 
nachziehen, kämen sie in Sammelunterkünfte und auch die Kinder und Jugendlichen würden häu-
fig direkt aus der Jugendhilfe fallen und müssten mit in die Gemeinschaftsunterkünfte ziehen. Auch 
die Rolle, in welche die jungen Menschen nach der Einreise ihrer Familie gerieten, sei problema-
tisch und überfordernd. Sie fungierten als Mittler*innen und Dolmetscher*innen. Häufig werde 
deshalb die Schule vernachlässigt oder sogar abgebrochen. Die Familien seien teilweise jahrelang 
getrennt gewesen und hätten sich in dieser Zeit entfremdet. Auch die Zusammenführung innerhalb 
Deutschlands erweise sich immer wieder als hürdenreich und dauere sehr lange. Die anfallenden 
Kosten seien generell ein Problem. Für Rechtsbeistände fehle häufig das Geld. Passbeschaffung, 
Visa und Flüge kosteten oftmals schon mehr als die Familien sich leisten könnten. Insgesamt be-
schreiben viele den Familiennachzug als sehr schwierig und teilweise nicht umsetzbar. Er scheint 
oft nicht zu funktionieren, auch aus dem Grund der drohenden Volljährigkeit.  
 

„Die bürokratischen Mühlen mahlen zu langsam (teilweise nicht ohne Absicht) und die 
jungen Volljährigen verlieren ihren Anspruch auf Familiennachzug.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Hessen auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es bei Ihnen 
vor Ort im Zusammenhang mit Familiennachzugzusammenführung?“  
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17 BEGLEITETE MINDERJÄHRIGE 

„Im Rahmen des Patenschafts-Projekts werden Familien mit ihren Kindern durch (ehren-
amtliche) Helfer*innen mit betreut und begleitet. Gerade für die Kinder ist diese Unter-
stützung sehr hilfreich, da ihnen die Paten*innen häufig bei schulischen Angelegenheiten 
besser helfen und beraten können als die Eltern selbst, die die neue Sprache noch erler-
nen müssen. Auch für die Bewältigung von im Alltag auftretenden Fragen in der neuen 
Umgebung und Irritationen wegen gesellschaftlicher Normen u.ä. können so besser be-
sprochen und verstanden werden. Außerdem eröffnet eine solche Patenschaft neue sozi-
ale Kontakte und die Einbindung in die jeweilige Gesellschaft vor Ort.“ 

Antwort einer*eines Teilnehmenden aus Hamburg auf die Frage „Welche Besonderheiten/Schwierigkeiten gibt es bei 
Ihnen vor Ort im Zusammenhang mit Familiennachzugzusammenführung?“ 

 
 
Im Rahmen der diesjährigen Umfrage wurden die Teilnehmenden auch erstmalig zu der Situation 
begleiteter minderjähriger Geflüchteter in Deutschland befragt. Den folgenden Ausführungen wur-
den die Angaben derjenigen Personen zur Grunde gelegt, die im Kontext der Eingangsfilterfrage 
angaben, dass sie entweder ausschließlich mit begleiteten Minderjährigen oder aber mit begleite-
ten und unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten arbeiten. 
 
 

 
Abb. 87: In welcher Funktion arbeiten Sie hauptsächlich mit jungen Flüchtlingen? 
 
 
Wie im Arbeitsfeld der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten nahmen auch im Bereich der 
begleiteten Minderjährigen zu einem guten Viertel Mitarbeitende des Allgemeinen Sozialen Diens-
tes der Jugendämter an der Online-Umfrage teil. Sie stellen hier einen Anteil von 26,4 Prozent. 
Hinzu kamen Berater*innen (18,7%), Fachkräfte der Leitungsebene (14,2%), Betreuer*innen aus 
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den Jugendhilfeeinrichtungen (8,9%) und Mitarbeitende der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (7,3%).  
Weitere Teilnehmende waren Vormund*innen (5,3%) und zu kleineren Teilen Mitarbeitende aus 
dem Bildungs- und Gesundheitsbereich und ehrenamtliche Personen. Personen, die in keine der 
vorgegebenen Kategorien fallen, konnten im Freitext ihre Funktion unter „Sonstiges“ eintragen, ihr 
Anteil stellt 11,8 Prozent dar. Hier gaben die Teilnehmenden besonders häufig Mitarbeitende der 
Jugendmigrationsdienste, Flüchtlingssozialarbeiter*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Mitarbei-
tende der offenen Jugendarbeit und Mitarbeitende aus Gemeinschaftsunterkünften an. (Abb. 87)  
Wirft man im Kontext der Funktion einen Blick auf diejenigen Personen, die angeben, ausschließ-
lich mit begleiteten Minderjährigen zu arbeiten, stellen die Berater*innen mit 30,2 Prozent die 
größte Personengruppe dar, was aufgrund der Adressatengruppe schlüssig scheint. 
 
Die Teilnehmenden wurden außerdem dazu befragt, wie sie die Situation von begleiteten minder-
jährigen Geflüchteten in Bezug auf den Besuch von Kindertagesstätten, den Schulbesuch, den Zu-
gang zu Gesundheitsversorgung und deren Unterbringungssituation einschätzen. Zusammenfas-
send lässt sich zunächst einmal feststellen, dass der Zugang zu Schule und zur Gesundheitsver-
sorgung eher positiv eingeschätzt wird, während der Zugang zu Kindertagesstätten und die allge-
meine Unterbringungssituation als eher negativ bewertet werden. (Abb. 88-91) 
 
 

 
 

 
 
Abb. 88-91: Wie schätzen Sie die Situation begleiteter geflüchteter Minderjähriger bei Ihnen vor Ort ein in Bezug auf Schulbesuch, 
Kindertagesstättenbesuch, Gesundheitsversorgung und Unterbringungssituation ein? 
 
 
Im Kontext des Zugangs zu Schule geben 61,0 Prozent der Befragten an, dass sie diesen für sehr 
(gut) halten. 26,8 Prozent halten den Zustand im schulischen Bereich für zufriedenstellend und 
12,2 Prozent für schlecht. Keine*r der Befragten bewertet den Zugang als sehr schlecht. Dieser 
Umstand verwundert aufgrund der in Deutschland bestehenden Schulpflicht nicht. 
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Auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung wird von 63,0 Prozent der Teilnehmenden mit (sehr) 
gut und 35,8 Prozent als zufriedenstellend bewertet. Das durchaus positive Ergebnis ist vor dem 
Hintergrund der im Asylbewerberleistungsgesetz festgeschriebenen Notversorgung eher überra-
schend,22 denn in der Praxis sorgt diese Beschränkung für eine Schlechterstellung von begleiteten 
Minderjährigen gegenüber unbegleiteten Minderjährigen, deren Krankenversorgung über das SGB 
VIII vollumfänglich abgedeckt ist. 
 
Wie bereits im Vorfeld der Umfrage zu erwarten war, wird die Unterbringungssituation von beglei-
teten minderjährigen Geflüchteten kritisch betrachtet. 41,0 Prozent der Befragten halten die Un-
terbringungssituation für (sehr) schlecht, etwas weniger geben an, dass sie sie als zufriedenstel-
lend einschätzen (39,0%). Im Hinblick auf anhaltende Diskussionen über die Zustände in AnkER-
Zentren und Gemeinschaftsunterkünften verwundern diese Angaben nur wenig.  
 
Ähnlich gestaltet sich das Bild bezüglich des Zugangs zu Kindertagesstätten. Hier geben 35,1 Pro-
zent der Fachkräfte an, dass sie die Situation als (sehr) schlecht einschätzen, während 26,1 Pro-
zent die Situation für (sehr) gut halten. Hier spiegelt sich wohl u.a. der für alle in Deutschland le-
bende Eltern deutlich sicht- und erlebbare Mangel an Plätzen in Kindertagesstätten mit all seinen 
Konsequenzen wider. Die Ergebnisse decken sich außerdem mit den Erfahrungen des BumF, die 
im Rahmen eines aktuellen Projektes zur Situation begleiteter Minderjähriger gemacht wurden. In 
Workshops mit Eltern geflüchteter Kinder ist der mangelnde Zugang zu Kindertagesstätten eines 
der dominierenden Themen gewesen. Geflüchtete Eltern erleben im Kontext von Kitaplatzsuche 
vielfach Diskriminierungen. Zudem gibt es keine oder zu wenig praktische Unterstützung bei der 
Kitaplatzsuche für geflüchtete Eltern, obgleich sich diese angesichts der großen Konkurrenzsitua-
tion als notwendig erweist.  
 

 
Abb. 92: In welchen Bereichen Ihrer Arbeit mit begleiteten Minderjährigen sehen Sie Qualifizierungsbedarf bzw. wünschen Sie sich 
Fort- und Weiterbildungsangebote? 

 
 
22 Vgl. § 4 und § 6 AsylbLG 
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Darüber hinaus wurde erfragt, in welchen Bereichen die Fachkräfte ihre persönlichen Qualifizie-
rungsbedarfe sehen bzw. sich Fort- und Weiterbildungen wünschen. Dabei waren Mehrfachnen-
nungen möglich. (Abb. 92) Besonders hoch sind die Bedarfe mit 56,9 Prozent im Bereich Gesund-
heit und Trauma, 50,7 Prozent im Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie 29,2 Prozent im Kinder- und 
Jugendhilferecht und jeweils 27,8 Prozent im Sozialrecht und im Bereich Bildung und Arbeit. Etwas 
geringerer Bedarf an Qualifizierung besteht laut Aussage der Befragten in den Bereichen Kinderta-
gesstätten und Frühe Hilfen (25,4%), Umgang mit Rassismus und Diskriminierung (20,6%) und 
Strafrecht (9,1%). Im Rahmen der Freitexteingaben zu pädagogischen und sonstigen Qualifizie-
rungsbereichen wurde besonders häufig die Themen genannt, die sich mit der Überschrift „diversi-
tätsorientierte Pädagogik“ benennen lassen. Darüber hinaus wurde des Öfteren der Bedarf an Fort-
bildung im Bereich Elternarbeit in diversen Kontexten, Empowerment und zum Umgang mit häusli-
cher Gewalt geäußert. 
 
Im Rahmen der offenen Antwortmöglichkeiten wurden die Teilnehmenden dazu befragt, durch wel-
che Maßnahmen sie begleitete minderjährige Geflüchtete unterstützen. Der ganz überwiegende 
Teil der Befragten steht durch ambulante Hilfen nach dem SGB VIII mit begleiteten Minderjährige 
in Kontakt, zumeist Hilfen zur Erziehung oder Familienhilfen. Vereinzelt werden auch die Erzie-
hungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) sowie Hilfen in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), Vernetzung im 
Sozialraum (gem. § 16 SGB VIII) und soziale Gruppenangebote für Eltern und Kinder genannt. 
 
Häufig wurde angegeben, dass Kinderschutzfälle in Gemeinschaftsunterkünften bearbeitet würden 
und in diesem Rahmen eine intensive Eltern- und Familienbegleitung stattfinde. Seltener wird be-
richtet, dass nach erfolgten Inobhutnahmen eine stationäre Jugendhilfe installiert wurde oder dass 
vereinzelt Vormundschaften eingerichtet wurden. 
 
Die bearbeiteten Themen der genannten Unterstützungsmaßnahmen umfassen:23  
 

§ Kita- und Schulanmeldungen sowie Begleitung in schulischen Dingen, etwa zu Elternaben-
den und zur Schulsozialarbeit  

§ Anbindung an Lernunterstützung und Nachhilfe bzw. Hausaufgabenhilfe  
§ Hilfe beim Zugang zu Ausbildung und bei beruflicher Orientierung, auch Eingliederungshilfe, 

Praktikumssuche und Unterstützung bei Bewerbungen. Diese Unterstützungsmaßnahmen 
adressieren Eltern und Jugendliche. 

§ Begleitung zu Behörden, Ärzt*innen und Elterngesprächen 
§ Regelmäßige Gespräche zur Beratung in allen Lebensbereichen, so auch als Unterstützung 

bei Schriftverkehr aller Art sowie die Vermittlung an andere Dienste und Integrationsange-
bote (Sportvereine, Jugendzentren etc.) 

§ Netzwerkarbeit, Kooperationen mit (ehrenamtlichen) Hilfsangeboten für Geflüchtete wie 
z.B. Patenschaftsmodelle  

§ Asyl- und aufenthaltsrechtliche Beratung und die Vermittlung zu Anwält*innen 
§ Sozialrechtliche Beratung, die Beantragung von Geldern. Auffällig häufig wird hier das Bil-

dungs- und Teilhabepaket benannt. 
§ Kontaktherstellung zu Angeboten der Gesundheitsversorgung, insbesondere zu psychothe-

rapeutischen oder psychiatrischen Angeboten für Kinder und Jugendliche. 
§ Feststellungsverfahren sonderpädagogischer Förderbedarf bzw. Feststellungsverfahren 

Grad der Behinderung  
 

 
 
23 Die Maßnahmen werden gemäß der Häufigkeit ihrer Nennung aufgelistet. 
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Als Schnittstellen zwischen den Familien und der Jugendhilfe werden die Integrations- und Flücht-
lingsberatungen sowie die Jugendmigrationsdienste benannt. 
 
Die Besonderheiten und Schwierigkeiten in der Arbeit mit begleiteten Kindern und Jugendlichen, 
die von Fachkräften aus dem ganzen Bundesgebiet zu dieser Frage genannt werden, machen sich 
sehr häufig an Deutschkenntnissen und (mangelnden) Möglichkeiten des Spracherwerbs fest, da 
sich hieraus viele Folgeproblematiken in sämtlichen Lebensbereichen herleiten. 
So gebe es mangelnde Deutschkursoptionen für Eltern, insbesondere für Personen mit Duldung.  
Der Kitaplatzmangel bzw. der erschwerte Zugang zu Kinderbetreuung führe insbesondere im Falle 
der Mütter zu einer erschwerten und durch Isolation gekennzeichneten Situation. Sozialkontakte 
und Deutschkenntnisse zu erwerben, bliebe mangels Optionen, Kinder zumindest zeitweise in eine 
Betreuung geben zu können, nahezu unmöglich. Mütter und Alleinerziehende erführen hier oft eine 
deutliche Einschränkung in Alltagsgestaltung und Perspektiventwicklung, was die ohnehin beste-
henden gesellschaftlichen Exklusionsmechanismen verstärke. Zudem erfolge keine oder wenig 
frühkindliche Förderung. Der Übergang in die Grundschule ohne vorherige Vorschulbildung berge 
gerade für Kinder aus Elternhäusern, in denen die Muttersprache nicht Deutsch sei, Benachteili-
gungen. 
 
Es wird eine mangelnde Zusammenarbeit von Betreuungseinrichtungen (auch Schulen) und Eltern 
festgestellt, die auch hier auf mangelnde Sprachkenntnisse zurückgeführt wird. Auch in der sozia-
len Arbeit mit Familien, so wird berichtet, leide das Vertrauensverhältnis zu den Eltern u.a. aufgrund 
sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten. Das Vertrauensverhältnis sei aber Voraussetzung für 
einen gelingenden Hilfeprozess. So sei es schwierig, Angebote zu vermitteln und unterschiedliche 
Systeme und Regelwerke nachvollziehbar zu machen (z. B. die Vormundschaft).  
 
Ebenfalls berichtet wird von der überfordernden Verantwortung, die Kindern und Jugendlichen 
durch den schnelleren Erwerb der deutschen Sprache und der somit entstehenden Rolle der 
Sprachmittlung, zukomme. Fehlzeiten in der Schule aufgrund von Behördengängen sowie innere 
Konflikte seitens der Jugendlichen seien Konsequenzen. 
 
Es manifestiert sich hier, so zeigen die Aussagen der Fachkräfte zur Situation der begleiteten Min-
derjährigen, ein Qualifizierungsbedarf auf allen Seiten und ein Appell an die schul- und bildungspo-
litisch Verantwortlichen in Bund und Ländern: Ein Qualifizierungsbedarf besteht auf Seiten der ge-
flüchteten Eltern hinsichtlich des Erwerbs der deutschen Sprache. Hier müssen jedoch strukturell 
Möglichkeiten eröffnet und nicht – etwa anhand von aufenthaltsrechtlich begründeten Ausschlüs-
sen wie etwa die sogenannte „positive Bleibeperspektive“ oder die Isolation in Ankerzentren – ver-
schlossen werden. Es zeigt sich, dass jene Ausschlussmechanismen in mehrdimensionaler Weise 
zu Lasten der Kinder gehen. Zudem ist ein barrierefreier Zugang zu Kinderbetreuung erforderlich, 
damit alle Eltern gleichermaßen die Möglichkeit haben, Deutschkenntnisse zu erwerben und in der 
Folge den Ausbildungs- und Berufsweg zu beschreiten. Im Rahmen der Sozialarbeit mit geflüchte-
ten Familien bedarf es eines Ausbaus an sprachlichen Kompetenzen – etwa durch muttersprach-
lich qualifizierte Fachkräfte – sowie der Kostenübernahme für Dolmetschung. 
 
Der Wohnungsmangel sowie strukturelle Probleme und rassistische Ausschlüsse auf dem Woh-
nungsmarkt werden im Zusammenhang mit den nicht kindgerechten Lebensbedingungen in Erst-
aufnahme- und Gemeinschaftsunterkünften sehr häufig problematisiert. Einerseits wird beschrie-
ben, dass die nicht-kindspezifischen Angebote und katastrophale Situation in den Unterkünften die 
soziale Arbeit mit den Familien erschwerten. Zum anderen werden mangelnde Erfahrungen der 
Sozialarbeiter*innen in den Unterkünften im Zusammenhang mit kindspezifischen Bedarfen be-
mängelt. Der Zugang zu Wohnraum wird als sehr schwer bis unmöglich beschrieben. Auf der ande-
ren Seite wird auch vereinzelt argumentiert, dass die automatische Anbindung an Sozialarbeitende 
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im Heim eine Unterstützungsmaßnahme sei, die beim Übergang in eigenen Wohnraum ende und 
teilweise fehle. 
 
Mangelnde Traumasensibilität seitens des Personals in Sammelunterkünften sowie seitens des 
Lehrpersonals für Kinder und Eltern wird konstatiert; entsprechende flächendeckende und ver-
pflichtende Schulungen werden gefordert. Derzeit fehle es hier deutlich an Qualifizierungsmöglich-
keiten und die Lehrenden würden mit der Überforderung und vielfältig resultierenden Problemla-
gen allein gelassen. Die psychische Belastung der Eltern wirke auf deren Kinder, was wiederum 
nicht aufgefangen werde. Dies stehe auch im Zusammenhang mit einer insgesamt als mangelhaft 
wahrgenommenen Gesundheitsversorgung der Familien – auch hier wieder nicht zuletzt, da 
sprachmittelnde Begleitung zu Fach- und Kinderärzt*innen regelmäßig notwendig, aber nicht ge-
geben sei. 
 
Des Weiteren werden als alltägliche Belastungsfaktoren die Verunsicherung durch lange Verfah-
rensdauern im Rahmen des Asylverfahrens, die Angst vor Abschiebung und die hohe Frustration 
und Ohnmacht durch Dublinverfahren bzw. -rückführungen genannt. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt werde überschattet von einer großen Skepsis der ge-
flüchteten Eltern gegenüber der Behörde, ihrer Zielstellung und Arbeitsweise. Die Behördenzusam-
menarbeit insgesamt wird als mangelhaft beschrieben. Beispielhaft wird in diesem Kontext die Ge-
fahr der Umverteilung genannt: Zuständige Sachbearbeiter*innen des ASD würden trotz einer lau-
fenden SGB VIII Maßnahme in der Familie nicht informiert. Die mangelnde Vernetzung der vorhan-
denen Unterstützungssysteme wird insgesamt bemängelt.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die quantitativ und qualitativ erhobenen 
Angaben der Fachkräfte zur Situation begleiteter Minderjähriger teilweise voneinander unterschei-
den. Die Situation der Kinder und Jugendlichen, z.B. in Bezug auf Zugänge zu Bildung, wird – bei 
allen Schwierigkeiten – positiver eingeschätzt als die der Familien insgesamt. Dies bestätigen auch 
die Erfahrungen des BumF in verschiedenen Studien und Projekten zur Situation begleiteter Min-
derjähriger: Selbst dann, wenn der Zugang zu Kita, Schule, Gesundheitsversorgung und Freizeitan-
geboten gegeben ist, müssen das gesamte Familiengefüge und die Lebenssituation der Kinder und 
Jugendlichen in die schulische oder sonstig (pädagogische) Arbeit einbezogen werden. Die Eltern 
als wichtigste Ressource müssen erreicht und empowert werden. Dabei ist es unerlässlich, dass 
die Eltern die Möglichkeit erlangen, Zugang zu den Systemen (Schule, Kita, Freizeitangebote etc.) 
zu erlangen, in denen ihre Kinder sich bewegen. Die Jugendhilfe ist hier in der Verantwortung. Der 
Zugang zur Jugendhilfe ist jedoch vielerorts für geflüchtete Familien strukturell erschwert. Die An-
gebote und Möglichkeiten des SGB VIII sollten voll ausgeschöpft und gegebenenfalls weitere not-
wendige, niedrigschwellige Beratungs- und Begleitungsangebote etabliert werden. Die Isolation in 
AnkER-Zentren aber auch in anderen Großunterkünften ist kinderrechtlich nicht vertretbar; Lebens-
bedingungen in Sammelunterkünften bieten Kindern und ihren Familien keinen Raum, sich zu ent-
wickeln. Es ist unbedingt notwendig, dass Kinder und Jugendliche davor bewahrt werden, (zu viel) 
Verantwortung für ihre Familien in existenziell schwierigen Situationen übernehmen zu müssen. 
Ein Forderungskatalog in Bezug auf die Situation begleiteter Minderjähriger lässt sich an anderer 
Stelle unendlich fortsetzen – die Zielgruppe geflüchteter Kinder und ihrer Familien muss in der 
Politik wie der Fachöffentlichkeit viel stärker repräsentiert sein! 
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18 KERNERGEBNISSE DER UMFRAGE 

Insgesamt haben sich 1.098 Personen an der Umfrage beteiligt. Ausgewertet wurden jedoch nur 
die Antworten von 695 Personen, die den Fragebogen vollständig beantwortet haben. Von diesen 
695 Personen arbeiten 449 ausschließlich mit unbegleiteten Minderjährigen und unbegleiteten 
jungen Erwachsenen, 63 ausschließlich mit begleiteten Minderjährigen und 183 Personen arbei-
ten mit beiden Personengruppen. Zu einem guten Viertel nahmen Mitarbeitende des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes der Jugendämter teil, sie stellen einen Anteil von 25,3 Prozent dar. Danach fol-
gen Betreuer*innen aus der Jugendhilfe (19,7%), Vormund*innen (14,4%) und Fachkräfte der Lei-
tungsebene (12,4%). Obwohl keine repräsentative Zufallsstichprobe unter den Fachkräften gezo-
gen wurde, kann aufgrund der großen Zahl der Teilnehmenden davon ausgegangen werden, dass 
die Ergebnisse eine hohe Aussagekraft besitzen.  
 
Im Vergleich zu den beiden letzten Jahren haben sich Verbesserungen bei der Bewertung der Qua-
lität der Hilfen, dem Qualifizierungsbedarf, der Arbeitszufriedenheit sowie dem Bildungszugang er-
geben. Die Bewertung der Bildungssituation – besonders für junge Geflüchtete, die bereits volljäh-
rig sind – und die dramatisch schlechte Bewertung der Rechtsschutzmöglichkeiten bei Verteilung, 
Alterseinschätzung und Hilfegewährung zeigen jedoch einen dringenden Handlungsbedarf in die-
sen Themenfeldern auf. Die Aufklärung der Jugendlichen über sie betreffende Verfahrensabläufe 
und Handlungsoptionen muss noch viel stärker als bisher in den Blick genommen und gewährleis-
tet werden. 
 
Große Schwierigkeiten bestehen nach wie vor beim Übergang aus der Kinder- und Jugendhilfe in 
ein eigenständiges Leben. Enden die Maßnahmen drohen einem großen Teil der Jugendlichen die 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sie werden sogar in die Obdachlosigkeit entlas-
sen, wodurch bisher erzielte Erfolge von Schule und Jugendhilfe massiv gefährdet sind.  
 
Auch der verschärfte gesellschaftliche und politische Diskurs gegenüber Geflüchteten schlägt sich 
in den Umfrageergebnissen nieder. Die befragten Fachkräfte berichten, dass Jugendliche alltäglich 
durch Rassismuserfahrungen belastet und aufgrund der Angst vor Abschiebungen und ausländer-
rechtlicher Restriktionen untertauchen bzw. abgängig sind. Unterschiedliche Bleibe- und Bildungs-
perspektiven belasten die Jugendlichen und stellen ihr Zusammenleben in der Jugendhilfe sowie 
die pädagogischen Fachkräfte vor große Herausforderungen. 
 
Große Veränderungen haben sich auch dadurch ergeben, dass der Anteil junger Volljähriger, die 
als Minderjährige eingereist sind und im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe weiterbetreut wer-
den, stark zugenommen hat und viele junge Menschen mittlerweile seit mehreren Jahren in 
Deutschland leben. Aus der Befragung der Fachkräfte zeigt sich außerdem ein deutliches Interes-
sen an einer Ausdifferenzierung des Zugangs zu Versorgungsstrukturen für Mädchen und jungen 
Frauen, junge Schwangere und für junge Geflüchtete mit Behinderung. Die Ergebnisse der Umfrage 
dokumentieren Mehrfachdiskriminierungen von Jugendlichen mit vielfältigem Schutzbedarf: So er-
fahren etwa jugendliche Geflüchtete mit Behinderung aufgrund ihres rechtlichen Sonderstatus zu-
sätzliche Einschränkungen beim Zugang zu Ausbildung und Arbeit. 
 
Die Umfrage erhob in diesem Jahr erstmalig die Situation von begleiteten Minderjährigen – hierun-
ter auch Minderjährige, deren Eltern über den Familiennachzug einreisten. Immer mehr Fachkräfte 
arbeiten mit geflüchteten Minderjährigen und ihren Familien. Hier besteht ein hoher Qualifizie-
rungsbedarf. Die Situation begleiteter Minderjähriger ist u.a. durch nicht-kindgerechte Lebensver-
hältnisse in Sammelunterkünften, mangelndem Zugang zu Kitas und zu Unterstützungsstrukturen 
der Jugendhilfe geprägt. Ihre Bedarfe sind vielfältig. Die bereits existierenden und darüber hinaus 
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notwendigen Unterstützungsstrukturen müssen in der Auseinandersetzungen mit der Politik und in 
der Fachöffentlichkeit viel stärker Eingang finden. 

1. ARBEITSZUFRIEDENHEIT, ERFAHRUNG UND QUALIFIKATION 

Die Teilnehmenden sind etwas zufriedener mit ihrer Arbeitssituation und haben deutlich mehr Ar-
beitserfahrung als im Vorjahr. 55,7 Prozent der Befragten fühlen sich sehr gut bzw. gut qualifiziert 
(2018: 57,0%). Es bestehen jedoch weiterhin große regionale und thematische Unterschiede. In 
den Bereichen Asyl- und Aufenthaltsrecht (69,1%), Gesundheit und Trauma (46,5%) sowie Bildung 
und Arbeit (38,1%) wird der höchste Bedarf geäußert. Insbesondere im asyl- und aufenthaltsrecht-
lichen Bereich, so zeigen die Ergebnisse, sorgen zahlreiche Änderungen für Unübersichtlichkeit und 
Verunsicherungen.  
 

Die in den letzten Jahren erfolgten Qualifizierungsmaßnahmen sowie die längere Arbeitser-
fahrung zeigen in vielen Bereichen positive Wirkung. Trotz sinkender Einreisezahlen und dem 
damit verbundenen Rückbau von Kapazitäten bleiben der Arbeit mit jungen Geflüchteten 
viele Mitarbeitende erhalten, die sich in den vergangenen Jahren Wissen und Erfahrung an-
geeignet haben. Dieser Umstand wird vonseiten des BumF sehr begrüßt. Dennoch besteht 
auch weiterhin erheblicher Qualifizierungsbedarf, der sich nach Themen und Regionen stark 
unterscheidet. Eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung und ein Erhalt bestehender Qualifi-
zierungsangebote sind notwendig. Ein besonderer Fokus sollte neben dem stetig im Wandel 
begriffenen Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechtes auf den psychosozialen Bereich, den 
Bildungsbereich und den pädagogischen Umgang mit Rassismuserfahrungen sowie aufent-
haltsrechtlichen Sorgen der Jugendlichen gelegt werden. Hier müssen aus Sicht des BumF 
Diskussionen über die eigenen Einstellungen und Haltungen des Fachpersonals verbindli-
cher Bestandteil von Qualifizierungsmaßnahmen sein. 

2. SITUATION DER KINDER UND JUGENDLICHEN 

Ein großer Teil aller jungen Menschen berichten nach Angabe der befragten Fachkräfte von Erfah-
rungen mit Gewalt, Menschenhandel und sexualisierter Gewalt im Heimatland bzw. auf der Flucht. 
Weit über die Hälfte aller jungen Menschen berichtet demnach von Gewalterfahrungen. Auch die 
Angaben zum Menschenhandel lassen erkennen, dass über 40 Prozent aller Jugendlichen im Hei-
matland oder auf der Flucht Erfahrungen im Bereich Menschenhandel gemacht haben. Von sexu-
alisierter Gewalt wird von der Hälfte aller Mädchen und jungen Frauen sowie von einem guten Drit-
tel aller inter- und transsexueller/diverser jungen Menschen berichtet. Männliche junge Menschen 
berichten nur sehr selten von sexuellen Übergriffen. 
 
Aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten (94,8%), die Trennung von der Familie (92,4%) und die Angst 
vor der Zukunft (85,4%) werden von den Befragten auch in diesem Jahr am häufigsten als alltags-
relevante Beeinträchtigung genannt. Auch die Folgen der Flucht und die Situation im Herkunftsland 
(74,5%), die Anforderungen in Schule und/oder Ausbildung (71,7%) und Erkrankungen und psychi-
sche Belastungen (59,8%) beeinträchtigen die jungen Menschen in ihrem alltäglichen Leben über 
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die Maßen. Darüber hinaus sind viele Jugendlichen stark belastet durch nicht gelingende Famili-
enzusammenführungen aus dem Ausland sowie nicht stattfindende Verteilungen zu Verwandten 
im Inland. 
 

Das Wohl der Kinder und Jugendlichen ist in hohem Maße von der aufenthaltsrechtlichen 
Perspektive, der Zusammenführung mit Angehörigen und der Kontinuität in Betreuungsstruk-
turen abhängig. An diesen Stellen muss vonseiten des Gesetzgebers und der Verwaltung 
dringend nachgebessert werden. Die Förderung von Strukturen, in denen psychosoziale Ver-
sorgung und Familienzusammenführungen stattfinden und aufenthaltsrechtliche Perspekti-
ven geschaffen werden können, muss vorangetrieben werden. Nachhaltigkeit in der Versor-
gung junger Geflüchteter durch die Jugendhilfe muss dabei prioritäres Ziel sein. 
Die anhaltende Belastung der Jugendlichen durch Rassismuserfahrungen wird mit großer 
Sorge beobachtet. Der BumF begrüßt daher Programme die Rassismus und Diskriminierung 
entgegenwirken und die Jugendlichen stärken und appelliert an Medien und Politik, einen 
verantwortungsvollen Diskurs zu jungen Geflüchteten zu führen. Weiterführende und berufs-
bildende Schulen müssen sich vielerorts konzeptionell besser auf den Übergang von jungen 
Geflüchteten in die Regelsysteme einstellen und dabei angemessen ausgestattet und unter-
stützt werden. Die Jugendhilfe sollte hierbei mit niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten 
zur Seite stehen. 

3. ALTERSEINSCHÄTZUNG 

Die verschärfte Debatte um medizinische Alterseinschätzungen der letzten Jahre schlägt sich in 
der Praxis nieder. So geben die Befragten häufiger als noch im Vorjahr an, dass es bei ihnen vor 
Ort oft oder immer zu medizinischen Alterseinschätzungen kommt. Laut 5,1 Prozent der Befragten 
werden rechtswidrige Genitaluntersuchungen durchgeführt (2018: 3,7%). Die häufigsten Metho-
den sind körperliche Untersuchungen und Anamnesen (38,0%), Röntgen (32,9%) und zahnärztli-
che Untersuchungen (24,2%). All diese Angaben liegen über denen des Vorjahres. Zudem wird aus 
einzelnen Bundesländern berichtet, dass das langwierige Zusammenwirken von unterschiedlichen 
Behörden an Verfahren der Alterseinschätzung für die Jugendlichen zu sehr belastenden Situatio-
nen führt. Lediglich 10,1 Prozent der Befragten geben an, dass die jungen Menschen mit entspre-
chenden Rechtsmitteln (sehr) gut gegen fehlerhafte Alterseinschätzungen vorgehen können. Im 
qualitativen Teil der Umfrage wird berichtet, dass junge Menschen die Rechtsmittel gegen eine 
Alterseinschätzung einlegen, oftmals die Jugendhilfe verlassen und in Erwachsenenunterkünften 
leben müssen. 
 

Im Kontext der Alterseinschätzung ist im Verhältnis zu den Umfrageergebnissen der Vorjahre 
auffällig, dass die zunehmende aktive Beteiligung von verschiedenen Behörden vermehrt zu 
nicht jugendgerechten Verhörsituationen und zu Nachteilen für die Jugendlichen führen und 
damit das Wohl der Minderjährigen beeinträchtigt wird. 
Vor diesem Hintergrund fordert der BumF, dass in den aktuellen Auseinandersetzungen auf 
Bundes- und Landesebene über die Verantwortlichkeiten für den Vorgang der Alterseinschät-
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zung der Schutz von Minderjährigen in den Fokus gerückt wird. Zugleich müssen kinderrecht-
liche, europäische und völkerrechtliche Vorgaben zur Alterseinschätzung handlungsleitend 
sein, statt pauschal auf medizinische Verfahren zu setzen. 
Besorgniserregend sind die Defizite beim Rechtsschutz, da hierdurch droht, dass Minderjäh-
rige, deren Alter falsch eingeschätzt wurde, ungeschützt im Erwachsenensystem verbleiben 
müssen. Die Jugendämter müssen daher sicherstellen, dass die rechtliche Vertretung eines 
jungen Menschen nicht ein und dieselbe Instanz ist, die auch eine medizinische Untersu-
chung anordnet. Ein Verbleib im Jugendhilfesystem muss gewährleistet werden, solange 
Rechtsmittelverfahren laufen. Die jungen Menschen müssen angemessen über ihre Rechte 
aufgeklärt werden. Der damit einhergehende behördliche Aufklärungsauftrag muss vielerorts 
deutlich ernster genommen werden. 

4. VORLÄUFIGE INOBHUTNAHME UND VERTEILVERFAHREN 

30,0 Prozent der Befragten berichten, dass die vorläufige Inobhutnahme in der Regel länger als 
einen Monat dauert, womit diese Angabe im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen ist 
(2018: 49,0%). Dabei wird die rechtliche Vertretung wieder deutlich häufiger durch den Fachdienst 
umA oder die Allgemeinen Sozialen Dienste ausgeübt (2019: 68,3%, im Vorjahr: 54,5%), die u.a. 
auch für die bundesweite Verteilung und die Alterseinschätzung zuständig sind, wodurch Interes-
senkollisionen zu befürchten sind. Lediglich 10,2 Prozent der Befragten geben an, dass die jungen 
Menschen die nicht verteilt werden wollen, mit juristischen Mitteln (sehr) gut dagegen vorgehen 
können. Im qualitativen Teil der Umfrage wird von den Fachkräften immer wieder angesprochen, 
dass die Jugendlichen nicht bzw. nicht angemessen über das Verteilverfahren informiert würden 
und auch nicht wüssten, dass und wie sie sich gegen eine Entscheidung über die Verteilung zur 
Wehr setzen können. Die rechtliche Vertretung würde von den Jugendlichen auch dann als man-
gelhaft erlebt, wenn sie den Wunsch äußerten, zu Angehörigen oder anderen Bezugspersonen und 
nicht an Orte ohne familiäre Anbindung verteilt zu werden. Darüber hinaus wird deutlich, dass im 
Verteilverfahren mancherorts behördliche Interessen dominieren.  
 

Die vorläufige Inobhutnahme und das Verteilverfahren am Anfang des Aufenthalts stellen 
nach wie vor zentrale Problembereiche dar. Das betrifft im Besonderen die Verfahrensbetei-
ligung der Jugendlichen und den damit im Zusammenhang stehenden unzureichenden 
Rechtsschutz. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, empfiehlt der BumF die rechtliche Ver-
tretung während der vorläufigen Inobhutnahme dem Bereich der Amtsvormundschaften zu 
übertragen und die Minderjährigen umfassend über ihre Rechte aufzuklären. Gleichzeitig 
müssen die Rechte der Minderjährigen im Verteilverfahren gestärkt werden, so dass eine 
Verteilung an Zielorte aus Kindeswohlerwägung, etwa weil Angehörige dort leben, rechtlich 
durchsetzbar wird.  
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5. BETREUUNG UND UNTERBRINGUNG 

Die Qualität der Betreuung und Unterbringung wird erneut besser bewertet als im Vorjahr, es be-
steht jedoch weiterhin Handlungsbedarf. Am häufigsten wird die Qualität der Hilfen zur Erziehung 
(75,2%) als (sehr) gut bewertet, am seltensten die vorläufigen Inobhutnahmen (57,8%), wobei je-
doch große regionale Unterschiede bestehen und in einigen Bundesländern überwiegend 
schlechte Bewertungen abgegeben werden. Besorgniserregend ist, dass in bestimmten Regionen 
die Hilfe für junge Volljährige nach wie vor regelhaft in Gemeinschaftsunterkünften erfolgt. Maß-
geblich hierfür scheinen Unterbringungskonzepte und weniger die Wohnraumsituation zu sein. Das 
Unterbringungssystem ist außerdem zu wenig auf Bedarfe von Mädchen und jungen Frauen einge-
stellt. 
 

Die Daten zeigen, dass gute und sehr gute Unterbringungs- und Betreuungsqualität in allen 
Bundesländern und Kreisen erreicht werden kann, wenn der politische Wille gegeben ist. Der 
Austausch zu guten Konzepten sollte daher gefördert werden. Zudem empfiehlt der BumF 
Korrekturen in der Praxis der Verteilung innerhalb der Bundesländer, welche sich weniger an 
Quoten und stärker an Qualitätskriterien und Bedarfen der Minderjährigen orientieren sollte. 
Gleichzeitig sollten die derzeit frei werdenden Kapazitäten u.a. dafür genutzt werden eine 
Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften bei jungen Volljährigen zu vermeiden.  
Der BumF fordert, dass Mädchen flächendeckend die Wahlmöglichkeit haben müssen, ob 
sie in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen sein wollen oder nicht. Diese Wahlmöglichkeit 
darf nicht von einem Opfer-Status oder einer benannten Betroffenheit von (sexualisierter) 
Gewalt abhängig gemacht werden. Außerdem müssen sie wählen können, ob sie eine weib-
liche Betreuerin haben möchten. Individuell Schutz zu gewährleisten – etwa in Reaktion auf 
Mutterschaft oder Erfahrungen sexueller Gewalt – ist essenziell, darf aber keinesfalls zu ei-
nem Fortschreiben geschlechtsspezifischer Diskriminierung führen. Der Arbeitsbereich mit 
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ist vielerorts durch die Arbeit mit jungen männli-
chen Geflüchteten geprägt. Umso mehr bedarf es einer fachlichen Auseinandersetzung und 
stetigen Qualifizierung mit Blick auf wirklich individuell und geschlechtsspezifisch bedarfsge-
rechter Unterbringung, Versorgung und Förderung – auch von Mädchen und jungen Frauen. 

6. ABGÄNGE UND „VERSCHWINDEN“ 

Die Teilnehmenden geben deutlich seltener als noch im Vorjahr an, dass es oft oder sehr oft zu 
Abgängen aus den Jugendhilfeeinrichtungen kommt (2019: 14,0%, im Vorjahr: 24,1%). Der Rück-
gang der Fahndungen nach vermissten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (1. Halbjahr 
2019: 1.254, 1. Halbjahr 2018: 2.176) ist offenbar weniger auf eine Verbesserung der Situation, 
als auf die gesunkenen Einreisezahlen zurückzuführen. Am häufigsten kommt es weiterhin wäh-
rend der vorläufigen Inobhutnahme, also am Anfang des Aufenthaltes in Deutschland, zu Abgängen 
(25,7% geben (sehr) oft an). Die Angaben zum Verschwinden zu späteren Zeitpunkten sind im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Kommt es im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und 
den Hilfen für junge Volljährige dennoch zu Abgängigkeiten, geben die Befragten als Grund am 
häufigsten die fehlende Bleibeperspektive und Angst vor Abschiebung (62,8%) an. Eine steigende 
Angst vor Abschiebungen und Frustration über Perspektivlosigkeiten wirken sich hier negativ aus. 
Als weiterer Grund wird angegeben, dass Minderjährige abgängig sind, da sie sich auf eigene Faust 
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auf den Weg zu Angehörigen und Freunden machen, die an anderen Orten leben (61,7%). Dies 
verweist auf eine unzureichende Berücksichtigung von Verwandtschaftsverhältnissen im Kontext 
von Umverteilungen sowie auf fehlende Verfahrensstandards im Kontext innerdeutscher Familien-
zusammenführungen. 
 

Der BumF fordert in diesem Kontext insbesondere die Hürden bei der innerdeutschen Zu-
sammenführung abzubauen. Damit sich Jugendliche nicht immer noch auf eigene Faust auf 
den Weg zu Orten begeben, an denen ihre Angehörigen leben, müssen endlich ein eindeutig 
formulierter Rechtsanspruch und ein bundesweit einheitliches Verfahren zur Zusammenfüh-
rung von unbegleiteten Minderjährigen mit Angehörigen und anderen Bezugspersonen ge-
schaffen werden.  
Aus Sicht des BumF müssen die Zusammenhänge zwischen dem Umverteilungsverfahren 
gem. § 42 a SGB VIII und der Abgängigkeit von Jugendlichen erkannt und politische Konse-
quenzen daraus gezogen werden: Im Rahmen der Umverteilung muss eine tatsächliche Pri-
orität des Kindeswohls in allen Verfahren einerseits und eine unabhängige Interessensver-
tretung und tatkräftige Unterstützung andererseits sichergestellt werden. Eine Aufklärung der 
Jugendlichen über Verfahrensweisen und Rechtschutzmöglichkeiten ist im Rahmen von Be-
teiligungsrechten essenziell.  
Darüber hinaus fordert der BumF, die Rückkehr zu verantwortungsbewussten politischen Dis-
kursen und Entscheidungen: Abschiebungsdiskurse und eine Rhetorik der Härte schüren der-
zeit massive Ängste unter den Jugendlichen, was die Gefahr von Abgängigkeiten und Unter-
tauchen erhöht. 

7. VORMUNDSCHAFT 

Bei der Dauer der Vormundschaftsbestellung sind erneut Verbesserungen zu verzeichnen. Doch 
noch immer geben 9,0 Prozent der Befragten an, dass diese bei ihnen vor Ort in der Regel länger 
als zwei Monate dauert (2018: 15,7%), hierbei bestehen deutliche Unterschiede zwischen den 
Bundesländern. Die Amtsvormundschaft ist weiterhin die häufigste Form der Vormundschaft. Im 
qualitativen Teil der Umfrage werden nach wie vor Überlastungen von Amtsvormund*innen prob-
lematisiert, die eine angemessene rechtliche Vertretung zum Teil verhindern würden. Einige Teil-
nehmende berichten zudem von Vormund*innen, die nicht parteiisch an der Seite der Jugendli-
chen stünden und vermuten Interessenkollisionen bei Amtsvormundschaften. Die Zusammenar-
beit zwischen ehrenamtlichen Vormund*innen und dem ASD, so wird berichtet, funktioniere nicht 
immer. Zum Teil werde gegeneinander gearbeitet. 
 

Es muss weiter an einer zügigen Vormundschaftsbestellung gearbeitet werden. Im Rahmen 
der Berichtspflicht gegenüber dem Familiengericht können am ehesten Probleme in der Aus-
füllung der Interessenvertretung aufgedeckt und Widersprüche hinterfragt werden. 
Die Qualifizierung der Vormundschaft erweist sich insbesondere angesichts von unzähligen 
Veränderungen im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich als unabdingbar. Die Wahrung 
des Kindeswohls wird angesichts einer zunehmenden Dominanz des Ordnungsrechtes her-
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ausfordernder und erfordert eine starke und parteiische Interessensvertretung. Hierfür be-
darf es auch eine an den Interessen der Kinder und Jugendlichen orientierte Zusammenar-
beit des Unterstützungssystems. Das Zusammenwirken der Akteur*innen im Unterstützungs-
system sowie die Unterstützung von Minderjährigen in asyl- und aufenthaltsrechtlichen Ver-
fahren müssen Gegenstand von Qualifizierungsmaßnahmen für Vormund*innen sein.  

8. ASYLANTRAGSSTELLUNG UND AUFENTHALTSSICHERUNG 

Im Bereich der Asylantragstellung haben sich die Umfrageergebnisse des vergangenen Jahres kon-
solidiert. Die meisten Befragten geben an, dass mehrheitlich gewartet wird bis ein*e Vormund*in 
bestellt wurde und diese*r den Asylantrag stellt (72,9%). Gleichzeitig geben immer noch 9,7 Pro-
zent der Befragten an, dass das Jugendamt bei ihnen vor Ort pauschal für alle Jugendlichen Asyl-
anträge stelle (2018: 11,7%). Im qualitativen Teil der Umfrage wird von einschüchternden Anhö-
rungsmethoden sowie vereinzelt von befangenen Dolmetschenden berichtet. 
 
Abseits des Asylverfahrens erfolgt eine Aufenthaltssicherung am häufigsten über die Ausbildungs-
duldung (laut 45,1% (sehr) oft) oder über die Bleiberechtsregelungen (26,8%). Es bestehen jedoch 
große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während die Ausbildungsduldung etwa laut Teil-
nehmenden aus Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg beson-
ders selten eine Rolle spielt, ist dies bei jenen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thü-
ringen besonders häufig der Fall. Als großes Problem wird im qualitativen Teil der Umfrage die feh-
lende Übernahme von Anwaltskosten bei den Minderjährigen benannt. Die Dauer der Klageverfah-
ren wird als sehr belastend für die Jugendlichen beschrieben. 
 

Pauschale Asylantragstellungen ohne Einzelfallprüfung sind nicht zulässig. Jugendämter, 
die dieser Praxis noch nachgehen, sind dringend angehalten, allen Jugendlichen gleiche 
Chancen zu einem individuellen Clearing und einer asyl- bzw. aufenthaltsrechtlichen Per-
spektivklärung zu eröffnen. 
Anhörungen von Minderjährigen sind durch ein spezielles Machtgefälle geprägt. Vor-
mund*innen aber auch Jugendliche selbst sollten ermuntert und ermächtigt werden, wäh-
rend und nach der Anhörung mündlich oder schriftlich zu äußern, wo ihre Möglichkeiten 
sich frei zu äußern, eingeschränkt wurden. 
Im Rahmen der Asylverfahren müssen die für die Jugendlichen zermürbenden und trauma-
tischen Wartezeiten, in denen sie sich mit Zukunftsängsten und Perspektivlosigkeit quälen, 
drastisch reduziert werden. 
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9. GESUNDHEITSVERSORGUNG 

Die psychosoziale Versorgung junger Geflüchteter ist weiterhin ein zentrales Problem. Während die 
Gesundheitsversorgung bei physischen Erkrankungen überwiegend positiv bewertet wird, wird 
diese bei psychischen Erkrankungen von 46,2% der Befragten als schlecht bzw. sehr schlecht ein-
geschätzt. Zentrale Probleme sind lange Wartezeiten und die fehlende Übernahme von Sprachmitt-
lungskosten. Problematisiert wird auch, dass Minderjährige mancherorts noch immer über längere 
Zeiträume Krankenscheine statt Krankenkassenkarten erhielten. Dies führe zu Verzögerungen von 
notwendigen Behandlungen und minimiere die Bereitschaft der Ärzt*innen, Behandlungsprozesse 
einzuleiten und erhöhe zudem den bürokratischen Aufwand erheblich. Es wird oft von einem vor-
urteilsbehaftetem Umgang mit jungen Geflüchteten berichtet. 
 

Die Bewertungen bei der Versorgung psychischer Erkrankungen stellt sich weiterhin besorg-
niserregend dar und es besteht in diesem Zusammenhang erheblicher Handlungsbedarf: 
Hierzu gehören u.a. der Ausbau der Strukturen der psychosozialen Zentren durch Bundes- 
und Landesmittel sowie eine gesetzliche Sicherstellung der Erstattung von Sprachmittlungs-
kosten sowie die Bereitstellung von Qualifizierungen für Sprachmittler*innen. 
Darüber hinaus sollten Minderjährige so schnell wie möglich Krankenversicherungskarten 
erhalten, da das System der Krankenscheine zu Behandlungsverzögerungen und Benachtei-
ligungen führt und somit Diskriminierungen verstärkt. Die zuständigen Landesministerien 
sollten hierzu Handlungsempfehlungen erlassen. 

10. UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE MIT BEHINDERUNG 

Die Einschätzungen der befragten Fachkräfte zum Thema unbegleitete Minderjährige mit Behinde-
rung sind insgesamt im negativen bis zufriedenstellenden Bereich zu verorten. Bezüglich der Un-
terbringung und Betreuung und dem Zugang zu Bildung gibt der größte Teil der Teilnehmenden an, 
dass die Situation (sehr) schlecht sei, während der der Zugang zur Gesundheitsversorgung über-
wiegend als (sehr) gut bewertet wird. Den Angaben der offenen Antwortoptionen lässt sich entneh-
men, dass junge Geflüchtete mit Behinderungen rechtlichen Mehrfachdiskriminierungen ausge-
setzt sind, durch die ihre Zukunftsperspektiven massiv eingeschränkt würden. Jugendliche mit 
Lernbeeinträchtigungen oder seelischen Erkrankungen sei der Zugang zu adäquaten Angeboten 
der Versorgung sowie der Beschulung bzw. Berufsausbildung verwehrt. 
 

Derzeit sind keine festen Strukturen für geflüchtete Kinder und Jugendliche mit seelischen 
und körperlichen Beeinträchtigungen vorhanden. Der BumF fordert die Schaffung solcher 
Strukturen, um den Ermessensentscheidungen der Länder und Kommunen ein Ende zu set-
zen. Versorgungslücken, die auf die problematische Rechtslage des Asyl-und Aufenthaltsge-
setzes und die Nichtumsetzung internationaler Bestimmungen zurückzuführen sind, müssen 
geschlossen werden. Mechanismen des Ausschlusses in den Blick zu nehmen und diese in 
der politischen wie der Fachöffentlichkeit deutlich zu machen und ihnen entgegenzutreten, 
ist aus Sicht des BumF dringend geboten. 
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11. BILDUNG 

Die Bildungssituation wird insgesamt ähnlich bewertet wie im Vorjahr. Der Zugang zu Bildung und 
Spracherwerb ist und bleibt mit zunehmendem Alter schwieriger. Während die Bildungssituation 
bei Unter-16-Jährigen von 70,5 Prozent als (sehr) gut bewertet wird, geben dies bei Über-18-Jähri-
gen nur 33,2 Prozent an. Es bestehen zudem große Unterschiede zwischen den Bundesländern, 
wobei jeweils unterschiedliche Bundesländer bei den verschiedenen Altersgruppen besonders gute 
oder besonders schlechte Bewertungen erhalten. Der stattfindende Rückbau von Strukturen für 
Geflüchtete mache sich auch im Bildungsbereich bemerkbar und verschlechtere die Situation zu-
sätzlich. Neben Qualitätsproblemen berichten Fachkräfte insbesondere von Schwierigkeiten beim 
Übergang in die Ausbildung und an weiterführende Schulen, wodurch z.T. Bildungsabbrüche erfol-
gen. Im Kontext der Beschulung würde zu wenig an die individuellen Voraussetzungen der Kinder 
und Jugendlichen angeknüpft. Lehrkräfte würden mit den großen Herausforderungen allein gelas-
sen, die aus unterschiedlicher Vorbildung und psychischen Belastungssituationen geflüchteter Ju-
gendlicher resultierten. Sie hätten außerdem nicht ausreichend Zugang zu spezifischer Qualifika-
tion. Zudem wird in vielen Bundesländern von fehlenden Kapazitäten bzw. fehlendem Schulzugang 
für Über-18-Jährige und Schwierigkeiten durch rechtliche Hürden bei der Bildungsförderung berich-
tet, da etwa Asylsuchende aus bestimmten Herkunftsländern von Deutschkursen ausgeschlossen 
seien. 
 

Aus Sicht des BumF muss es das Hauptziel sein, dass jede*r Jugendliche entsprechend ih-
res*seines persönlichen Potenzials gefördert wird und einen uneingeschränkten Zugang zu 
schulischer Bildung erhält, die den Weg zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt öffnet. Zentral 
ist hierbei insbesondere die Situation der jungen Volljährigen in den Blick zu nehmen, um 
diese zu Schulabschlüssen zu führen. Hierfür ist die besondere Unterstützung und Qualifizie-
rung der Lehrkräfte, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmen, unbedingt erforderlich. Auf 
Landesebene sollten die Bemühungen zur flächendeckenden Absicherung eines Zugangs zur 
Schulbildung für Personen in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren dringend intensiviert 
werden. 
Darüber hinaus sollte der Best-Practice-Austausch zwischen den Bundesländern insbeson-
dere in Bezug auf den Übergang in die Berufsausbildung und an weiterführende Schulen 
gefördert werden, damit Bildungserfolge abgesichert und Bildungsabbrüche vermieden wer-
den. Die Heterogenität von Bildungsvoraussetzungen und bisherigen Bildungsbiographien 
junger Geflüchteter muss konzeptionell Berücksichtigung finden.  

12. HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE 

Auch bei den Hilfen für junge Volljährige setzt sich der positive Trend aus dem Vorjahr fort. Nach 
Angaben von etwa 83,7 Prozent der Umfrageteilnehmenden werden oft oder immer Hilfen für junge 
Volljährige bei ihnen vor Ort gewährt, wenn sich die jungen Menschen schon vor dem Erreichen der 
Volljährigkeit im Hilfesystem befunden haben. Dramatisch stellt sich die Situation für die jungen 
Menschen dar, die erst im Alter von 18 bis 20 Jahren nach Deutschland kommen und einen Antrag 
auf Hilfe für junge Volljährige stellen. Hier geben 75,7 Prozent der Befragten an, dass diesen An-
trägen selten bzw. nie stattgegeben würde. Es fehlt also nach wie vor an einer flächendeckenden 
Absicherung des Regelrechtsanspruches. 
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Besonders häufig werden zu kurze Hilfegewährungen problematisiert. Laut 38,1 Prozent ist eine 
Hilfegewährung von unter einem Jahr die Regel. Kurze Bewilligungszeiträume führten dazu, dass 
große Schwierigkeiten nach Beendigung der Hilfen von Jugendlichen rückgemeldet würden. Die 
Umfrage zeigt zudem auf, dass nur sehr selten gegen Ablehnungen von Hilfeanträgen vorgegangen 
wird. 93,5 Prozent der Befragten geben an, dass es (sehr) selten zu Widersprüchen gegen die Ab-
lehnungsbescheide käme. Geklagt wird laut 97,0 Prozent der Teilnehmenden selten oder nie. 
 
Eine Anschlussunterbringung erfolgt laut 68,0 Prozent der Fachkräfte regelmäßig in Wohnungen 
(2018: 60,6%). 32,0 Prozent geben jedoch an, dass Gemeinschafts- oder Obdachlosenunterkünfte 
die Regel sind (2018: 39,4%). Lärm, Enge, fehlende Privatsphäre, das (Mit-)Erleben von Gewalt in 
der Unterkunft und hygienische Probleme wirkten sich stark negativ auf verschiedene Bildungsfak-
toren (physische und psychische Gesundheit, erholsamer Schlaf, Regenerationsphasen, Ruhe für 
Hausaufgaben etc.) aus. Effekte der Jugendhilfe würden ab Ankunft in der Sammelunterkunft oft 
zerstört werden und es käme zu Ausbildungsabbrüchen. 
 

Insgesamt bestehen nach wie vor erhebliche regionale Unterschiede in der Praxis der Hilfe-
gewährung über das 18. Lebensjahr hinaus. Es fehlt jedoch weiterhin eine flächendeckende 
Absicherung des Regelrechtsanspruches. Besonders der Bereich der jungen Erwachsenen, 
die erst einen Antrag auf Hilfegewährung stellen, wenn sie bereits volljährig sind, scheint mit 
großen Schwierigkeiten behaftet. Aus Sicht des BumF besteht in diesem Kontext Qualifizie-
rungsbedarf im Bereich der Beratungsstrukturen für erwachsene Geflüchtete, um die dort 
beschäftigten Personen für die Angebote des SGB VIII zu sensibilisieren. Um diese Sensibili-
tät zu fördern, besteht die unbedingte Notwendigkeit des Austauschs zwischen den Hilfesys-
temen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende und denen für Erwachsene.  
Anschlussunterbringungen in Gemeinschafts- und Obdachlosenunterkünften sollten mit al-
len Mitteln vermieden werden, da hierdurch bisher erzielte Erfolge von Schule und Jugend-
hilfe sowie Zukunftsperspektiven erheblich gefährdet werden. Hierzu sollte der bundeslän-
derübergreifende Austausch zu guten Konzepten der Anschlussunterbringung gefördert wer-
den, um von den Ländern und Kommunen zu lernen, die trotz Wohnraumproblemen eine 
Anschlussunterbringung in Sammelunterkünften größtenteils vermeiden können. Den nach 
wie vor sehr schlechten Bewertungen des Rechtsschutzes sollte durch verbesserte Aufklä-
rung und Unterstützungsangebote bei Widerspruchs- und Klageverfahren begegnet werden. 

13. FAMILIENNACHZUG UND ZUSAMMENFÜHRUNGEN 

Trotz der Stärkung der Rechtsposition durch den Europäischen Gerichtshof sowie der Neuregelung 
des Nachzugs zu subsidiär Geschützten im Jahr 2018 gibt es kaum Verbesserungen gegenüber 
dem Vorjahr. Für alle Arten von Familienzusammenführungen geben die Befragten weiterhin an, 
dass diese überwiegend schlecht funktionieren. Das Zusammenführen mit Angehörigen innerhalb 
Deutschlands wird nur von 27,0 Prozent als (sehr) gut bewertet. Am häufigsten wird beim Geschwis-
ternachzug angegeben, dass dieser (sehr) schlecht funktioniere (88,4%), gefolgt von der Zusam-
menführung innerhalb Europas (78,2%) und dem Elternnachzug aus dem nicht-europäischen Aus-
land (75,3%). Als problematisch werden lange Verfahrensdauern, schlechte Behördenkooperatio-
nen, Rechtsunsicherheit und fehlende Kommunikationsmöglichkeiten mit den Auslandsvertretun-
gen benannt. Eine zunehmende Herausforderung in der Praxis stellt die pädagogische Arbeit bei 
Eintreffen der Eltern dar, da Minderjährige u.a. große Verantwortung übernehmen müssten und mit 
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dieser Überforderungssituation zu oft alleingelassen würden. Die Zusammenführung von Familien 
im Inland – dies bestätigen auch die Angaben der befragten Fachkräfte im Kontext der Umvertei-
lung und vorläufigen Inobhutnahme – gelingt weiterhin überwiegend nicht oder schwer. 
 

Der Bundesfachverband umF fordert, die belastenden Trennungssituationen ernst zu neh-
men und den Familiennachzug und Zusammenführungen durch Verfahrensbeschleunigun-
gen und Rechtsänderungen sicherzustellen. Der Gesetzgeber sollte einen Anspruch auf Ge-
schwisternachzug einführen und die Kontingentierung des Familiennachzugs zu subsidiär 
Geschützten beenden. Der Austausch zu guten pädagogischen Konzepten bei Einreise der 
Eltern sollte gefördert werden. Darüber hinaus sind im Kontext der innerdeutschen Familien-
zusammenführung Korrekturen notwendig: So muss u.a. die Änderung der Zuweisungsent-
scheidung leichter möglich gemacht werden, wie durch den Ausschuss Familie/Jugend im 
Bundesrat bereits vorgeschlagen wurde. 

14. BEGLEITETE MINDERJÄHRIGE 

Insgesamt 35,4 Prozent der diesjährigen Umfrageteilnehmenden arbeiten auch bzw. ausschließ-
lich mit begleiteten minderjährigen Geflüchteten und machten im Rahmen der Befragung Angaben 
zu spezifischen Herausforderungen und Schwierigkeiten diese Personengruppe betreffend.  
Der höchste Qualifizierungsbedarf für das im Bereich der begleiteten Minderjährigen tätige Perso-
nal wird in den Bereichen Gesundheit und Trauma (56,9%), Asyl- und Aufenthaltsrecht (50,7%), 
sowie Kinder- und Jugendhilferecht (29,2%) geäußert. 
 
Des Weiteren gaben die befragten Fachkräfte Einschätzungen zu verschiedenen Themenkomple-
xen ab: Während der Zugang zu Schule (61,0% (sehr) gut) und zur Gesundheitsversorgung (63,0% 
(sehr) gut) eher positiv bewertet wird, erhält der Zugang zu Kindertagesstätten (35,1% (sehr) 
schlecht) und die allgemeine Unterbringungssituation (41,0% (sehr) schlecht) eher negative Bewer-
tungen.  
 
Die quantitativ und qualitativ erhobenen Angaben der Fachkräfte zur Situation begleiteter Minder-
jähriger unterscheiden sich teilweise voneinander. Die Situation der Kinder und Jugendlichen, etwa 
in Bezug auf Zugänge zu Bildung, wird – bei allen Schwierigkeiten – positiver eingeschätzt als die 
der Familien insgesamt. Die Situation und Unterstützungsstruktur der Familien wird kritisch be-
trachtet. Der flächendeckende und diskriminierungsfreie Kitazugang wird gefordert und als Bedin-
gung für den Bildungszugang und Spracherwerb der Eltern betont. Auch für die Zusammenarbeit 
der Eltern oder Personensorgeberechtigten mit den Bildungseinrichtungen der Kinder sowie inner-
halb der Unterstützungsstrukturen der Jugendhilfe werden Deutschkenntnisse als Gelingensfakto-
ren benannt. Den Angaben der Fachkräfte ist ein hoher Bedarf an Qualifizierungen zur Arbeit mit 
begleiteten Minderjährigen und ihren Familien zu entnehmen. Ein teilweise vorurteilsbesetzter 
Blick auf die Erziehungskompetenz der Eltern und das Familiengefüge seitens der Fachkräfte ei-
nerseits sowie ein großes Misstrauen gegenüber dem Jugendamt seitens der Eltern andererseits 
verdeutlichen, wie notwendig intensivierte Haltungsreflexionen in dem sich verändernden Bereich 
der Arbeit mit jungen Geflüchteten sind. 
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Um begleitete Minderjährige, also auch Jugendliche, deren Familie etwa über den Familien-
nachzug nachgekommen sind, zu unterstützen, muss das Familiengefüge und die Lebenssi-
tuation der Kinder und Jugendlichen in die schulische oder sonstige (pädagogische) Arbeit 
einbezogen werden. Es müssen nicht nur die Kinder und Jugendlichen adressiert werden, 
darüber hinaus müssen auch die Eltern und Personensorgeberechtigte als Ressource er-
reicht und gestärkt werden. Dabei müssen die Eltern Zugang zu Kindertagesstätten, Schulen 
und Freizeitangeboten erhalten, in denen sich ihre Kinder bewegen und entwickeln können. 
Der Erwerb der deutschen Sprache, der Zugang zu angemessenem Wohnraum und zu den 
Angeboten der Jugendhilfe muss sichergestellt werden. Angebote und Möglichkeiten des 
SGB VIII müssen voll ausgeschöpft werden. Weitere notwendige niedrigschwellige und mehr-
sprachige Beratungs- und Begleitungsangebote müssen etabliert werden.  
Die Isolation in AnkER-Zentren aber auch in anderen Großunterkünften ist kinderrechtlich 
nicht vertretbar; Lebensbedingungen in Sammelunterkünften bieten Kindern und ihren Fa-
milien keinen Raum, sich zu entwickeln. Kinder und Jugendliche müssen davor bewahrt wer-
den, (zu viel) Verantwortung für ihre Familien in existenziell schwierigen Situationen überneh-
men zu müssen. Die Zielgruppe geflüchteter Kinder und ihrer Familien muss in der Politik wie 
der Fachöffentlichkeit viel stärker adressiert werden, damit ihre Bedarfe erkannt und Be-
nachteiligungen abgebaut werden. 

 


